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Versicherungsbedingungen
für Ihren GENERATION business von Canada Life

Der GENERATION business eignet sich für die betriebliche Alters-
versorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage 
•	� im Durchführungsweg Direktversicherung (kurz: DV), sowie 
•	 �als Rückdeckungsversicherung für Unterstützungskassen (kurz: UK) 

und 
•	� als Rückdeckungsversicherung für Pensionszusagen (kurz: PZ).

Für das Vertragsverhältnis Ihres GENERATION business gelten grund-
sätzlich die Allgemeinen Bedingungen.

Für die einzelnen Durchführungswege gelten jeweils spezielle Rege-
lungen, die von den Allgemeinen Bedingungen abweichen oder diese 
ergänzen. Diese speziellen Regelungen sind in den Besonderen Be-
dingungen zu dem jeweiligen Durchführungsweg geregelt: 
•	� Besondere Bedingungen Direktversicherung 
•	� Besondere Bedingungen Unterstützungskasse und 
•	� Besondere Bedingungen Pensionszusage 

Welcher Durchführungsweg für Ihren GENERATION business verein-
bart wurde, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Die Beiträge werden entweder in den GENERATION UWP-Fonds III 
oder in das Automatische Portfolio Management (kurz: APM (Serie bAV)) 
investiert. Die Besonderheiten der jeweiligen Kapitalanlage sind in der 
Anlage 1 – GENERATION UWP-Fonds III (kurz: Anlage UWP) bzw. der 
Anlage 2 – APM (Serie bAV) (kurz: Anlage APM) geregelt. In welche 
Kapitalanlage Ihre Beiträge investiert werden, können Sie Ihrem Ver-
sicherungsschein entnehmen.

Bedingungen, die bei Vereinbarung einer Berufsunfähigkeitszusatz-
option gelten, befinden sich in der Anlage 3 – Bedingungen für die 
Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente und Beitragsbefreiung bei 
Berufsunfähigkeit (kurz: Anlage BUZ). 

Die Besonderen Bedingungen für die einzelnen Durchführungswege 
sowie die Anlagen 1 bis 3 sind Teil dieser Versicherungsbedingungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung ge-
schlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen innerhalb dieser Versicherungsbedingungen (sowie in 
unseren vorvertraglichen Informations- und Vertragsunterlagen) gelten 
für alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht.

Eine Übersicht der jeweiligen Definitionen haben wir in § 33 zusam-
mengestellt.

Querverweise beziehen sich auf Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business. Querverweise, die sich auf Anlagen oder 
Besondere Bedingungen beziehen, sind entsprechend kenntlich ge-
macht. 

Verweise auf Gesetze basieren auf der jeweils am 01. 01. 2022 gelten-
den Fassung.

Allgemeine Bedingungen für Ihren GENERATION business 

§ 1	� Was ist Ihr GENERATION business  
von Canada Life? 
Welche Leistungen erbringen wir?

	 1	GENERATION business
Ihr GENERATION business von Canada Life ist eine fondsge-
bundene, aufgeschobene Rentenversicherung. Die Aufschub-
dauer bezeichnet den Zeitraum zwischen Versicherungs- und 
Rentenbeginn. Der GENERATION business bietet Versiche-
rungsschutz in Form einer Altersrente. Die Höhe der Altersrente 
wird bei Rentenbeginn berechnet und hängt unter anderem von 
der Wertentwicklung der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Kapitalanlage ab. 

Die Art der Kapitalanlage ist abhängig von dem Durchführungs-
weg und der bei Versicherungsbeginn vereinbarten Aufschub-
dauer. Eine Kombination der beiden Kapitalanlagen bzw. ein 
Wechsel von einer Kapitalanlage in die andere ist nicht möglich. 

Die von Ihnen gezahlten Beiträge werden dementsprechend 
angelegt, soweit sie nicht zur Abdeckung der Kosten und Ge-
bühren verwendet werden. Der Wert des Anteilguthabens Ihres 
GENERATION business entwickelt sich entsprechend der Wert-
entwicklung der der jeweiligen Kapitalanlage zugewiesenen 
Anteile unter Berücksichtigung der laufenden Kosten Ihres 
Vertrags. 

Aus dem bis zum Rentenbeginn gebildeten Wert des Anteilgut-
habens werden die Leistungen erbracht, wobei zwischen ver-
schiedenen Rentenarten gewählt werden kann.

	 2	Vertragsarten
Es gibt für GENERATION business die Möglichkeit, laufende 
Beiträge oder einen Einmalbeitrag zu wählen. Sie können auf 
bestehende Verträge auch Zuzahlungen leisten. 

Soweit wir in diesen Versicherungsbedingungen nicht aus-
drücklich darauf hinweisen, gelten alle Bestimmungen sowohl 
für GENERATION business mit laufenden Beiträgen als auch 
mit Einmalbeitrag. Für Zuzahlungen gelten die Regelungen für 
Einmalbeiträge, soweit diese von den Regelungen für laufende 
Beiträge abweichen.

Die Art Ihres GENERATION business ist in Ihrem Versicherungs-
schein bestätigt. Auch wenn Sie beide Arten von GENERATION 
business zeitgleich mit uns vereinbart haben, handelt es sich um 
gesonderte Verträge.

Sie erhalten deshalb für jeden GENERATION business einen 
gesonderten Versicherungsschein.

	 3	Versicherte Person und Versicherungsnehmer
Versicherte Person ist die Person, auf deren Leben bzw. Ge-
sundheit die Versicherung abgeschlossen ist. Die versicherte 
Person ist im Versicherungsschein angegeben. Eine versicherte 
Person muss nicht notwendigerweise der Versicherungsnehmer 
sein. Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung 
beantragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein ge-
nannt. Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten 
Rechte und Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungs-
nehmer als unseren Vertragspartner.
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	 4	Leistung zum Rentenbeginn
Wenn die versicherte Person den Rentenbeginn erlebt, zahlen 
wir eine laufende Rente. Es besteht jedoch auch die Möglich-
keit, eine Kapitalauszahlung zu wählen. Die genauere Ausge-
staltung der Leistungen und die Wahlmöglichkeiten zum Ren-
tenbeginn werden in § 4 näher erläutert.

Es bestehen Garantien für ein Mindestanteilguthaben zum 
Rentenbeginn, auch wenn der Versicherungsvertrag beitragsfrei 
gestellt wurde. Art, Umfang und gegebenenfalls Voraussetzun-
gen der Garantien sind abhängig von dem Durchführungsweg 
sowie der Kapitalanlage. Die Einzelheiten können Sie § 3 der 
Anlage UWP bzw. § 3 der Anlage APM entnehmen.

	 5	Todesfallleistung
Tod vor Rentenbeginn 
Wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir gemäß § 6 eine Todesfallleistung. 

Tod nach Rentenbeginn
Wenn zum Rentenbeginn eine Rente mit zusätzlicher Witwen-, 
Witwer-, Lebenspartner-, Lebensgefährtenrente, eine Renten-
garantiezeit oder eine Rente mit Restkapitalisierung vereinbart 
wurde, zahlen wir zudem eine Todesfallleistung, wenn die ver-
sicherte Person nach Rentenbeginn stirbt. Die genaue Ausge-
staltung dieser Todesfallleistung wird in § 4 Absatz 8 zu den 
vorgenannten Optionen näher erläutert. Für den Durchführungs-
weg Direktversicherung gelten weitere Besonderheiten, die in 
den Besonderen Bedingungen DV geregelt sind.

	 6	Zusatzoptionen
Ihr GENERATION business mit laufender Beitragszahlung bietet 
die Möglichkeit, eine Berufsunfähigkeitsrente (inklusive Beitrags-
befreiung) gemäß § 7 in Verbindung mit Anlage BUZ sowie die 
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit gemäß § 7 in Verbindung 
mit Anlage BUZ zu vereinbaren.

Ihr GENERATION business mit Einmalbeitrag bietet die Möglich-
keit, eine Berufsunfähigkeitsrente gemäß § 7 in Verbindung mit 
Anlage BUZ zu vereinbaren.

Wenn Sie eine Zusatzoption vereinbart haben, ist diese in Ihrem 
Versicherungsschein bestätigt.

	 7	Informationen über den Wert Ihrer Anteile
Sie erhalten eine jährliche Mitteilung von uns, aus der Sie den 
Wert der Anteile sowie den Wert Ihres Anteilguthabens entneh-
men können. Wir teilen Ihnen den Wert Ihrer Anteile und Ihres 
Anteilguthabens auch auf Anfrage mit.

§ 2	� Wann beginnt und endet Ihr  
GENERATION business?

	 1	Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz Ihres GENERATION business beginnt, 
wenn wir die Annahme Ihres Antrags erklärt und Sie den soge-
nannten Einlösungsbeitrag, d. h. den ersten laufenden Beitrag 
oder Einmalbeitrag, gezahlt haben. Der Versicherungsschutz 
beginnt jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Unsere Leistungspflicht kann jedoch entfallen, wenn Sie den 
fälligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 16).

	 2	Ende des Versicherungsschutzes
a)	 Der Versicherungsschutz endet insgesamt
	 •	 �mit der Abfindung bei geringem Rentenvermögen nach § 4 

Absatz 6 oder der Inanspruchnahme einer vollständigen 
Kapitalauszahlung nach § 4 Absatz 10,

	 •	 �wenn wir von dem Versicherungsvertrag zurücktreten 
oder ihn anfechten (in diesen Fällen entfällt der Versiche-
rungsschutz gegebenenfalls sogar rückwirkend, siehe 
§ 3),

	 •	 �mit dem Tod der versicherten Person unter Berücksich-
tigung gegebenenfalls vereinbarter Rentengarantiezeiten 
und von Witwen-, Witwer- oder Lebenspartnerrenten 
sowie einer Restkapitalisierung oder

	 •	� bei Kündigung des Vertrags.

b)	� Der Versicherungsschutz für die Zusatzoptionen Berufsun-
fähigkeitsrente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit 
endet darüber hinaus gemäß § 5 der Anlage BUZ

	 •	� bei Beitragsfreistellung Ihres GENERATION business,
	 •	� bei ursprünglichem bzw. vorgezogenem Rentenbeginn 

Ihres GENERATION business,
	 •	� mit Ablauf der für diese Zusatzoptionen vereinbarten 

Versicherungsdauer oder
	 •	� spätestens mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem 

die versicherte Person ihr 67. Lebensjahr vollendet,
	 •	� hinsichtlich des Versicherungsschutzes für die Beitrags-

befreiung mit dem Ende der für Ihren GENERATION 
business vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

c)	 �Wenn Sie ausschließlich die Zusatzoption Beitragsbefreiung 
bei Berufsunfähigkeit vereinbart haben, endet der Versiche-
rungsschutz aus dieser Zusatzoption zudem bei einem 
Beitragsurlaub. Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähig-
keitsrente gewählt haben, besteht während der Dauer eines 
Beitragsurlaubs kein Versicherungsschutz für die Beitrags-
befreiung.

	 3	Versicherungsjahr
Als Versicherungsjahr bezeichnen wir den Zeitraum eines Jahres 
ab dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Versicherungs-
beginn und die jeweils auf die Jahrestage des ursprünglichen 
Versicherungsbeginns folgenden Jahre.

§ 3	� Welche Bedeutung haben die von uns vor 
Abgabe Ihrer Vertragserklärung oder die im 
Rahmen der Risikoprüfung gestellten Fragen? 
Was haben Sie bezüglich der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht zu beachten?

	 1	�Wahrheitsgemäße und vollständige  
Beantwortung aller Fragen
Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, 
dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorver-
tragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen 
nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheit-
lichen Störungen und Beschwerden. Diese Anzeigepflicht gilt 
auch für Fragen, die wir Ihnen nach Ihrer Antragserklärung, aber 
vor unserer Vertragsannahme in Textform stellen. Soll das Leben 
einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben 
Ihnen – für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwor-
tung der Fragen verantwortlich.

	 2	Unser Rücktrittsrecht
a)	� Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-

schutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten 
Person (vgl. Absatz 1) nicht oder nicht richtig angegeben 
worden sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
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b)	� Im Fall des Rücktritts besteht grundsätzlich kein Versiche-
rungsschutz. Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht für 
den Versicherungsfall jedoch bestehen, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung 
verpflichtet.

c)	� Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, 
zahlen wir den Rückkaufswert (§ 21 Absatz 3), soweit der 
Auszahlung nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 
Die Rückzahlung der Beiträge, die für die Vertragslaufzeit 
vor Wirksamwerden des Rücktritts gezahlt wurden, können 
Sie nicht verlangen.

	 3	Kündigung
a)	� Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung 

der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Ha-
ben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, ver-
zichten wir auf unser Recht, den Vertrag zu kündigen.

 b)	� Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

	 4	Rückwirkende Vertragsanpassung
a)	� Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, 
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Eine solche rückwirkende Ver-
tragsanpassung kann zu einer rückwirkenden Beitrags
erhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand und 
insoweit zum Verlust des Versicherungsschutzes für bereits 
eingetretene und zukünftige Versicherungsfälle führen. 
Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, 
verzichten wir auf unser Recht, dass die anderen Bedin-
gungen Vertragsbestandteil werden.

b)	� Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie auf 
das Kündigungsrecht hinweisen.

	 5	Ausübung unserer Rechte
a)	� Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsan-

passung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben. Wir müssen unsere Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte 
müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Innerhalb der vorgenannten Monatsfrist dürfen 
wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 
angeben.

b)	� Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten.

c)	� Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 5 Jahren 
seit Vertragsschluss ausüben. Dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben 
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, be-
trägt die Frist 10 Jahre.

	 6	Anfechtung
Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen 
worden ist (arglistige Täuschung). Handelt es sich um Angaben 
der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die An-
fechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Absatz 2 c) 
gilt entsprechend.

	 7	�Leistungserweiterung/Wiederherstellung  
der Versicherung
Die Absätze 1 bis 6 gelten bei einer unsere Leistungspflicht er-
weiternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Ver-
sicherung entsprechend. Die Fristen nach Absatz 5 c) beginnen 
mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung be-
züglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu zu 
laufen.

	 8	Erklärungsempfänger
Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch schriftliche Erklä-
rung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns keine 
andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach 
Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese 
Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter 
nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, 
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegen-
nahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

§ 4	� Was leisten wir mit Erreichen des  
aktuellen Rentenbeginns?  
Welche Möglichkeiten haben Sie?

	 1	�Zahlung einer Rente aufgrund Ihres  
Rentenvermögens
Wenn die versicherte Person den Rentenbeginn (§ 5 Absatz 6) 
erlebt, zahlen wir eine laufende Rente. Wir zahlen diese Rente 
jedenfalls solange die versicherte Person lebt, bei Vereinbarung 
entsprechender Rentenarten gemäß Absatz 8 gegebenenfalls 
auch länger. Die Rente berechnen wir gemäß Absatz 2 auf-
grund des Wertes Ihres Anteilguthabens (siehe § 14). Den bei 
aktuellem Rentenbeginn zur Verfügung stehenden Wert Ihres 
Anteilguthabens einschließlich des zum Rentenbeginn zugeteil-
ten zusätzlichen Treuebonus (§ 15) nennen wir das Renten-
vermögen.

	 2	Grundlagen für die Berechnung der Rente
Die durch uns auszuzahlende Rente wird berechnet unter Be-
rücksichtigung
•	� der Höhe Ihres Rentenvermögens,
•	� der von Ihnen gewählten Rentenzahlungsweise und -art,
•	� des Zeitpunkts Ihres Rentenbeginns,
•	� des anzuwendenden Rentenfaktors gemäß Absatz 3.

Wir garantieren unter den bedingungsgemäßen Voraussetzun-
gen (insbesondere bei Zahlung aller ursprünglich vereinbarten 
Beiträge) mindestens die vereinbarte und in der dem Versiche-
rungsschein beigefügten Beispielrechnung ausgewiesene garan-
tierte Rente. Die von uns ermittelte Rente steigt jährlich zum 
Jahrestag des Rentenbeginns um 1 %.
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	 3	Anzuwendender Rentenfaktor
Zum Rentenbeginn wird auf Basis der dann geltenden versiche-
rungsmathematischen Grundsätze und der voraussichtlichen 
Verwaltungskosten der dann aktuelle Rentenfaktor unter Be-
rücksichtigung der Rentenzahlungsweise und -art ermittelt.

Wir vergleichen den dann aktuellen Rentenfaktor mit dem gemäß 
Absatz 4 garantierten Rentenfaktor. Falls Ihre Rente aufgrund 
der Anwendung des garantierten Rentenfaktors höher wäre, er-
halten Sie diese höhere Rente.

	 4	Garantierter Rentenfaktor
Wir garantieren den in Abschnitt II. Teil I Ziffer 3 b) 2) der „Be-
sonderen Informationen für Ihren GENERATION business“ aus-
gewiesenen Rentenfaktor für je 10.000 € des Rentenvermö-
gens. Dieser garantierte Rentenfaktor gilt für eine persönliche 
Rente gemäß Absatz 8 a) mit monatlich nachschüssiger Zah-
lungsweise bei ursprünglichem Rentenbeginn. Wir nennen ihn 
den ursprünglich garantierten Rentenfaktor.

Den ursprünglich garantierten Rentenfaktor haben wir unter der 
Annahme der Lebenserwartung in Höhe von 50 % der Sterbe-
tafeln DAV2004R ohne Verzinsung ermittelt. Dies erfolgt unter 
der Berücksichtigung unserer heutigen vorsichtigen Annahme 
der Anteile von Frauen und Männern in unserem zukünftigen 
Bestand. Dabei berücksichtigen wir einmalige Verwaltungskos-
ten für die Einrichtung der Rente in Höhe von 2 % des Renten-
vermögens sowie laufende Verwaltungskosten in Höhe von 2 % 
jeder Rentenzahlung.

In den folgenden Fällen berechnen wir einen neuen garantier-
ten Rentenfaktor nach denselben Annahmen, die wir für die Be-
rechnung des ursprünglich garantierten Rentenfaktors ange-
wandt haben:
•	� bei vorgezogenem Rentenbeginn,
•	 �bei einer anderen Rentenzahlungsweise bzw. -art als die 

persönliche Rente mit monatlich nachschüssiger Zahlungs-
weise.

In den folgenden Fällen der Vertragsänderung können wir einen 
neuen garantierten Rentenfaktor aufgrund anderer versiche-
rungsmathematischer Annahmen ermitteln und mitteilen, der für 
den sich hieraus ergebenden Teil des Rentenvermögens gilt:
•	� bei außerplanmäßigen Beitragserhöhungen,
•	� bei Zuzahlungen,
•	� bei Verlängerung der Beitragszahlungsdauer,
•	� bei Hinausschieben des Rentenbeginns.

Für den sich aus dem ursprünglichen Vertrag ergebenden Teil 
des Rentenvermögens bleibt es aber bei den ursprünglichen 
versicherungsmathematischen Annahmen, die dem in Ab-
schnitt II. Teil I Ziffer 3 b) 2) der „Besonderen Informationen für 
Ihren GENERATION business“ ausgewiesenen Rentenfaktor 
zugrunde liegen.

	 5	Zahlungsweise und Mindestrente
Sie können wählen, ob eine Rente monatlich, vierteljährlich, halb-
jährlich oder jährlich gezahlt wird. Die Rentenzahlung erfolgt 
immer zum Ende des jeweiligen Intervalls. Dabei muss der Be-
trag pro Rentenzahlung aufgrund der Zahlungsweise mehr als 
1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV betragen.

	 6	Abfindung bei geringem Rentenvermögen
Wenn die Rente, die sich aus dem Rentenvermögen zum Ren-
tenbeginn ergibt, 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
SGB IV nicht übersteigt (sog. Kleinbetragsrente), sind wir be-
rechtigt, diese durch eine einmalige Kapitalauszahlung des 
Rentenvermögens abzufinden.

	 7	Kündigung nach Beginn der Rentenzahlung
Wenn wir mit der Rentenzahlung begonnen haben, ist eine Kün-
digung der Rente oder die vorzeitige Auszahlung oder Über-
tragung des Rentenvermögens ausgeschlossen. Nach dem Tod 
der versicherten Person werden keine weiteren Rentenzahlun-
gen auf das Leben der versicherten Person geleistet, es sei denn, 
es ist eine längere Rentengarantiezeit vereinbart.

	 8	Rentenarten
Zu Rentenbeginn stehen folgende Optionen zur Wahl. Diese 
können nach Rentenbeginn nicht mehr abgeändert werden.

a)	 Persönliche Rente
	� Es kann eine lebenslange Rente (Leibrente) auf das Leben 

der versicherten Person gewählt werden.

b)	 �Rente mit zusätzlicher Witwen-, Witwer-, Lebenspartner-, 
Lebensgefährtenrente

	� Wenn diese Rentenart gewählt wird, zahlen wir zunächst 
eine Rente bis zum Tod der versicherten Person. Verstirbt die 
versicherte Person, so zahlen wir anschließend eine Rente 
in Höhe eines bei Wahl der Rentenart vereinbarten Prozent-
satzes der persönlichen Rente an die Person, die uns zum 
Rentenbeginn als Ehe-, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes (LPartG) oder Lebensgefährte ge-
nannt wurde, falls und so lange diese Person lebt. Es gilt dann 
der bei Wahl der Rentenart vereinbarte Prozentsatz der bis 
dahin an die versicherte Person gezahlten Rente. Für die 
steuerrechtliche Anerkennung des Lebensgefährten ist es 
regelmäßig ausreichend, wenn neben der namentlichen Be-
nennung des Lebensgefährten in einer schriftlichen Verein-
barung gegenüber dem Arbeitgeber versichert wird, dass eine 
gemeinsame Haushaltsführung besteht.

c)	 Rentengarantiezeit
	� Sowohl bei Antragstellung als auch zum Rentenbeginn kann 

zudem die persönliche Rente mit einer Rentengarantiezeit 
für einen bestimmten Zeitraum vereinbart werden. Dieser 
gewählte Zeitraum beginnt mit dem aktuellen Rentenbeginn 
und endet zu dem gewählten Zeitpunkt, spätestens jedoch 
mit Ablauf des Jahres, in dem die versicherte Person das 
92. Lebensjahr vollendet. Wir werden die Rente während 
dieser Garantiezeit zahlen, auch wenn die versicherte Person 
während der Garantiezeit stirbt. Sofern die versicherte Person 
die Garantiezeit überlebt, werden wir die Rente bis zum 
Tode der versicherten Person weiterzahlen.

	 �Diese Rentengarantiezeit kann auch für eine persönliche 
Rente mit zusätzlicher Witwen-, Witwer-, Lebenspartner- 
oder Lebensgefährtenrente vereinbart werden. In diesem 
Fall kann bei Wahl der Rentenart entschieden werden, ob 
bei Tod der versicherten Person während der Garantiezeit 
die Witwen-, Witwer-, Lebenspartner- oder Lebensgefähr-
tenrente zusätzlich zu der garantierten persönliche Rente 
sofort ab Tod der versicherten Person oder erst nach Ablauf 
der Garantiezeit gezahlt werden soll.

d)	 Rente mit Restkapitalisierung
	� Alternativ zu b) und c) kann eine Rente mit Restkapitalisie-

rung vereinbart werden. Diese Option kann sowohl bei An-
tragstellung als auch zum Rentenbeginn gewählt werden. In 
diesem Fall zahlen wir das Restkapital an den oder die Be-
günstigten, wenn die versicherte Person nach Beginn der 
Rentenzahlungen stirbt. 

	� Das Restkapital ist das zum Rentenbeginn für die Berech-
nung der Rente unter Anwendung des für diese Option maß-
geblichen Rentenfaktors zur Verfügung stehende Kapital ab-
züglich der bis zum Tod der versicherten Person geleisteten 
Rentenzahlungen. 

	 In diesem Fall endet die Rentenleistung. 
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	� Für den Durchführungsweg Direktversicherung gelten Be-
sonderheiten, die in § 4 Absatz 2 der Besonderen Bedingun-
gen DV geregelt sind. 

e)	� Dynamische Rente
	 �Die persönliche Rente bzw. die Witwen-, Witwer- oder 

Lebenspartnerrente bzw. die garantierte Zeitrente steigt 
jährlich um 1 %. 

	� Alternativ kann vereinbart werden, dass diese Rente/n um 
3 % oder 5 % jährlich steigt/steigen.

f)	� Teildynamische Rente
	� Wenn zum Rentenbeginn keine Rentendynamik gewünscht 

wird, leisten wir eine teildynamische Rente. In der Höhe der 
ersten Rentenleistung sind dann vorgezogene Rentensteige-
rungen bereits berücksichtigt. Die teildynamische Rente kann 
nicht sinken.

	� Bei Vereinbarung einer teildynamischen Rente kann es zu 
einer Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 BetrAVG und 
damit ggf. zu einer Nachschusspflicht kommen. Diese 
Rentenart kann daher für versicherte Personen, auf die das 
Betriebsrentengesetz Anwendung findet, nicht angeboten 
werden.

g)	 Andere Rentenzahlungsmodelle
	� Möglicherweise entwickeln wir bis zu dem aktuellen Renten-

beginn noch weitere Rentenmodelle für den GENERATION 
business. Sollte dies der Fall sein, werden wir diese Modelle 
zusätzlich zu den Rentenarten gemäß a) bis f) vor Ihrem 
aktuellen Rentenbeginn anbieten.

	 9	Fristen für die Wahl der Rentenart
Sofern Sie Ihr Wahlrecht bzgl. der Rentenart ausüben möchten, 
benötigen wir eine Mitteilung von Ihnen in Textform. Sie können 
Ihr Wahlrecht frühestens 6 Monate vor dem aktuellen Renten-
beginn ausüben. Die entsprechende Mitteilung muss uns spä-
testens einen Monat vor aktuellem Rentenbeginn zugehen. 
Kurz- oder langfristigere Mitteilungen sind möglich, bedürfen 
aber unserer Zustimmung. Wenn wir von Ihnen keine rechtzeitige 
Mitteilung erhalten, werden wir an Sie eine persönliche Rente ge-
mäß Absatz 8 a) unter Berücksichtigung des Absatzes 6 zahlen.

	 10	Kapitalauszahlung
Zum Zeitpunkt des aktuellen Rentenbeginns kann statt einer 
Rentenzahlung auch eine Auszahlung des zu diesem Zeitpunkt 
vorhandenen Rentenvermögens (Kapitalauszahlung) gewählt 
werden. Eine Kapitalauszahlung zum aktuellen Rentenbeginn 
kann allerdings frühestens ein Jahr vor aktuellem Rentenbeginn 
gewählt werden. Sofern die vorstehenden Voraussetzungen er-
füllt sind, kann auch ein Teil des Rentenvermögens als Kapital-
auszahlung und der verbleibenden Restbetrag in Form eines 
der unter Absatz 8 a) bis g) beschriebenen Rentenmodelle ge-
leistet werden. Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 5	� Wann ist Ihr Rentenbeginn? 
Können Sie ihn verlegen?

	 1	Ursprünglicher Rentenbeginn 
Der mit Ihnen bei Abschluss des Versicherungsvertrags verein-
barte Rentenbeginn wird in dem bei Abschluss des GENERATION 
business ausgestellten Versicherungsschein aufgeführt. Dieses 
Datum nennen wir Ihren ursprünglichen Rentenbeginn.

	 2	Vorgezogener Rentenbeginn
Ab 3 Monate vor dem gewünschten vorgezogenen Rentenbe-
ginn können Sie Ihren ursprünglichen Rentenbeginn einmalig 
auf einen früheren Termin vorverlegen, den wir vorgezogenen 
Rentenbeginn nennen. Ihre Mitteilung muss uns entsprechend 

§ 4 Absatz 9 fristgerecht vor dem gewünschten vorgezogenen 
Rentenbeginn zugegangen sein. 

Eine Vorverlegung Ihres ursprünglichen Rentenbeginns ist je-
doch nur möglich, wenn zum Zeitpunkt des gewünschten vor-
gezogenen Rentenbeginns die Mindestaufschubdauer einge-
halten wird, die für die Ihrem Vertrag zugrundeliegende Anlage 
vorgegeben ist. Einzelheiten können Sie § 7 der Anlage UWP 
und § 4 der Anlage APM entnehmen.

Der vorgezogene Rentenbeginn darf darüber hinaus nicht vor 
Vollendung des 62. Lebensjahres der versicherten Person liegen. 

Der Rentenbeginn kann immer vorgezogen werden, wenn die 
Voraussetzungen für eine vorzeitige Altersleistung gemäß § 6 
des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) vorliegen.

	 3	Folgen des vorgezogenen Rentenbeginns
Bitte beachten Sie, dass Sie ab dem vorgezogenen Rentenbe-
ginn keinen Treuebonus (§ 15) mehr erhalten.

Eine gegebenenfalls mitversicherte Zusatzoption endet mit Ein-
tritt des vorgezogenen Rentenbeginns. Wenn zum Zeitpunkt des 
vorgezogenen Rentenbeginns ein Versicherungsfall besteht, wer-
den die hieraus resultierenden Leistungen zum vorgezogenen 
Rentenbeginn eingestellt.

Wie sich ein Vorziehen des Rentenbeginns insbesondere auf 
die Garantien der jeweiligen Anlage auswirkt, können Sie § 7 der 
Anlage UWP bzw. § 4 der Anlage APM entnehmen.

	 4	Hinausgeschobener Rentenbeginn
Sie können Ihren ursprünglichen Rentenbeginn einmalig auf 
einen späteren Termin hinausschieben, den wir den hinausge-
schobenen Rentenbeginn nennen. Eine entsprechende Mittei-
lung muss uns entsprechend § 4 Absatz 9 spätestens einen 
Monat vor dem ursprünglichen Rentenbeginn zugegangen sein. 
Der hinausgeschobene Rentenbeginn darf nicht nach dem Jah-
restag des Versicherungsbeginns liegen, der dem 85. Geburts-
tag der versicherten Person folgt.

	 5	�Folgen des hinausgeschobenen  
Rentenbeginns
Die Pflicht zur Beitragszahlung erlischt nach ursprünglichem Ren-
tenbeginn. Die Beiträge können jedoch bei einem GENERATION 
business mit laufenden Beiträgen über den Zeitpunkt des ur-
sprünglichen Rentenbeginns hinaus bis zum aktuellen Ren-
tenbeginn gezahlt werden, längstens jedoch bis zum Ende 
des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person den 
75. Geburtstag erreicht hat.

Eine Verlängerung des Versicherungsschutzes über den ur-
sprünglichen Rentenbeginn hinaus ist für die gegebenenfalls 
vereinbarte Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente oder Beitrags-
befreiung bei Berufsunfähigkeit ausgeschlossen. Wenn zum 
Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns ein Versicherungs-
fall im Rahmen der Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente 
oder Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit besteht, werden 
die hieraus resultierenden Leistungen zum ursprünglichen Ren-
tenbeginn eingestellt, sofern nicht vereinbart worden ist, dass 
diese Leistungen schon zu einem früheren Zeitpunkt enden.

Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III beach-
ten Sie auch bitte § 7 Absatz 1 der Anlage UWP.

	 6	Aktueller Rentenbeginn
Der für Ihren GENERATION business jeweils geltende Renten-
beginn, d. h. der ursprüngliche Rentenbeginn oder, soweit zutref-
fend, der vorgezogene oder hinausgeschobene Rentenbeginn, 
wird von uns auch als aktueller Rentenbeginn bezeichnet.
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§ 6	� Was geschieht im Fall des Todes  
vor Rentenbeginn?

	 1	Hinterbliebenenrente
Wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir eine laufende Rente auf das Leben des/der Hinterbliebenen 
(Hinterbliebenenrente). 

Eine Hinterbliebenenrente wird je nach Durchführungsweg ge-
leistet. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Regelung 
in den jeweiligen Besonderen Bedingungen.

Die Höhe des Kapitals, das für die Verrentung zur Verfügung 
steht, richtet sich dabei nach der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Kapitalanlage. Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-
Fonds III wird die Höhe des Kapitals gemäß § 8 der Anlage 
UWP bzw. bei einer Anlage in das APM (Serie bAV) gemäß § 
5 der Anlage APM ermittelt. Der sich hieraus jeweils ergebende 
Betrag wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik unter Berücksichtigung des rechnungsmäßigen Alters 
des/der Hinterbliebenen zum Zeitpunkt des Todes der versi-
cherten Person in eine Rente umgerechnet. Für die Berechnung 
gelten die Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls für neu abzuschließende vergleichbare Ren-
tenversicherungen verwenden. Wir zahlen die Rente an Hinter-
bliebene, solange diese leben. Auf das Leben von Kindern wird 
eine Rente jedoch höchstens so lange geleistet, wie sie die 
Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind im Sinne 
des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 EStG er-
füllen.

	 2	Kapitalauszahlung
Anstelle der lebenslangen Rente kann der Bezugsberechtigte 
auch eine Auszahlung des Betrags, der gemäß Absatz 1 für die 
Verrentung zur Verfügung steht, wählen. Dieses Wahlrecht 
muss durch eine Mitteilung in Textform an uns ausgeübt wer-
den. Die Mitteilung muss uns spätestens einen Monat nach dem 
Tod der versicherten Person zugehen.

	 3	Besonderheiten bei Direktversicherung
Für den Durchführungsweg Direktversicherung gelten darüber 
hinaus weitere Besonderheiten. Diese sind in § 5 der Beson-
deren Bedingungen DV beschrieben.

§ 7	� Welche Zusatzoptionen können Sie  
vereinbaren und welche Leistungen können 
Sie hieraus beanspruchen?

Ihr GENERATION business mit laufender Beitragszahlung bietet 
die Möglichkeit, die Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente 
(inklusive Beitragsbefreiung) oder Beitragsbefreiung bei Berufs-
unfähigkeit zu vereinbaren.

Ihr GENERATION business mit Einmalbeitrag bietet die Mög-
lichkeit, die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente zu vereinbaren.

Eine Zusatzoption kann sowohl bei Vertragsschluss als auch 
während der Aufschubdauer vereinbart werden. Der nachträg-
liche Einschluss einer Zusatzoption während der Aufschubdauer 
ist von einer gesonderten Risikoprüfung abhängig. Die Höhe des 
vereinbarten Beitrags ändert sich dadurch nicht. Der nachträg-
liche Einschluss einer Zusatzoption führt aufgrund der dafür an-
fallenden Risikokosten zu einer Minderung der Ablaufleistung.

Eine einmal vereinbarte Zusatzoption kann während der Versi-
cherungsdauer auch wieder ausgeschlossen werden, sofern 
noch kein Versicherungsfall dazu eingetreten ist. Auch in einem 
solchen Fall ändert sich die Höhe des vereinbarten Beitrags nicht.

Bei den einzelnen Optionen handelt es sich nicht um selbststän-
dige Zusatzversicherungen, sondern um unselbstständige Teile 
Ihres Vertrags. Art und Umfang des Versicherungsschutzes für 
diese beiden Zusatzoptionen sind in der Anlage BUZ enthalten.

§ 8	� Welche Risikoausschlüsse und  
Einschränkungen des Versicherungsschutzes 
gibt es?

	 1	Allgemeine Ausschlüsse
Für unsere Eintrittspflicht bei Rentenbeginn oder im Todesfall 
vor Rentenbeginn gibt es, abgesehen von § 162 Versicherungs-
vertragsgesetz (Tötung durch Leistungsberechtigten), keine 
Leistungs- oder Risikoausschlüsse. 

	 2	�Besondere Ausschlüsse für die Berufs
unfähigkeitsrente und Beitragsbefreiung  
bei Berufsunfähigkeit
Für die Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente und Beitrags-
befreiung bei Berufsunfähigkeit gelten ausschließlich die in § 6 
der Anlage BUZ geregelten Ausschlüsse.

§ 9	� In welche Fonds bzw. welche Fondsportfolios 
werden Ihre Beiträge investiert? 
Wie erfolgt die Anlage? 
Wie werden die Fonds bzw. Fondsportfolios 
verwaltet und angelegt?

	 1	Fonds
Die Beiträge werden abhängig von der vereinbarten Aufschub-
dauer entweder in den GENERATION UWP-Fonds III oder in 
die Fondsportfolios des APM (Serie bAV) investiert. 

Die Bezeichnung „Fonds“ in den nachfolgenden Absätzen bezieht 
sich immer auf beide Anlagevarianten.

Informationen zu den Fonds sind in den Informationen zum 
GENERATION business in Abschnitt I. „Besondere Informationen 
für Ihren GENERATION business“ abgedruckt. Weitere Erläute-
rungen zum GENERATION UWP-Fonds III finden Sie auch in 
der Anlage UWP. Erläuterungen zu den Fondsportfolios des 
APM (Serie bAV) sind in der Anlage APM enthalten.

Die Fonds werden nicht von einer Kapitalverwaltungsgesell-
schaft aufgelegt, sondern von uns selbst. Anteile dieser Fonds 
sind nicht handelbar, sondern dienen nur der Kapitalanlage Ihrer 
Beiträge und der Berechnung der Leistungen (sog. interne 
Fonds). Die Anteile oder die den Fonds zugrunde liegenden 
Kapitalanlagen können weder auf Sie noch auf eine andere be-
zugsberechtigte Person übertragen werden. Obwohl es sich um 
eine fondsgebundene Rentenversicherung handelt, besteht nur 
Anspruch auf Geldleistungen. Als betreuende Fondsgesell-
schaft bezeichnen wir die jeweilige Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, die den Publikumsfonds, in welchen unsere internen 
Fonds investieren, auflegt oder den internen Fonds der Canada 
Life verwaltet.

	 2	Fondsverwaltung
Alle Fonds werden in Euro geführt. Für jeden dieser Fonds führen 
wir ein eigenes Anlagenkonto. Jeder Fonds ist in gleichwertige 
Anteile aufgeteilt.

Wir können die Anteile jedes Fonds nach billigem Ermessen je-
derzeit zusammenfassen oder unterteilen, jedoch nur so, dass 
sich für keinen Vertrag Wertänderungen ergeben. Innerhalb 
eines Fonds haben alle Anteile denselben Wert. Die Anzahl der 
Anteile eines Fonds ist grundsätzlich nicht beschränkt.
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In einem Fonds dürfen jedoch nur dann neue Anteile geschaf-
fen werden, wenn dem Fonds gleichzeitig Vermögenswerte, die 
diesen Fondsanteilen entsprechen, zugeführt werden. Dem Fonds 
dürfen nur dann Vermögenswerte entnommen werden, wenn 
gleichzeitig eine Anzahl von Fondsanteilen, die diesen Vermö-
genswerten entspricht, aufgelöst wird. Für den GENERATION 
UWP-Fonds III gelten besondere Regelungen (siehe Anlage 
UWP, § 5). 

Wir erwerben die in den Fonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Wir 
handeln bei der Wahrnehmung unserer Fondsverwaltungs- und 
Investmentaufgaben ausschließlich im Interesse unserer Ver-
sicherungsnehmer.

Wir sind berechtigt, mit den von Ihnen gezahlten Beiträgen die 
Anlagewerte zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den 
Erlös in andere Vermögenswerte anzulegen. Wir sind ferner er-
mächtigt, alle sich aus der Verwaltung und Anlage der Vermö-
genswerte ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzuneh-
men oder eine Fondsgesellschaft mit der Verwaltung und 
Anlage nach unseren Vorgaben zu beauftragen.

Uns obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben:
•	 �die Vermögensgegenstände zu verwahren und zu verwalten;
•	 �nicht verwahrungsfähige Vermögensgegenstände laufend zu 

überwachen;
•	� den Wert der Anteile und des Anteilguthabens zu ermitteln.

	 3	Anlagegrundsätze
Wir dürfen im Rahmen der Anlagegrundsätze des jeweiligen 
Fonds bzw. Fondsportfolios festlegen, welche Vermögensge-
genstände für die Fonds erworben oder veräußert werden. Die 
Gestaltung der Vermögensanlage kann durch uns oder durch 
von uns beauftragte Dritte erfolgen. Es dürfen dabei Techniken 
und Instrumente zur Anlage im Rahmen der für uns geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen eingesetzt werden. Alle Fonds sind 
thesaurierend, d. h. Erträge von Vermögenswerten werden wieder 
innerhalb des Fonds angelegt. Bei der Vermögensanlage haben 
wir die für den jeweiligen Fonds festgelegten Grenzen und Be-
schränkungen zu beachten.

Die Zusammensetzung des jeweiligen Fondsvermögens sowie 
die derzeitigen Anlageziele sind in den Fondsinformationen in den 
Ihnen vor Vertragsschluss überlassenen Informationen unter dem 
Abschnitt I „Besondere Informationen für Ihren GENERATION 
business“ aufgeführt.

	 4	�Kosten und Aufwendungen, die innerhalb der 
Fonds anfallen
Innerhalb der Fonds entstehen Kosten und Aufwendungen, die 
nicht bereits durch die Fondsverwaltungsgebühr abgegolten 
sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kosten und Ge-
bühren, die durch Kauf, Verkauf, Bewertung, Verwahrung oder 
Übertragung von Vermögenswerten entstehen, um Kosten und 
Gebühren von Dritten, die mit dem Management, der Bewertung 
und der Prüfung der Vermögenswerte in den Fonds betraut 
sind, sowie um Zahlungen und Aufwendungen, welche sich aus 
der Kreditaufnahme für Rechnung eines Fonds ergeben.

Innerhalb eines Fonds können zudem externe, von uns oder von 
der betreuenden Fondsgesellschaft nicht beeinflussbare Kosten 
entstehen, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten, 
Transaktionen oder Erträgen des Fonds stehen oder bezogen 
auf diese anfallen. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
Steuerzahlungen (z. B. Körperschaftsteuer auf Kapitalerträge, 
Kapitalertragsteuer und sonstige Quellensteuern, Umsatzsteuer 
sowie Steuern und Abgaben auf Transaktionen des Fonds).

Diese internen Fondskosten werden in ihrer jeweils anfallenden 
Höhe in derselben Weise wie die Fondsverwaltungsgebühr dem 
Fonds belastet, d. h., es werden dem Fonds Vermögensgegen-
stände im entsprechenden Umfang entnommen. Dadurch min-
dern die internen Fondskosten mittelbar auch den Wert der An-
teile, wirken sich aber nicht auf die Anzahl der ausgegebenen 
und einem Vertrag zugewiesenen Anteile aus.

§ 10	 Wie werden für Ihre Beiträge Anteile zugeteilt?

	 1	�Grundprinzipien für die Berechnung  
der Zuteilung
Für Ihre Beiträge werden Ihrem GENERATION business Anteile 
an der entsprechenden Kapitalanlage, die dem Vertrag zu-
grunde liegt, nach Maßgabe der nachstehenden Absätze sowie 
dem sich aus den §§ 11 bis 13 ergebenden Ausgabekurs zuge-
teilt.

Die Anzahl der dem Anteilguthaben Ihres Vertrags zuzuführen-
den Anteile errechnet sich durch Division des zugewiesenen Bei-
trags, der in den Fonds investiert werden soll, durch den maßgeb-
lichen Ausgabekurs, der an dem Tag gilt, mit dessen Wertstellung 
gemäß § 12 wir Ihre Beiträge erhalten. Bei der Berechnung der 
Anzahl der Anteile, die Ihrem GENERATION business zugeteilt 
werden, dürfen wir auf ein Zehntausendstel eines Anteils runden. 
Rundungen erfolgen gemäß kaufmännischen Regeln.

	 2	�Zuteilungssätze bei Verträgen mit  
laufenden Beiträgen
a)	� Differenzierung nach Beitragszahlungsdauer
	� Der für Verträge mit laufenden Beiträgen maßgebliche Zu-

teilungssatz hängt von dem jeweiligen Versicherungsjahr und 
von der vereinbarten Beitragszahlungsdauer (jeweils aufge-
rundet auf das nächste volle Jahr) ab. Für die Berechnung 
des Zuteilungssatzes werden nur solche Zeiträume berück-
sichtigt, für die tatsächlich Beitragszahlungen erfolgt sind. 
Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, werden die Zeit-
räume der Beitragsfreistellung und des Beitragsurlaubs nicht 
als Zeiträume der tatsächlichen Beitragszahlung berück-
sichtigt. Bitte beachten Sie § 20.

b)	� Verringerter Zuteilungssatz für laufende Beiträge in den 
ersten 5 Versicherungsjahren

	� Für die auf die ersten 10 Versicherungsjahre gezahlten Bei-
träge gelten verringerte Zuteilungssätze. Die nicht zugeteilten 
Anteile Ihres Beitrags dienen der Tilgung der für die ersten 
5 Versicherungsjahre anfallenden Abschluss- und Vertriebs-
kosten und der für die ersten 10 Versicherungsjahre anfal-
lenden Fixkosten Ihres Vertrags. Aufgrund dessen wird von 
Ihren auf die ersten 5 Versicherungsjahre gezahlten Beiträ-
gen ein höherer Beitragsanteil zur Deckung der genannten 
Kosten verwendet als von den auf die Versicherungsjahre 
6 bis 10 gezahlten Beiträgen. 

	� In der unter d) dargestellten Tabelle sind die verringerten 
Zuteilungssätze aufgrund beider Kosten in Spalte A und in 
Spalte C berücksichtigt. Die in diesen beiden Spalten angege-
benen Zuteilungssätze gelten für die auf die ersten 5 Versi-
cherungsjahre gezahlten Beiträge.

c)	� Verringerter Zuteilungssatz für laufende Beiträge in den 
Versicherungsjahren 6 bis 10

	� Ab dem 6. Versicherungsjahr erhöhen sich die Zuteilungs-
sätze, da keine Abschluss- und Vertriebskosten mehr getilgt 
werden müssen. Die in Spalte B und Spalte D in der unter d) 
dargestellten Tabelle angegebenen Zuteilungssätze berück-
sichtigen also nur noch die Tilgung der Fixkosten. Die in 
diesen beiden Spalten angegebenen Zuteilungssätze gelten 
für die auf die Versicherungsjahre 6 bis 10 gezahlten Beiträge.
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d)	� Verringerte Zuteilungssätze in den Versicherungsjahren 1 bis 10

A B C D

Vereinbarte 
Beitragszahlungs-
dauer in Jahren

Versicherungs
jahre 1 – 5

Versicherungs
jahre 6 – 10

Vereinbarte 
Beitragszahlungs-
dauer in Jahren

Versicherungs
jahre 1 – 5

Versicherungs
jahre 6 – 10

5 100,000 % – 21 67,000 % 90,000 %

6 98,200 % 100,000 % 22 66,000 % 90,000 %

7 96,200 % 100,000 % 23 65,000 % 90,000 %

8 94,000 % 100,000 % 24 64,000 % 90,000 %

9 91,600 % 100,000 % 25 63,000 % 88,000 %

10 89,000 % 100,000 % 26 62,000 % 88,000 %

11 86,200 % 100,000 % 27 61,000 % 88,000 %

12 76,000 % 100,000 % 28 60,000 % 88,000 %

13 75,000 % 100,000 % 29 59,000 % 88,000 %

14 74,000 % 100,000 % 30 58,000 % 88,000 %

15 73,000 % 100,000 % 31 57,000 % 88,000 %

16 72,000 % 95,000 % 32 56,000 % 88,000 %

17 71,000 % 95,000 % 33 55,000 % 88,000 %

18 70,000 % 95,000 % 34 54,000 % 88,000 %

19 69,000 % 95,000 % 35+ 53,000 % 88,000 %

20 68,000 % 90,000 %

e)	� Zuteilungssatz für laufende Beiträge ab dem elften  
Versicherungsjahr

	� Laufende Beiträge, die auf das 11. und folgende Versiche-
rungsjahre gezahlt werden, erhalten einen Zuteilungssatz 
von mindestens 98,125 % des Beitrags.

	 3	�Zuteilungssätze für außerplanmäßige  
Beitragserhöhungen
Wenn Sie sich für eine außerplanmäßige Beitragserhöhung 
gemäß § 19 Absatz 1 entscheiden, erfolgt die Zuteilung für den 
erhöhten Beitragsanteil gesondert aufgrund der in den Ab
sätzen 1 und 2 festgesetzten Regeln, jedoch unter Berücksich-
tigung der entsprechend kürzeren Beitragszahlungsdauer der 
jeweiligen außerplanmäßigen Erhöhung.

Die verbleibende Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum zwi-
schen dem Zeitpunkt der Berechnung und dem vertraglich ver-
einbarten Beitragszahlungsende. Die Sätze 1 bis 2 gelten bei 
mehreren Erhöhungen entsprechend.

	 4	�Zuteilungssätze für planmäßige  
Beitragserhöhungen
Die Zuteilungssätze für planmäßige Beitragserhöhungen gemäß 
§ 17 richten sich grundsätzlich während der gesamten Beitrags-
zahlungsdauer nach den Zuteilungssätzen für den gemäß den 
Absätzen 1 und 2 festgelegten Zuteilungssatz, jedoch unter Be-
rücksichtigung der entsprechend kürzeren Beitragszahlungs-
dauer der jeweiligen planmäßigen Erhöhung.

Folgt eine planmäßige Beitragserhöhung einer außerplanmäßi-
gen Beitragserhöhung, so ist während der verbleibenden Bei-
tragszahlungsdauer der außerplanmäßig erhöhte Beitragsanteil 
zuzüglich des ursprünglichen Jahresbeitrags für den Zuteilungs-
satz maßgeblich. Vorherige planmäßige Beitragserhöhungen 
werden dagegen nicht berücksichtigt.

	 5	Zuteilungssätze nach Beitragsreduzierungen
Wenn Sie Ihren Beitrag gemäß § 19 Absatz 1 reduzieren, hat dies 
keine Auswirkungen auf die Beitragszuteilung gemäß der zuvor 
geltenden Regelungen.

	 6	�Zuteilungssätze für Einmalbeiträge  
oder Zuzahlungen
a)	� Zuteilungssätze für Einmalbeitragsverträge mit einer 

Aufschubdauer von mindestens 10 Jahren 
	� Bei einem GENERATION business mit Einmalbeitrag und 

einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 10 Jahren 
oder bei Zuzahlung in einen dementsprechenden Einmal-
beitragsvertrag werden die Anteile zu folgenden Prozent-
sätzen je Einmalbeitrag oder Zuzahlung zugeteilt:

Beitrag Zuteilungssatz

bis 9.999 € 94,000 %

von 10.000 € bis 24.999 € 95,000 %

von 25.000 € bis 49.999 € 96,000 %

50.000 € und mehr 97,500 %

	� Bei jeder weiteren Zuzahlung ist die Summe aus dem Zu-
zahlungsbetrag und dem zuvor bereits gezahlten Beitrag für 
den anzuwendenden Zuteilungssatz maßgeblich.

b)	� Zuteilungssätze für Einmalbeitragsverträge mit einer 
Aufschubdauer von weniger als 10 Jahren

	� Bei einem GENERATION business mit Einmalbeitrag und 
einer vereinbarten Aufschubdauer von weniger als 10 Jahren 
oder bei Zuzahlung in einen dementsprechenden Einmal-
beitragsvertrag ist die Zuteilung abhängig von der verein-
barten Aufschubdauer (aufgerundet auf das nächste volle 
Jahr). Hierfür gilt folgendes:
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Vereinbarte  
Aufschubdauer in Jahren

Zuteilungssatz

5 100,000 %

6 99,500 %

7 99,000 %

8 98,500 %

9 98,000 %

	� Bei jeder weiteren Zuzahlung ist die Summe aus dem Zu-
zahlungsbetrag und dem zuvor bereits gezahlten Beitrag für 
den anzuwendenden Zuteilungssatz maßgeblich.

§ 11	� Wie hoch ist der Unterschied zwischen dem 
Ausgabekurs und dem Rücknahmekurs für 
die Anteile?  
Wann berechnen wir welchen der beiden 
Kurse?

Bei der Ermittlung des Wertes eines Anteils wird unterschieden 
zwischen Ausgabekurs und Rücknahmekurs. Der Rücknahme-
kurs der Anteile ist 5 % geringer als deren Ausgabekurs. Die 
Differenz zwischen dem Ausgabe- und Rücknahmekurs der An-
teile in Höhe von 5 % bezeichnen wir als Rücknahmeabschlag.

Beim GENERATION business erfolgt die Zuteilung der Anteile 
zum Ausgabekurs und deren Auflösung zum Rücknahmekurs.

Der Ausgabe- sowie der Rücknahmekurs werden nach § 13 
ermittelt.

Eine Ermittlung des Ausgabe- bzw. Rücknahmekurses findet für 
das APM (Serie bAV) höchstens täglich und mindestens einmal 
pro Woche bzw. für den GENERATION UWP-Fonds III mindes-
tens einmal pro Monat statt (Bewertungsstichtag). 

Ausgabe- und Rücknahmekurs werden in Euro angegeben. Bei 
der Berechnung des Ausgabe- bzw. Rücknahmekurses dürfen 
wir auf ein Hundertstel eines Euros runden. Rundungen erfolgen 
gemäß kaufmännischen Regeln.

§ 12	� Welche Stichtage sind für die Berechnung 
des Ausgabe- und des Rücknahmekurses 
maßgeblich?

	 1	Stichtag für die Zuteilung der Anteile
Für die Zuteilung der Anteile legen wir den Ausgabekurs zu-
grunde, der an dem Tag oder spätestens bis zum dritten darauf 
folgenden Tag gilt, mit dessen Wertstellung wir Ihre Beiträge 
erhalten, um die nötigen Vermögenswerte für den internen 
Fonds kaufen zu können; § 16 Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend. 
Sollte der Stichtag auf einen Tag fallen, der kein Bewertungs-
stichtag gemäß § 11 ist, so gilt der nächste Bewertungsstichtag.

	 2	Stichtag für die Auflösung der Anteile
Zur Bestimmung Ihres Anteilguthabens legen wir die Rücknahme-
kurse zum Ende des jeweiligen Stichtags wie folgt zugrunde, um 
die nötigen Vermögenswerte des internen Fonds verkaufen zu 
können:

a)	� Bei Tod der versicherten Person innerhalb von drei Werk-
tagen nach dem Tag des Eingangs der Mitteilung.

b)	 �Wenn Sie kündigen, am Kündigungstermin, frühestens jedoch 
innerhalb von drei Werktagen nach dem Tag, der dem Tag des 
Eingangs Ihrer Kündigung folgt.

c)	� Wenn die versicherte Person den aktuellen Rentenbeginn 
erreicht, legen wir den Rücknahmekurs zugrunde, der inner-
halb von drei Werktagen nach dem Tag des aktuellen Renten-
beginns gilt.

d)	� Bei der Auflösung von Anteilen zur Deckung von Gebühren 
gemäß § 22 monatlich innerhalb von drei Tagen nach dem Tag 
des Monats, der dem Fälligkeitstermin Ihres ersten Beitrags 
entspricht.

Sollte der Stichtag auf einen Tag fallen, der kein Bewertungs-
stichtag ist, so gilt der nächste Bewertungsstichtag gemäß § 11.

§ 13	� Wie werden der Fondswert sowie der  
Ausgabe- und Rücknahmekurs ermittelt?

	 1	Ermittlung des Fondswertes
Der Fondswert des GENERATION UWP-Fonds III bzw. der 
Fonds, die Bestandteil der Fondsportfolios des APM (Serie 
bAV) sind, sowie der Ausgabe- bzw. Rücknahmekurs der An-
teile wird zunächst durch uns unter Anwendung der in den nach-
stehenden Absätzen 2 bis 4 festgelegten Regeln ermittelt.

	 2	Basis für die Berechnung
Die Basis der Berechnung des Fondswertes und der Ausgabe- 
bzw. Rücknahmekurse hängt davon ab, ob zum Zeitpunkt der 
Berechnung davon ausgegangen wird, dass der Fonds wächst 
oder schrumpft:

a)	 �Der Fonds wächst, wenn innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums insgesamt mehr Anteile an Versicherungsnehmer 
des GENERATION business zugeteilt als aufgelöst werden. 
In diesem Fall berechnen wir den Wert des dem Fonds zu-
grunde liegenden Vermögens gemäß Absatz 3. Um die ande-
ren schon am Fonds beteiligten Versicherungsnehmer nicht 
unangemessen mit Anschaffungskosten zu belasten, zählen 
wir die gegebenenfalls anfallenden Anschaffungskosten 
dieser Vermögenswerte hinzu (der „Ausgabe-Fondswert“).

b)	� Der Fonds schrumpft, wenn innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums insgesamt mehr Anteile aufgelöst als zugeteilt 
werden. In diesem Fall berechnen wir den Wert des dem 
Fonds zugrunde liegenden Vermögens gemäß Absatz 3. 
Um die anderen schon am Fonds beteiligten Versicherungs-
nehmer nicht unangemessen mit Veräußerungskosten zu 
belasten, ziehen wir die gegebenenfalls anfallenden ge-
schätzten Veräußerungskosten dieser Vermögenswerte ab 
(der „Rücknahme-Fondswert“).

Wir nennen den Ausgabe- bzw. Rücknahme-Fondswert kurz 
den „Fondswert“.

	 3	�Berechnung des zugrunde liegenden  
Vermögens
Für die Berechnung des dem Fonds zugrunde liegenden Ver-
mögens werden folgende Werte verwendet:
•	� Für alle im Fonds enthaltenen, an einer Börse notierten Ver-

mögenswerte wird der Börsenwert zugrunde gelegt. Wächst 
der Fonds gemäß Absatz 2 a), wird der Kaufpreis des notier-
ten Wertes verwendet. Schrumpft der Fonds gemäß diesem 
Absatz 2 b), wird der Verkaufspreis des notierten Wertes 
verwendet.
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•	� Der Wert von allen im Fonds enthaltenen Grundstücken und 
Immobilien wird aufgrund von Gutachten festgelegt, die be-
auftragte Gutachter erstellen und beglaubigen. Dabei werden 
Abweichungen des Wertes, die seit der Erstellung des Gut-
achtens gegebenenfalls eingetreten sind, nach ordentlicher 
kaufmännischer Praxis berücksichtigt.

•	� Eingegangene oder aufgelaufene Kapitalerträge, Zinsen oder 
Dividenden sowie noch nicht angelegtes Bargeld werden 
berücksichtigt.

•	� Für alle anderen im Fonds enthaltenen Vermögenswerte (z. B. 
nicht notierte Aktien) werden die nach ordentlicher kauf-
männischer Praxis geschätzten Werte verwendet.

•	� Der Wert von allen im Fonds enthaltenen Anteile an Publi-
kumsfonds wird anhand ihres zuletzt veröffentlichten und 
verfügbaren Rücknahmekurses festgelegt.

Wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung als Euro 
notiert ist, werden bei der Umrechnung in Euro die aktuellen 
marktüblichen Wechselkurse zugrunde gelegt.

Innerhalb des Fonds können durch die Art der Kapitalanlage 
externe, von uns oder der betreuenden Fondsgesellschaft nicht 
beeinflussbare Kosten (z. B. Quellensteuer) entstehen. Diese 
werden in derselben Weise wie Fondsverwaltungsgebühren 
vom Fondswert abgezogen.

Der Eintritt von außergewöhnlichen Umständen kann eine Be-
wertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte unmöglich 
machen. Beispiele sind die Aussetzung des Handels der dem 
Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, die Schließung 
einer relevanten Börse oder das Einfrieren der dem Fonds zu-
grunde liegenden Bargelder. In solchen Fällen müssen wir bei 
der Berechnung des Anteilguthabens die betroffenen Vermögens-
werte außer Acht lassen. Sobald die entsprechenden außerge-
wöhnlichen Umstände nicht mehr bestehen, wird Canada Life 
zu diesem Zeitpunkt eine Bewertung der zuvor unberücksichtig-
ten Vermögenswerte durchführen und gegebenenfalls eine ent-
sprechende Auszahlung bzw. Erhöhung der Rentenzahlung 
vornehmen.

	 4	Ausgabe- und Rücknahmekurs
Der Rücknahmekurs wird berechnet, indem der Fondswert durch 
die Anzahl der bestehenden Anteile des Fonds geteilt wird. Der 
Rücknahmekurs wird mit 100/95 multipliziert, um den Ausgabe-
kurs zu ermitteln. Der Rücknahmekurs beträgt 95 % des Aus-
gabekurses. Gemäß § 11 beträgt der Unterschied zwischen dem 
Ausgabe- und Rücknahmekurs 5 % und wir nennen dies den 
Rücknahmeabschlag.

§ 14	� Was ist Ihr Anteilguthaben? 
Wie wird der Wert Ihres Anteilguthabens 
berechnet?

Das Anteilguthaben Ihres Vertrags besteht aus der Summe aller 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt dem Vertrag zugewiesenen Anteile.

Der Wert Ihres Anteilguthabens ergibt sich aus der Summe aller 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt zugewiesenen Anteile multipliziert 
mit dem jeweiligen Rücknahmekurs.

Bei dem GENERATION UWP-Fonds III gibt es ein geglättetes und 
ein tatsächliches Anteilguthaben (§ 4 und § 5 der Anlage UWP). 
Der tatsächliche Wert des UWP-Anteilguthabens wird gemäß 
§ 5 der Anlage UWP berechnet. 

§ 15	� Wann kommen Sie in den Genuss  
eines Treuebonus?

	 1	Wesen des Treuebonus
Wir teilen Ihrem GENERATION business nach Maßgabe der 
nachstehenden Absätze während der Aufschubdauer zusätz-
liche Anteile als Treueboni zu. Ziel der Treueboni ist es, die 
Auswirkung der Kostenbelastung auf Ihren Vertrag zu reduzieren. 
Die Anzahl der jeweils als Treuebonus zu gewährenden An-
teile berechnen wir als Prozentsatz der Ihrem GENERATION 
business am maßgeblichen Stichtag zugeteilten Anteile. Der 
Wert des jeweiligen Treuebonus und die mit den Treueboni ver-
folgte Kostenreduzierung ist abhängig von der Wertentwicklung 
Ihres Vertrages, so dass sie entsprechend der Wertentwicklung 
unterschiedlich ausfallen kann. Die Treueboni kommen nur ver-
tragstreuen Kunden zugute, die die Voraussetzungen dieses § 15 
erfüllen.

Den jeweiligen Treuebonus gewähren wir nicht, wenn der für die 
Gewährung maßgebliche Stichtag nach einer Kündigung Ihres 
GENERATION business oder nach dem vorgezogenen Renten-
beginn liegt. Bei Verträgen mit laufender Beitragszahlung kann 
ein Treuebonus auch nicht auf rückwirkend gezahlte Beiträge 
gewährt werden, wenn die Beitragszahlung erst nach dem Fäl-
ligkeitstag des Treuebonus erfolgt oder der für die Gewährung 
maßgebliche Stichtag in die Zeit einer Beitragsfreistellung fällt.

	 2	�Stichtag für Zuteilung und Höhe des  
Treuebonus bei laufenden Beiträgen 
a)	 Laufender Treuebonus
	 �Ab dem Ablauf des 1. Versicherungsjahres bis zum aktuellen 

Rentenbeginn teilen wir Ihrem GENERATION business mit 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 0,60 % zusätzli-
che Anteile als Treuebonus zu.

b)	 Rententreueboni
	� Darüber hinaus teilen wir Ihrem GENERATION business mit 

laufenden Beiträgen abhängig von der vereinbarten Auf-
schubdauer, frühestens ab dem vierten Jahr vor und zum 
ursprünglichen Rentenbeginn, zusätzliche Anteile als ein-
malige Rententreueboni zu. Wenn Sie den Rentenbeginn vor-
ziehen, erhalten Sie also bei Ihrem GENERATION business 
mit laufenden Beiträgen keinen weiteren Treuebonus. 

	� Die Höhe des möglichen Treuebonus richtet sich nach der 
ursprünglich vereinbarten Aufschubdauer (aufgerundet auf 
volle Jahre). Wenn Sie den Rentenbeginn hinausschieben, 
beziehen sich die Angaben in der untenstehenden Tabelle 
unter Berücksichtigung der längeren Aufschubdauer auf den 
hinausgeschobenen Rentenbeginn. Dies gilt nicht, wenn Sie 
zu diesem Zeitpunkt bereits Rententreueboni erhalten. Deren 
Zuteilung wird entsprechend der ursprünglich vereinbarten 
Aufschubdauer fortgesetzt. Für den verlängerten Vertrags-
anteil erfolgt dann keine erneute Zuteilung von Rententreue-
boni.
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	� Die Anzahl der jeweils als Treuebonus zu gewährenden An-
teile berechnen wir als Prozentsatz der auf Basis der ge-
zahlten Beiträge am maßgeblichen Stichtag zugeteilten An-
teile wie folgt:

Aufschubdauer 
– in Jahren

48 Monate vor 
Rentenbeginn

36 Monate vor 
Rentenbeginn

24 Monate vor 
Rentenbeginn

12 Monate vor 
Rentenbeginn

Zum 
Rentenbeginn

Gesamt

< 12 0,00 % 0,00 %

12 2,00 % 3,00 % 4,00 % 9,00 %

13 1,00 % 1,00 % 3,00 % 4,00 % 9,00 %

14 1,00 % 1,00 % 1,00 % 3,00 % 4,00 % 10,00 %

15 – 19 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 10,00 %

20 – 24 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 4,00 % 12,00 %

25 + 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 6,00 % 14,00 %

	 3	�Stichtag für Zuteilung und Höhe des  
Treuebonus bei Verträgen gegen Einmalbeitrag
Wir teilen Ihrem GENERATION business gegen Einmalbeitrag, 
abhängig von der vereinbarten Aufschubdauer (aufgerundet auf 
volle Jahre), frühestens ab dem vierten Jahr vor und zum ur-
sprünglichen Rentenbeginn zusätzliche Anteile als einmalige 
Rententreueboni zu. Wenn Sie den Rentenbeginn vorziehen, 
erhalten Sie also bei Ihrem GENERATION business gegen Ein-
malbeitrag keinen weiteren Treuebonus.

Die Höhe des möglichen Treuebonus richtet sich bei einem Ein-
malbeitrag nach der ursprünglich vereinbarten Aufschubdauer 
und bei einer Zuzahlung nach der verbleibenden Aufschubdauer 

ab dem Zeitpunkt der Zuzahlung. Wenn Sie den Rentenbeginn 
hinausschieben, beziehen sich die Angaben in der untenstehen-
den Tabelle unter Berücksichtigung der längeren Aufschubdauer 
auf den hinausgeschobenen Rentenbeginn. Dies gilt nicht, wenn 
Sie zu diesem Zeitpunkt bereits Rententreueboni erhalten. Deren 
Zuteilung wird entsprechend der ursprünglich vereinbarten Auf-
schubdauer fortgesetzt. Für den verlängerten Vertragsanteil 
erfolgt dann keine erneute Zuteilung von Rententreueboni.

Die Anzahl der jeweils als Treuebonus zu gewährenden Anteile 
berechnen wir als Prozentsatz der auf Basis des Einmalbei-
trags bzw. einer Zuzahlung am maßgeblichen Stichtag zuge-
teilten Anteile wie folgt:

Aufschubdauer 
in Jahren*

48 Monate vor 
Rentenbeginn

36 Monate vor 
Rentenbeginn

24 Monate vor 
Rentenbeginn

12 Monate vor 
Rentenbeginn

Zum 
Rentenbeginn

Gesamt

<6 0,00 % 0,00 %

6 – 9 1,00 % 1,00 %

10 – 14 7,00 % 7,00 %

15 – 19 2,00 % 7,50 % 9,50 %

20 – 24 2,00 % 2,00 % 8,00 % 12,00 %

25 – 34 2,00 % 2,00 % 2,00 % 8,50 % 14,50 %

35 + 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 9,00 % 17,00 %

* Ursprünglich vereinbart bzw. verbleibend ab dem Zeitpunkt einer Zuzahlung.

§ 16	� Was haben Sie bei der Beitragszahlung  
zu beachten?  
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen?

	 1	�Einlösungsbeitrag, Folgebeiträge,  
ursprüngliche Beitragszahlungsdauer 
Bei laufender Beitragszahlung ist der erste Beitrag (Einlösungs-
beitrag) zur Zahlung fällig, wenn wir die Annahme Ihres Antrags 
erklärt haben, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein 
ausgewiesenen Versicherungsbeginn. Die laufenden Beiträge 
zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie je nach Vereinbarung 
durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge 
entrichten. Die jeweilige Fälligkeit des Folgebeitrags wird jeweils 
ab dem Fälligkeitstag des Einlösungsbeitrags gerechnet. Die 
Folgebeiträge sind während der vereinbarten Beitragszahlungs-
dauer zu entrichten. Wir nennen die im Versicherungsschein 
vereinbarte Beitragszahlungsdauer die ursprüngliche Beitrags-
zahlungsdauer.

Der Einmalbeitrag (Einlösungsbeitrag) ist zur Zahlung fällig, 
wenn wir die Annahme Ihres Antrags erklärt haben, nicht jedoch 
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Versicherungs-
beginn. 

Ihre Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit un-
verzüglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden 
wir die jeweils fälligen Beiträge nach der Vertragsannahme ein-
ziehen.

	 2	Beitragszahlungsweise
Laufende Beiträge können nur im Wege des Lastschriftver-
fahrens gezahlt werden. Einmalbeiträge können auch per Bank-
überweisung gezahlt werden.

	 3	Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags
Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlen, können wir – so lange die Zahlung nicht bewirkt ist – 
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vom Vertrag zurücktreten. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt 
des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, besteht keine Leis-
tungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen die Kosten der zur 
Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen Untersuchungen 
verlangen.

	 4	Nichtzahlung der Folgebeiträge
Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 
dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht oder nicht recht-
zeitig gezahlt worden ist oder eingezogen werden konnte, erhal-
ten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung in Textform. Darin 
setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen. 
Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist 
und sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung 
der Beiträge oder sonstigen Beträgen in Verzug, erbringen wir 
bei Eintritt des Versicherungsfalls nur jene Leistungen, die wir 
erbringen müssten, wenn sich Ihr Vertrag mit Eintritt des Ver-
sicherungsfalls entsprechend § 20 in eine beitragsfreie Ver
sicherung umgewandelt hätte; sofern Zusatzoptionen (Beitrags-
befreiung bei Berufsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeitsrente) 
mitversichert sind, entfällt der Versicherungsschutz aus der 
Zusatzoption. Nach Ablauf der Ihnen gesetzten Zahlungsfrist 
können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
sofern Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Ver-
zug sind. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung 
ausdrücklich hinweisen.

Abweichend davon werden wir bei einem GENERATION busi-
ness, der der betrieblichen Altersversorgung dient, den Bezugs-
berechtigten über den Zahlungsverzug und seine Folgen infor-
mieren und ihm eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Monaten 
einräumen.

Wird ein vom Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers abgeschlossener GENERATION business wegen 
Nichtzahlung der während der Elternzeit fälligen Beiträge in eine 
beitragsfreie Versicherung umgewandelt, kann die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer innerhalb von 3 Monaten nach Be-
endigung der Elternzeit verlangen, dass der Vertrag zu den vor 
der Umwandlung vereinbarten Bedingungen fortgesetzt wird, 
wenn während der Elternzeit das Arbeitsverhältnis ohne Entgelt 
gemäß § 1a Absatz 4 BetrAVG fortgesetzt wurde.

	 5	�Lastschrifteinzug und Folgen  
der Nichteinlösung
Wenn uns ein SEPA-Lastschriftmandat für das Lastschriftver-
fahren vorliegt, werden Ihre Zahlungen so behandelt, als seien 
sie zum jeweiligen Fälligkeitstag erfolgt, es sei denn, die Last-
schrift wird nicht eingelöst oder Sie widersprechen einer be-
rechtigten Einziehung. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Ver-
schulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zah-
lungsaufforderung in Textform erfolgt. Wird eine Lastschrift nicht 
eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, nicht 
aber verpflichtet.

§ 17	� Welche Regelungen gelten im Fall der 
Vereinbarung von planmäßigen Erhöhungen 
laufender Beiträge?

	 1	�Optionen zur Vereinbarung einer  
planmäßigen Erhöhung
Sie können sowohl bei Antragstellung als auch während der 
Aufschubdauer eine jährliche planmäßige Erhöhung Ihres Bei-
trags zwischen 1 % bis 10 % (in 1-Prozentschritten) wählen. Zu-
dem können Sie einen einmal vereinbarten Prozentsatz für eine 
planmäßige Erhöhung während der Aufschubdauer im Rahmen 
von Satz 1 beliebig in einem Rahmen zwischen 1 % und 10 % 

(in 1-Prozentschritten) ändern oder auf die planmäßige Erhöhung 
ganz verzichten. 

Bei einem nachträglichen Einschluss bzw. einer nachträglichen 
Änderung der planmäßigen Erhöhung erfolgt die erste planmä-
ßige Erhöhung bzw. die erste geänderte planmäßige Erhöhung 
an dem Jahrestag des Versicherungsbeginns, der dem Zugang 
Ihrer entsprechenden Mitteilung folgt.

Eine planmäßige Erhöhung kann nicht nachträglich vereinbart 
werden, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits gemäß § 17 Absatz 4 
keine planmäßige Erhöhung mehr erfolgt.

Wenn eine Zusatzoption vereinbart ist, ist für einen nachträg
lichen Einschluss bzw. eine nachträgliche Erhöhung des verein-
barten Prozentsatzes eine erneute Risikoprüfung erforderlich.

Wenn Sie mit uns für Ihren GENERATION business die plan-
mäßige Erhöhung der laufenden Beiträge um einen festen 
Prozentsatz vereinbart haben, steigen diese Beiträge um den 
jeweils vereinbarten Prozentsatz zu jedem Jahrestag des im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns.

Wenn die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente gemäß § 7 ver-
einbart ist, erhöht sich die versicherte Berufsunfähigkeitsrente 
mit jeder planmäßigen Erhöhung des Beitrags um die Hälfte des 
für die planmäßige Erhöhung der Beiträge vereinbarten Prozent-
satzes.

Für den Durchführungsweg Direktversicherung gibt es zusätz-
lich die Möglichkeit, eine BBG-Dynamik als weitere Option zur 
planmäßigen Beitragserhöhung zu vereinbaren (siehe hierzu 
§ 6 der Besonderen Bedingungen DV). 

	 2	�Allgemeine Regelungen für planmäßige 
Erhöhungen
Durch die Erhöhung des Beitrags erhöht sich der Betrag, mit dem 
wir Ihrem Vertrag Anteile zuteilen. Der Erhöhungssatz bezieht 
sich ausschließlich auf den jeweiligen Vorjahresbeitrag.

Eine vereinbarte planmäßige Erhöhung der Beiträge wird aus-
gesetzt, wenn Ihre Beitragszahlungspflicht aufgrund eines Versi-
cherungsfalls im Rahmen der Zusatzoption Berufsunfähigkeits-
rente oder Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ruht. Endet 
die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der Versicherungsdauer, lebt 
Ihre Beitragszahlungspflicht wieder in der Höhe auf, in der sie 
im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls bestanden hat. 
Die nächste planmäßige Erhöhung der von Ihnen zu zahlenden 
Beiträge erfolgt dann zum nächsten Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns, der der Wiederaufnahme der Beitragszahlung 
folgt.

Alle für Ihren GENERATION business mit laufenden Beiträgen 
getroffenen Vereinbarungen erstrecken sich auch auf die auf 
planmäßige Beitragserhöhungen entfallenden Teile.

	 3	Widerspruch gegen planmäßige Erhöhungen
Wir werden Sie rechtzeitig vor jedem Erhöhungstermin über 
diese Erhöhung sowie über Ihr Recht zum Widerspruch gegen 
die planmäßige Erhöhung in Textform informieren.

Die Erhöhung entfällt rückwirkend für die entsprechende Er-
höhungsperiode, wenn Sie ihr innerhalb von 2 Wochen nach 
dem Zeitpunkt der planmäßigen Erhöhung (Jahrestag des  
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns) 
widersprechen. Sie können den Erhöhungen beliebig oft wider-
sprechen.

Wenn Sie der planmäßigen Erhöhung widersprechen oder diese 
auch für die Zukunft ausschließen, wird eine gegebenenfalls 
vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente angepasst. Hierüber werden 
wir Sie informieren.
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Sollten Sie einer Erhöhung widersprochen haben, besteht die 
Möglichkeit, die Erhöhung auf Antrag nachzuholen. Eine nach-
trägliche rückwirkende Erhöhung ist nur innerhalb von 10 Mona-
ten nach dem Erhöhungstermin, zu dem der Widerspruch er-
folgte, möglich und setzt unsere Zustimmung voraus. 

	 4	Ende der planmäßigen Erhöhung
In den letzten fünf Jahren vor dem aktuellen Rentenbeginn fin-
det keine planmäßige Erhöhung der Beiträge mehr statt. Die 
letzte planmäßige Erhöhung erfolgt spätestens zum fünftletzten 
Jahrestag des Versicherungsbeginns vor Rentenbeginn bzw. 
am Jahrestag des Versicherungsbeginns, der dem 67. Geburts-
tag der versicherten Person folgt.

§ 18	� Können bei einem GENERATION business 
weitere Einmalbeiträge gezahlt werden?

	 1	Zuzahlungen
Sie können im Rahmen Ihres bestehenden GENERATION 
business jederzeit bis zu einem gewissen Zeitraum vor dem 
aktuellem Rentenbeginn Zuzahlungen leisten. Eine Ausnahme 
hiervon besteht nur, wenn es sich um einen GENERATION 
business handelt, der als Rückdeckungsversicherung für eine 
Unterstützungskasse abgeschlossen wurde (s. § 1 der Beson-
deren Bedingungen UK).

Abhängig von der Kapitalanlage bestehen Beschränkungen für 
Zuzahlungen, die Sie § 2 der Anlage UWP bzw. § 2 der Anlage 
APM entnehmen können. 

Dabei behandeln wir die erste Zuzahlung auf einen Vertrag mit 
laufenden Beiträgen wie einen gesonderten, neuen Vertrag. Für 
diesen neuen Vertrag gelten die für den GENERATION business 
oder, sollte dieser Vertragstyp zum Zeitpunkt der Zuzahlung nicht 
mehr angeboten werden, die für einen vergleichbaren Vertrags-
typ zum Zeitpunkt der ersten Zuzahlung verwendeten Versiche-
rungsbedingungen. Diese für die Zuzahlung geltenden Versi-
cherungsbedingungen werden Sie mit dem Versicherungsschein 
erhalten. Alle weiteren Zuzahlungen werden auch diesem ge-
sonderten Vertrag zugeordnet. 

Wenn zu dem Vertrag mit laufenden Beiträgen, für den eine Zu-
zahlung erfolgt, Zusatzoptionen vereinbart sind, kann der neue 
Vertrag nur ohne diese Zusatzoptionen policiert werden.

Bei einem schon bestehenden GENERATION business mit Ein-
malbeitrag und einer Anlage in das APM (Serie bAV) werden 
Zuzahlungen dem Einmalbeitragsvertrag zugeordnet.

Soll eine Zuzahlung zu einem bestehenden Vertrag mit Einmal-
beitrag in den GENERATION UWP-Fonds III erfolgen, gelten 
darüber hinaus die Regelungen in § 2 der Anlage UWP.

Wenn Zuzahlungen in den GENERATION UWP-Fonds III auf 
Verträge mit Einmalbeitrag gemäß diesem § 18 und nach § 2 
der Anlage UWP möglich sind, werden diese dem bestehenden 
Vertrag mit Einmalbeitrag zugeordnet. 

Bitte beachten Sie die steuerlichen Hinweise in Abschnitt II. Teil II 
Ziffer 9 der „Besonderen Informationen für Ihren GENERATION 
business“.

	 2	Mindestbeitrag für Zuzahlungen
Der Mindestbetrag für jede Zuzahlung beträgt 250 €. 

	 3	Höchstbeitrag für Zuzahlungen
Der Höchstbetrag für die Summe aller Einmalbeiträge, die für 
eine versicherte Person gezahlt werden können, beträgt 
1.000.000 € unabhängig von der Anzahl der bei uns auf das 

Leben der versicherten Person abgeschlossenen GENERATION 
business-Verträge. Falls Sie diesen Höchstbetrag überschreiten 
wollen, bedarf es einer besonderen Vereinbarung mit uns. Wir 
sind bereit, besondere Vereinbarungen zu treffen, wenn dies 
unter Berücksichtigung versicherungsmathematischer Grund-
sätze vertretbar ist.

Wir haben außerdem das Recht, den Höchstbetrag von 
1.000.000 € für zukünftige Zuzahlungen zu reduzieren oder 
weitere Einmalbeiträge nicht anzunehmen, wenn dies im In-
teresse der anderen Versicherungsnehmer unter Berücksichti-
gung versicherungsmathematischer Grundsätze notwendig ist. 
Wir teilen Ihnen gerne auf Anfrage mit, ob die Möglichkeit, wei-
tere Beiträge zu erbringen, besteht. Auch den jeweils gültigen 
Höchstbetrag teilen wir Ihnen gerne auf Wunsch mit.

Wenn wir einen neuen Teilfonds des UWP-Fonds auflegen oder 
einen UWP-Teilfonds im Rahmen zukünftiger Versicherungs-
bedingungen des GENERATION business oder eines anderen 
von Canada Life angebotenen Produkts nicht mehr anbieten 
werden, behalten wir uns das Recht vor, Zuzahlungen in den 
GENERATION UWP-Fonds III ohne Berücksichtigung der vor-
genannten Grundsätze generell zurückzuweisen. In diesem Fall 
gelten die in § 2 der Anlage UWP genannten Regelungen. 

§ 19	� In welchem Umfang können bei Ihrem  
GENERATION business mit laufenden 
Beiträgen die Beitragshöhe, die Zahlungsweise 
und die Beitragszahlungsdauer geändert 
werden?

	 1	�Änderung der Beitragshöhe bei  
laufender Beitragszahlung
Sie können bei einem GENERATION business mit laufenden 
Beiträgen die Beitragshöhe ändern, wenn Sie dabei die nach-
stehenden Mindest- und Höchstbeträge beachten.

Bei Verträgen mit monatlicher Zahlungsweise ohne Zusatzoption 
darf der reduzierte Beitrag 20 € nicht unterschreiten.

Bei Vereinbarung der Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Be-
rufsunfähigkeit gemäß § 7 erhöht sich der monatliche Mindest-
beitrag auf 75 €.

Bei Vereinbarung der Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente 
gemäß § 7 erhöht sich der monatliche Mindestbeitrag auf min-
destens 100 €.

Beitragserhöhungen sind grundsätzlich möglich. Der erhöhte 
Beitrag darf 50.000 € monatlich nicht überschreiten.

In den letzten fünf Jahren vor dem aktuellen Rentenbeginn kann 
der jeweilige Jahresbeitrag jedoch nur bis zu einem Betrag von 
maximal 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung erhöht werden.

Bei Rückdeckungsversicherungen für Unterstützungskassen 
oder Pensionszusagen, die in den GENERATION UWP-Fonds III 
investieren, bestehen weitere Einschränkungen bezüglich einer 
Beitragserhöhung, die Sie den jeweiligen Besonderen Bedin-
gungen entnehmen können. 

Bitte beachten Sie im Rahmen einer Beitragserhöhung auch un-
bedingt die steuerlichen Hinweise in Abschnitt II. Teil II Ziffer 9 der 
„Besonderen Informationen für Ihren GENERATION business“.

Für vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Zahlungsweisen 
gelten die obigen Mindest- und Höchstbeträge multipliziert mit 
drei, sechs bzw. zwölf.
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Sollten die obigen Voraussetzungen für eine Beitragsreduzie-
rung nicht erfüllt sein, so besteht die Möglichkeit, Ihren Vertrag 
im Rahmen des § 20 beitragsfrei zu stellen bzw. im Rahmen des 
§ 21 zu kündigen.

	 2	�Auswirkungen einer Beitragsänderung  
auf versicherte Zusatzoptionen
Wenn sich die gegebenenfalls vereinbarte Berufsunfähigkeits-
rente durch eine Beitragsreduzierung ändert, erhalten Sie hierzu 
einen Nachtrag zu Ihrem Versicherungsschein mit der ange-
passten Berufsunfähigkeitsrente. 

Wenn Sie die Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufsunfähig-
keit oder Berufsunfähigkeitsrente mitversichert haben, können 
Sie zur Wiedererlangung des vorherigen Versicherungsschutzes 
nach einer erfolgten Beitragsreduzierung den Beitrag wieder 
bis zur Höhe des unmittelbar vor der Reduzierung gezahlten 
Beitrags unter einer der folgenden Voraussetzungen erhöhen:

a)	 �Innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu welchem die 
Beitragsreduzierung wirksam wurde, ohne erneute Risiko-
prüfung.

b)	� Innerhalb eines Zeitraums von 3 bis zu 6 Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu welchem die Beitragsreduzierung wirksam 
wurde, unter der Voraussetzung, dass sich seit der letzten 
Gesundheitsprüfung keine Veränderungen ergeben haben.

Voraussetzungen für eine Beitragserhöhung nach a) oder b) ist, 
dass Sie zum Zeitpunkt der Beantragung nicht berufsunfähig im 
Sinne der §§ 2 bis 4 der Anlage BUZ sind.

Liegt der Zeitpunkt, zu welchem die Beitragsreduzierung wirksam 
wurde, mehr als 6 Monate zurück, ist die Entscheidung über 
eine Beitragserhöhung von einer erneuten Gesundheitsprüfung 
abhängig.

Wir behalten uns vor, die Höhe einer gegebenenfalls mitver-
sicherten Berufsunfähigkeitsrente in Ansehung der reduzierten 
Beitragszahlung in jedem Fall neu zu berechnen. Es ist daher im 
Einzelfall möglich, dass die versicherte Berufsunfähigkeitsrente 
nicht wieder dieselbe Höhe erreichen wird, wie vor der Beitrags-
reduzierung. Wir werden Ihnen die Höhe der angepassten Berufs-
unfähigkeitsrente mitteilen.

Eine Beitragserhöhung hat keine Auswirkungen auf die Höhe der 
versicherten Berufsunfähigkeitsrente.

Wenn Sie die Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufsunfähig-
keit vereinbart haben, ist bei jeder Erhöhung des Beitrags eine 
erneute Risikoprüfung und unsere Zustimmung notwendig.

	 3	�Änderung der Beitragshöhe bei planmäßigen 
Erhöhungen laufender Beiträge
Falls Sie die planmäßige Erhöhung der Beiträge vereinbart ha-
ben, können die Beiträge durch die planmäßigen Erhöhungen die 
Höchstbeträge gemäß Absatz 1 überschreiten. Nach dieser Über-
schreitung darf der zu zahlende Betrag allenfalls gesenkt werden.

	 4	Änderung der Zahlungsweise
Sie können bei einem Vertrag mit laufender Beitragszahlung die 
im Versicherungsschein angegebene Zahlungsweise ändern, 
vorausgesetzt, dass bei der neuen Zahlungsweise am Jahres-
tag des Versicherungsbeginns weiterhin eine Beitragszahlung 
fällig ist.

	 5	�Änderung der Beitragszahlungsdauer, 
aktuelle Beitragszahlungsdauer 
Sie können die Beitragszahlungsdauer um eine von Ihnen be-
stimmte Anzahl von ganzen Jahren verlängern, wenn Sie den 
Rentenbeginn gemäß § 5 Absatz 4 hinausschieben. Dies ist bis 

zu einem Jahr nach Ablauf der bisherigen Beitragszahlungs-
dauer auch rückwirkend möglich. Die Beitragszahlungsdauer 
kann mehrfach, aber nur bis zu dem aktuellen Rentenbeginn 
verlängert werden; längstens bis zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem die versicherte Person den 75. Geburtstag erreicht 
hat. Eine nachträgliche abgekürzte Beitragszahlungsdauer ist 
nicht möglich. Sie können aber Ihren GENERATION business 
gemäß § 20 beitragsfrei stellen. Die für Ihren GENERATION 
business jeweils geltende Beitragszahlungsdauer, d. h. die ur-
sprüngliche Beitragszahlungsdauer oder, soweit zutreffend, die 
verlängerte Beitragszahlungsdauer, wird von uns auch als aktu-
elle Beitragszahlungsdauer bezeichnet.

Wenn Sie die Beitragszahlungsdauer rückwirkend verlängern, 
werden wir die Beiträge für den dadurch entstandenen Rück-
stand in einem Betrag sowie die weiteren fälligen Beiträge im 
Wege des Lastschriftverfahrens von dem von Ihnen zuletzt mit-
geteilten Bankkonto einziehen, es sei denn, Sie teilen uns ein 
anderes Bankkonto mit. Wir legen für die Zuteilung der Anteile 
gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 den Ausgabekurs zugrunde, der 
innerhalb von drei Tagen ab dem Tag gilt, mit dessen Wertstel-
lung wir Ihre rückständigen Beiträge erhalten, um die nötigen 
Vermögenswerte für den internen Fonds kaufen zu können; § 16 
Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend.

	 6	Fristen für die Änderungen
Wenn Sie eine Änderung der Beitragshöhe, Zahlungsweise oder 
Beitragszahlungsdauer wünschen, müssen Sie dies unter An-
gabe der gewünschten neuen Beitragshöhe, Zahlungsweise 
oder Beitragszahlungsdauer erklären. Die Erklärung muss uns 
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Zeitpunkt der 
Änderung zugegangen sein. Wenn Sie die Beitragszahlungs-
dauer rückwirkend verlängern, muss uns Ihre Erklärung spätes-
tens ein Jahr nach Ablauf der ursprünglichen Beitragszahlungs-
dauer zugegangen sein.

§ 20	� Können Sie Ihren GENERATION business mit 
laufenden Beiträgen beitragsfrei stellen?

	 1	Voraussetzungen für die Beitragsfreistellung
Sie können Ihren GENERATION business mit laufenden Beiträ-
gen jederzeit zum nächsten Fälligkeitstag, für einen von Ihnen 
bestimmten Zeitraum, höchstens jedoch für die Aufschubdauer 
bis zum aktuellen Rentenbeginn, durch entsprechende Erklärung 
beitragsfrei stellen. 

	 2	Wirkungen der Beitragsfreistellung
Während der Beitragsfreistellung entfällt Ihre Pflicht zur Zahlung 
von Beiträgen. Vereinbarte planmäßige Beitragserhöhungen wer-
den ausgesetzt. Es wird kein Treuebonus gewährt. Während der 
Beitragsfreistellung fallen weiterhin alle für Ihren GENERATION 
business mit laufenden Beiträgen geltenden Kosten und Ge-
bühren an.

Darüber hinausgehende Kosten fallen für die Beitragsfreistel-
lung nicht an.

Ab dem Zeitpunkt der Beitragsfreistellung garantieren wir ein 
Mindestanteilguthaben zum aktuellen Rentenbeginn. Der Umfang 
der Garantie ist abhängig von der Kapitalanlage und dem 
Durchführungsweg. Sie können ihn § 3 der Anlage UWP sowie 
§ 3 der Anlage APM entnehmen.

Sofern Zusatzoptionen (Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit 
oder Berufsunfähigkeitsrente) mitversichert sind, enden diese 
mit Beginn der Beitragsfreistellung und es werden hierfür keine 
weiteren Kosten erhoben.
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Die Beitragsfreistellung Ihres GENERATION business kann mit 
wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein, da sich dies – ab-
hängig von der Wertentwicklung der Kapitalanlage – mindernd 
auf die Werte auswirken kann, die zum Rentenbeginn zur Ver-
fügung stehen. 

	 3	Wiederaufnahme der Beitragszahlung
Sie können jederzeit vor Ablauf der aktuellen Beitragszahlungs-
dauer die Beitragsfreistellung beenden und zur Zahlung der 
laufenden Beiträge zurückkehren. Wenn Sie die Beitragszah-
lung wiederaufnehmen, können Sie sich auch dazu entschei-
den, gleichzeitig die Beiträge, die in den letzten 12 Monaten vor 
Beendigung der Beitragsfreistellung fällig gewesen wären, teil-
weise oder vollständig nachzuzahlen. Sie können aber leider 
keine Beiträge nachzahlen, die vor mehr als einem Jahr vor Be-
endigung der Beitragsfreistellung fällig gewesen wären. In diesem 
Fall werden wir die entsprechenden Beiträge in einem Betrag im 
Wege des Lastschriftverfahrens von dem von Ihnen zuletzt mit-
geteilten Bankkonto einziehen, es sei denn, Sie teilen uns ein 
anderes Bankkonto mit. Wir legen für die Zuteilung der Anteile 
gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 den Ausgabekurs zugrunde, der 
innerhalb von drei Tagen ab dem Tag gilt, mit dessen Wertstel-
lung wir Ihre Beitragsnachzahlung erhalten, um die nötigen Ver-
mögenswerte für den internen Fonds kaufen zu können; § 16 
Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend.

Die Zeiträume der Beitragsfreistellung werden bei der Ermittlung 
des anzuwendenden Zuteilungssatzes nicht berücksichtigt, so-
fern Sie die Beiträge nicht nachzahlen. Wenn Sie die Beiträge 
nachzahlen, erfolgt die Zuteilung, als ob Ihr Vertrag nicht bei-
tragsfrei gestellt worden wäre.

Zusätzliche Kosten fallen für die Wiederinkraftsetzung Ihres 
Vertrages nicht an.

Sofern vor der Beitragsfreistellung Zusatzoptionen mitversichert 
waren, leben diese nicht wieder automatisch auf.

Wenn Sie die Beitragszahlung innerhalb von zwölf Monaten 
nach Beginn der Beitragsfreistellung wieder aufnehmen, kann 
eine zuvor versicherte Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente oder 
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne erneute Gesund-
heitsprüfung wieder eingeschlossen werden. 

Liegt der Beginn der Beitragsfreistellung mehr als 12 Monate 
zurück, ist die Entscheidung über die Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung und den Wiedereinschluss einer zuvor versicher-
ten Zusatzoption von einer erneuten Gesundheitsprüfung ab-
hängig. 

Dabei überprüfen wir in jedem der genannten Fälle, ob und inwie-
weit die Höhe der zuvor versicherten Berufsunfähigkeitsrente in 
Ansehung der ausgesetzten Beitragszahlung angepasst werden 
muss. Wir werden Ihnen die Höhe der angepassten Berufs
unfähigkeitsrente mitteilen.

Voraussetzungen für einen Wiedereinschluss der Zusatzoption 
Berufsunfähigkeitsrente oder Beitragsbefreiung bei Berufsun-
fähigkeit ist, dass Sie zum Zeitpunkt der Beantragung nicht be-
rufsunfähig im Sinne der §§ 2 bis 4 der Anlage BUZ sind.

Der Versicherungsschutz für die Zusatzoption Berufsunfähig-
keitsrente oder Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit beginnt 
erneut mit dem Datum des Wiedereinschlusses der jeweiligen 
Zusatzoption. Ein Versicherungsfall, der in dem Zeitraum zwi-
schen dem Beginn der Beitragsfreistellung und dem erneuten 
Beginn des Versicherungsschutzes für die jeweilige Zusatz-
option eingetreten ist, ist nicht versichert.

	 4	�Verlängerung der Beitragszahlungsdauer 
während der Beitragsfreistellung
Wenn die aktuelle Beitragszahlungsdauer während der Beitrags-
freistellung abläuft, können Sie die Beitragszahlungsdauer bis 
zu ein Jahr nach Ablauf der aktuellen Beitragszahlungsdauer 
um eine von Ihnen bestimmte Anzahl von ganzen Jahren bis zu 
Ihrem aktuellen Rentenbeginn verlängern, jedoch nicht länger als 
bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte 
Person den 75. Geburtstag erreicht hat. Dabei können Sie zu-
sätzlich wählen, ob Sie die Beiträge, die in der Zeit der Beitrags-
freistellung fällig geworden wären, im Rahmen des Absatzes 3 
Satz 2 nachzahlen wollen.

	 5	Beitragsurlaub
Bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund von Arbeitslosigkeit, 
Scheidung oder Ende der Lohn-/Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfall (jeweils bezogen auf die versicherte Person) können 
Sie den GENERATION business für eine befristete Zeit von bis 
zu 12 Monaten beitragsfrei stellen. Wir nennen diese befristete 
Beitragsfreistellung auch Beitragsurlaub. 

Der Beitragsurlaub ist nur zweimal während der Aufschubdauer 
Ihres Vertrags möglich. Die Beitragszahlung ist spätestens nach 
Ablauf von 12 Monaten wieder aufzunehmen. Eine gegebenen-
falls mitversicherte Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufs-
unfähigkeit endet mit Beginn des Beitragsurlaubs und es 
werden hierfür keine weiteren Kosten erhoben. Die Zusatzoption 
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit lebt bei Wiederaufnahme 
der Beitragszahlung automatisch wieder auf. Im Übrigen gelten 
für den Beitragsurlaub alle sonstigen Regelungen der Beitrags-
freistellung entsprechend.

	 6	Beitragsurlaub bei Elternzeit
Nimmt die versicherte Person Elternzeit in Anspruch, können 
Sie beantragen, den GENERATION business für eine befristete 
Zeit von bis zu 36 Monaten während der Elternzeit beitragsfrei 
zu stellen. Die befristete Beitragsfreistellung nennen wir Beitrags-
urlaub bei Elternzeit. Die Beitragszahlung ist nach Ablauf der 
Elternzeit wieder aufzunehmen. Eine gegebenenfalls mitver-
sicherte Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit 
endet mit Beginn des Beitragsurlaubs und es werden hierfür 
keine weiteren Kosten erhoben. Die Zusatzoption Beitragsbe-
freiung bei Berufsunfähigkeit lebt bei Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung automatisch wieder auf. Im Übrigen gelten für den 
Beitragsurlaub bei Elternzeit alle sonstigen Regelungen der 
Beitragsfreistellung entsprechend. § 212 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) bleibt unberührt.

	 7	�Auswirkungen eines Beitragsurlaubs auf die 
Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente
Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente vereinbart 
haben, gilt während des Beitragsurlaubs gemäß Absatz 5 und 6 
Folgendes:
•	� Wenn der für eine planmäßige Erhöhung der Berufsunfähig-

keitsrente gemäß § 8 A der Anlage BUZ maßgebliche Jah-
restag des Versicherungsbeginns in den Zeitraum eines 
Beitragsurlaubs fällt, findet zu diesem Jahrestag keine plan-
mäßige Erhöhung statt. Bei Wiederaufnahme der Beitrags-
zahlung erfolgt die nächste planmäßige Erhöhung der Leis-
tung zum nächsten Jahrestag des Versicherungsbeginns, der 
der Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt, aber nicht 
rückwirkend für den Zeitraum des Beitragsurlaubs.

•	� Ihr Recht, von der Nachversicherungsgarantie gemäß § 10 
Anlage BUZ Gebrauch zu machen, entfällt während der 
Dauer des Beitragsurlaubs und lebt erst bei Wiederaufnahme 
der Beitragszahlung wieder auf.

•	� Während eines Beitragsurlaubs zahlen wir keine oder nur 
eine deutlich reduzierte Berufsunfähigkeitsrente, wenn Ihre 
Berufsunfähigkeit während der Dauer eines Beitragsurlaubs 
gemäß Absatz 5 und 6 eintritt. Wir berechnen die konkrete 
Höhe dieser reduzierten Berufsunfähigkeitsrente, indem wir 
den Betrag der zu Beginn der Beitragsbefreiung vereinba-
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rungsgemäß mitversicherten Berufsunfähigkeitsrente mit dem 
in Prozent angegebenen maßgeblichen Reduktionsfaktor 
multiplizieren. Den maßgeblichen Reduktionsfaktor können 
Sie der folgenden Tabelle entnehmen, wobei es darauf an-
kommt, in welchem Versicherungsjahr die Berufsunfähigkeit 
eintritt:

Versicherungsjahr bei 
Eintritt Berufsunfähigkeit

Reduktionsfaktor

1. bis 5.  
Versicherungsjahr

0,00 %

6. bis 10.  
Versicherungsjahr

5,00 %

11. bis 15.  
Versicherungsjahr

10,00 %

16. oder späteres 
Versicherungsjahr

15,00 %

	� Die Auswirkungen eines Beitragsurlaubs auf die Höhe der 
versicherten Berufsunfähigkeitsrente können Sie der in Ab-
schnitt II Teil I Ziffer 3 der „Besonderen Informationen für Ihren 
GENERATION business“ dargestellten Tabelle entnehmen.

Wenn Sie die Beitragszahlung zu Ihrem GENERATION business 
nach Ablauf des Beitragsurlaubs wieder aufnehmen, überprüfen 
wir, ob und inwieweit die Höhe der zuvor versicherten Berufsun-
fähigkeitsrente in Ansehung der ausgesetzten Beitragszahlung 
angepasst werden muss. Wenn sich im Rahmen der Überprüfung 
die Höhe der versicherten Berufsunfähigkeitsrente reduzieren 
sollte, teilen wir Ihnen dies in Textform mit.

Die Auswirkungen eines Beitragsurlaubs auf eine gegebenen-
falls mitversicherte Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente können 
Sie auch §	1 Absatz 4 und 5 der Anlage BUZ entnehmen.

Soweit bei der Berechnung des Anteilguthabens Vermögens-
werte aufgrund außergewöhnlicher Umstände gemäß § 13 Ab-
satz 3 außer Acht gelassen werden müssen und die entspre-
chenden außergewöhnlichen Umstände nicht mehr bestehen, 
werden wir zu diesem Zeitpunkt eine Bewertung der zuvor un-
berücksichtigten Vermögenswerte durchführen und gegebenen-
falls eine entsprechende Auszahlung durchführen.

§ 21	� Können Sie Ihren GENERATION business 
kündigen?  
Welche Rechtsfolgen hat eine Kündigung?

	 1	Vollständige und teilweise Kündigung
Sie können Ihren GENERATION business jederzeit vor aktuel-
lem Rentenbeginn durch eine Erklärung in Textform kündigen.

Kündigungen hinsichtlich eines Teilbetrags sind ebenfalls jeder-
zeit vor Rentenbeginn möglich. Wir nennen auch die Kündigung 
hinsichtlich eines Teilbetrags (Teilkündigung) kurz Kündigung 
und behandeln sie als solche. Durch eine Teilkündigung verrin-
gert sich Ihr Anteilguthaben und die Beitragsgarantie zum Ren-
tenbeginn nach § 3 der Anlage UWP sowie § 3 der Anlage APM.

Wenn sich die versicherte Leistung für eine gegebenenfalls mit-
versicherte Zusatzoption durch eine Teilkündigung ändert, erhal-
ten Sie hierzu einen Nachtrag zu Ihrem Versicherungsschein mit 
der angepassten Versicherungssumme.

	 2	Nachteile der Kündigung
Die Kündigung Ihres GENERATION business ist in der Regel 
mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden. In der Anfangszeit 
Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung von Abschluss- 

und Vertriebskosten nur ein geringer Rückkaufswert vorhan-
den. Auch in den Folgejahren erreicht der Rückkaufswert nicht 
notwendigerweise die Summe der eingezahlten Beiträge.

Nähere Informationen zum Rückkaufswert und seiner Höhe 
können Sie der Beispielrechnung entnehmen.

	 3	Rückkaufswert
Wenn Sie Ihren GENERATION business kündigen oder wir ihn 
anfechten oder von ihm zurücktreten, zahlen wir den Rück-
kaufswert.

Der Rückkaufswert errechnet sich aus dem Wert des Anteilgut-
habens, d. h. der Summe aller Ihrem GENERATION business 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt zugewiesenen Anteile, multipliziert 
mit dem jeweiligen Rücknahmekurs.

Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III entspricht 
der Rückkaufswert dem UWP-Wert (siehe § 6 Absatz 8 der 
Anlage UWP).

Bei Verträgen mit laufenden Beiträgen ist die gleichmäßige Ver-
teilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die 
ersten 5 Vertragsjahre berücksichtigt.

Beitragsrückstände können von dem Rückkaufswert abgezogen 
werden.

Die Rückzahlung der von Ihnen geleisteten Beiträge können Sie 
nicht verlangen.

§ 22	� Welche Kosten und Gebühren fallen für Ihren 
GENERATION business an?

	 1	Abschluss- und Vertriebskosten
Mit Ihrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten verbun-
den. Diese sind von Ihnen zu tragen. Wir haben die Abschluss- 
und Vertriebskosten in Ihren Beitrag einkalkuliert, sie müssen 
daher nicht gesondert gezahlt werden. Die Abschluss- und Ver-
triebskosten verwenden wir zum Beispiel zur Finanzierung der 
Kosten für die Vergütung des Versicherungsvermittlers, der 
Antragsprüfung und der Erstellung der Vertragsunterlagen. 

Für Verträge mit laufenden Beiträgen werden die Abschluss- 
und Vertriebskosten durch einen verringerten Zuteilungssatz für 
die auf die ersten 5 Jahre gezahlten Beiträge beglichen. Dieser 
Zuteilungssatz besteht aus der Differenz zwischen dem Zutei-
lungssatz Ihres Beitrages nach der Spalte A und der Spalte C 
bzw. der Spalte B und der Spalte D der Tabelle in § 10 Absatz 2 d). 
Dieses gilt für außerplanmäßige Beitragserhöhungen gemäß 
§ 19 Absatz 1 entsprechend.

Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag und einer Aufschubdauer von 
10 oder mehr Jahren werden die Abschluss- und Vertriebskosten 
abhängig von der Höhe des Einmalbeitrags durch die in § 10 
Absatz 5 a) dargestellten und unter 100 % liegenden Zuteilungs-
sätze der Anteile und durch die Differenz zwischen dem Aus-
gabe- und Rücknahmekurs für die Anteile in Höhe von 5 %, der 
Rücknahmeabschlag, beglichen (siehe § 11). Dies gilt für Zu-
zahlungen gemäß § 18 entsprechend.

Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag und einer Aufschubdauer 
von weniger als 10 Jahren werden die Abschluss- und Ver-
triebskosten abhängig von der Aufschubdauer durch die in § 10 
Absatz 5 b) dargestellten und unter 100 % liegenden Zuteilungs-
sätze der Anteile und durch die Differenz zwischen dem Aus-
gabe- und Rücknahmekurs für die Anteile in Höhe von 5 %, der 
Rücknahmeabschlag, beglichen (siehe § 11). Dies gilt für Zu-
zahlungen gemäß § 18 entsprechend.
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	 2	�Kosten für die Zuweisung von Anteilen bei 
Verträgen mit laufenden Beiträgen
Bei Verträgen mit laufenden Beiträgen werden die Kosten für 
die Zuweisung von Anteilen durch die Differenz zwischen dem 
Ausgabe- und Rücknahmekurs für die Anteile in Höhe von 5 %, 
der Rücknahmeabschlag, erhoben (siehe § 11).

Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag werden keine Kosten für die 
Zuweisung von Anteilen erhoben.

	 3	�Monatliche Verwaltungsgebühr bei Verträgen 
mit laufenden Beiträgen 
Zur Deckung der allgemeinen Bestandsverwaltungskosten, die 
durch die Verwaltung des Vertrags anfallen, erheben wir bei 
Verträgen mit laufenden Beiträgen monatlich eine Verwaltungs-
gebühr. Die Höhe der monatlichen Verwaltungsgebühr ist dabei 
abhängig von der Höhe des Beitrags und der vereinbarten Auf-
schubdauer. Den zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Be-
trag entnehmen wir Ihrem Anteilguthaben. Zu diesem Zweck 
rechnen wir die monatliche Gebühr gemäß § 12 Absatz 2 d) in 
Fondsanteile um und entnehmen die so berechnete Anzahl von 
Anteilen Ihrem Anteilguthaben. Bei Berechnung der Anzahl der 
Anteile können wir auf ein Zehntausendstel eines Anteils 
runden. Rundungen erfolgen nach kaufmännischen Regeln. Die 
monatliche Verwaltungsgebühr wird bei einer Änderung der 
Beitragshöhe gemäß dem neuen Beitrag bzw. bei einer Ände-
rung der Aufschubdauer gemäß der neuen Aufschubdauer ent-
sprechend angepasst.

a)	� Die Höhe der im ersten Versicherungsjahr geltenden monat-
lichen Verwaltungsgebühr wird in Ihren „II. Besonderen In-
formationen für den GENERATION business, Teil I“ ausge-
wiesen. Diese gilt so lange, bis sie gemäß der nachstehenden 
Regelungen geändert wird.

b)	� Wir überprüfen jährlich, in der Regel in der zweiten Jahres-
hälfte eines Kalenderjahres, ob die bei Versicherungsbe-
ginn beziehungsweise die nach der letzten Anpassung gel-
tende Verwaltungsgebühr der Entwicklung der tatsächlichen 
Kosten entspricht. Die Höhe der tatsächlichen Kosten ergibt 
sich aus den durchschnittlichen jährlichen Personalkosten 
für einen Mitarbeiter in unserer Bestandsverwaltung (nicht 
aber für Mitarbeiter mit anderen Tätigkeiten) während des 
letzten Kalenderjahrs zum Zeitpunkt der Überprüfung. Än-
dern sich diese Kosten gegenüber dem Stand zum Versiche-
rungsbeginn beziehungsweise dem Stand zum Zeitpunkt 
der letzten Überprüfung, die zu einer Anpassung geführt hat, 
um mindestens 2 %, passen wir die monatliche Verwaltungs-
gebühr im selben Verhältnis mit Wirkung für die Zukunft an. 
Die Änderung tritt frühestens zum nächsten Jahrestag des 
Versicherungsbeginns ein.

	� Erhöhungen bzw. Senkungen der monatlichen Verwaltungs-
gebühr dienen ausschließlich dazu, Steigerungen bzw. Sen-
kungen bei den allgemeinen Bestandsverwaltungskosten des 
GENERATION business, nicht aber bei den anderen Kosten 
gemäß den Absätzen 1, 2, 5 bis 9 und bei den Fixkosten 
gemäß Absatz 4, aufzufangen. Wenn wir die monatliche Ver-
waltungsgebühr anpassen, unterrichten wir Sie über die Er-
gebnisse und die entsprechend danach geltende monatliche 
Verwaltungsgebühr.

c)	 �Es fällt keine monatliche Verwaltungsgebühr für Ihren 
GENERATION business mit Einmalbeitrag an.

	 4	�Fixkosten bei Verträgen mit laufenden 
Beiträgen
Bei Verträgen mit laufenden Beiträgen werden die Fixkosten 
durch einen verringerten Zuteilungssatz für die auf die ersten 10 
Versicherungsjahre gezahlten Beiträge erhoben (§ 10 Absatz 2). 
Durch die Fixkosten werden die allgemeinen Kosten des Unter-

nehmens gedeckt, die unabhängig von der aktuellen Geschäfts-
entwicklung entstehen. Sie fallen grundsätzlich ohne direkten 
Bezug zu einem Vertrag an und sind somit nicht den anderen 
Kosten nach den Absätzen 1 bis 3 sowie 5 bis 9 zuzuordnen.

Für ab dem 11. Versicherungsjahr fällige Beiträge gilt ein Zutei-
lungssatz gemäß § 10 Absatz e) von mindestens 98,125 %.

	 5	�Garantiegebühr bei einer Anlage in den 
GENERATION UWP-Fonds III
Bei Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III fällt für die Si-
cherstellung der Garantie eine gesonderte Gebühr in Höhe von 
0,25 % p.a. sowohl des geglätteten als auch des tatsächlichen 
Anteilguthabens (Anlage UWP, §§ 4 und 5) an.

Diese Gebühr können wir während der Aufschubdauer bis zu 
dem aktuellen Rentenbeginn Ihres GENERATION business, 
nicht aber rückwirkend, gemäß § 30 erhöhen. Erhöhungen 
dienen ausschließlich dazu, Kostensteigerungen für die Ge-
währung der Garantie des GENERATION UWP-Fonds III, nicht 
aber die der anderen Kosten, aufzufangen.

Die Garantiegebühr wird anteilig durch die Auflösung von An-
teilen zu Beginn jedes Monats erhoben.

	 6	�Gebühren für die Zusatzoption Berufs
unfähigkeitsrente und Beitragsbefreiung  
bei Berufsunfähigkeit
Soweit Sie eine Zusatzoption gemäß § 7 vereinbart haben, er-
heben wir zur Deckung der Risikokosten gesonderte Gebühren. 
Diese Risikogebühren errechnen sich nach anerkannten versi-
cherungsmathematischen Prinzipien mit den zum Vertragsab-
schluss von Ihrem GENERATION business gültigen Wahrschein-
lichkeitstafeln. Zur weiteren Information können Sie die Tafeln 
jederzeit anfordern. Die Wahrscheinlichkeiten werden der je-
weiligen Tafel entsprechend dem rechnungsmäßigen Alter der 
versicherten Person entnommen. Zur Bestimmung des rech-
nungsmäßigen Alters wird der nächste Geburtstag nach dem 
Jahrestag des Versicherungsbeginns in jedem Versicherungs-
jahr herangezogen. Bei der Berechnung der Risikokosten berück-
sichtigen wir den Gesundheitszustand der versicherten Person 
bei Versicherungsbeginn bzw. Vertragsänderung und ob es sich 
bei der versicherten Person um einen Raucher handelt. Wir be-
rücksichtigen zudem, welchem Beruf die versicherte Person 
nachgeht und welche Versicherungsdauer vereinbart ist.

Die Gebühren werden durch die Auflösung von Anteilen zu Be-
ginn jeden Monats beglichen. Zu diesem Zweck rechnen wir die 
monatliche Gebühr gemäß § 12 Absatz 2 d) in Fondsanteile um 
und entnehmen die so berechnete Anzahl von Anteilen Ihrem 
Anteilguthaben. Bei Berechnung der Anzahl der Anteile können 
wir auf ein Zehntausendstel eines Anteils runden. Rundungen 
erfolgen nach kaufmännischen Regeln.

Wenn der Versicherungsschutz aus einer vereinbarten Zusatz-
option endet, werden keine Gebühren mehr für diese Zusatz-
optionen erhoben.

Für die Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente und Beitrags-
befreiung bei Berufsunfähigkeit fallen während der Dauer eines 
Versicherungsfalls keine Gebühren für den Risikoschutz an.

	 7	�Fondsverwaltungsgebühr
Die Fondsverwaltungsgebühr deckt unsere internen Gebühren 
und beinhaltet unter anderem:
•	� die Gebühr der betreuenden Fondsgesellschaft, sofern wir 

eine solche Gesellschaft beauftragt haben,
•	 �Aufwendungen für Einrichtung der Fonds, laufende Kontrolle 

der Vermögensgegenstände und ihre Anpassung,
•	� Aufwendungen für laufende Berichterstattung.
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Die Fondsverwaltungsgebühren werden bei der Festsetzung der 
Anteilspreise und bei dem GENERATION UWP-Fonds III darüber 
hinaus bei der Festsetzung des geglätteten Wertzuwachses be-
rücksichtigt.

Die Fondsverwaltungsgebühren können während der Aufschub-
dauer bis zum Rentenbeginn Ihres Vertrags, nicht aber rück-
wirkend, erhöht werden.

Erhöhungen dienen ausschließlich dazu, Steigerungen bei 
diesen Kosten aufzufangen.

Die derzeitige Höhe der Fondsverwaltungsgebühren für die 
einzelnen Fonds finden Sie in den Fondsinformationen, die wir 
Ihnen mit Ihren Informationen zum GENERATION business in 
Abschnitt I „Besondere Informationen für Ihren GENERATION 
business, Teil II, vor Vertragsabschluss überlassen haben.

Wir teilen Ihnen auf Anfrage gerne die jeweils gültigen Fonds-
verwaltungsgebühren mit.

	 8	�Kosten im Zusammenhang  
mit Beitragszahlungen
Wenn Ihr Kreditinstitut die Einlösung einer Lastschrift verweigert 
oder Sie eine Beitragszahlung aus dem Ausland vornehmen, 
können wir Ihnen die damit verbundenen Kosten in Rechnung 
stellen. Bei einem GENERATION business mit laufenden Bei-
trägen wird dies in der Regel gemeinsam mit der nächsten Bei-
tragszahlung erfolgen.

	 9	�Auswirkungen der Treueboni auf die Kosten 
Ihres Vertrages
Wir teilen Ihrem GENERATION business gemäß § 15 zusätz
liche Anteile als Treueboni zu. Ziel der Treueboni ist es, die Aus-
wirkung der Kostenbelastung auf Ihren Vertrag zu reduzieren. 
Der Wert des jeweiligen Treuebonus und die mit den Treueboni 
verfolgte Kostenreduzierung sind abhängig von der Wertent-
wicklung Ihres Vertrages, so dass sie entsprechend der Wert-
entwicklung unterschiedlich ausfallen können. Die Treueboni 
kommen nur vertragstreuen Kunden zugute, die die Vorausset-
zungen des § 15 erfüllen.

	 10	�Besonderheiten bei Wahl des GENERATION 
UWP-Fonds III
Wenn Sie Ihren Einmalbeitrag bzw. Ihre laufenden Beiträge in den 
GENERATION UWP-Fonds III investieren, finden die beschrie-
benen Regelungen zur Deckung der Kosten und Gebühren und 
der Gewährung von Treueboni sowohl auf das geglättete als 
auch auf das tatsächliche Anteilguthaben Anwendung.

§ 23	 Sind Sie an den Überschüssen beteiligt?

Eine Überschussbeteiligung ist ausgeschlossen.

Dies gilt auch für die gegebenenfalls vereinbarten Zusatzoptionen 
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit und Berufsunfähigkeits-
rente.

Bei einer Anlage in das APM (Serie bAV) sind Sie aber an der 
Entwicklung der Ihrem GENERATION business zugrunde lie-
genden Kapitalanlage beteiligt.

Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III sind Sie 
im Rahmen der Bedingungen gemäß Anlage 1 – GENERATION 
UWP-Fonds III an den Erträgen beteiligt.

Rentenzahlungen kalkulieren wir so, dass wir Ihnen auch nach 
Rentenbeginn keine Überschussbeteiligung gewähren können.

§ 24	� Wann werden Ihre Erklärungen und  
Mitteilungen, die den GENERATION business 
betreffen, wirksam?  
Wem gegenüber können sie abgegeben 
werden?  
Welche Formvorschriften gelten? 
Welche Auskunftspflichten haben Sie?

		 1
Ihre Erklärungen und Mitteilungen, die Ihren GENERATION 
business betreffen, werden uns gegenüber erst dann wirksam, 
wenn sie in Textform erfolgen und uns zugegangen sind. Dies 
gilt auch für die Änderung Ihres Namens oder die Änderung Ihrer 
Postanschrift sowie entsprechende Änderungen bei den Hinter-
bliebenen. Satz 1 gilt jedoch nicht für Ihr Widerrufsrecht, über 
dessen Voraussetzungen und Rechtsfolgen haben wir Sie vor 
und bei Vertragsschluss gesondert informiert.

		 2
Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und 
Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die 
hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei 
Vertragsabschluss, bei Änderung nach Vertragsabschluss oder 
auf Nachfrage unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – 
zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, 
soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag 
haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die 
für die Beurteilung

•	� Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
•	� der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte 

an Ihrem Vertrag haben und
•	 �der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maß-

gebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische 
Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unter-
lagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Fol-
gendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung 
melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder aus-
ländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine 
steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß diesem Absatz 2 
kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt 
solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen 
Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt 
haben.

§ 25	� Welches Recht findet auf Ihren  
GENERATION business Anwendung?

Auf Ihren GENERATION business findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

§ 26	� Was ist zu beachten, wenn Leistungen 
verlangt werden und diese erbracht werden?

	 1	Anzeige des Versicherungsfalls
Sie sollten uns unverzüglich benachrichtigen, sobald Sie den 
Eindruck haben, dass ein Versicherungsfall vorliegen könnte, 
es sei denn, wir haben vom Vorliegen des Versicherungsfalls 
auf andere Weise Kenntnis erlangt.
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	 2	Leistungsempfänger
Zahlungen erbringen wir an Sie als unseren Versicherungsneh-
mer, falls Sie uns keine andere Person als bezugsberechtigte 
Person benannt haben.

Wir überweisen Rentenzahlungen und andere Zahlungen aus-
schließlich in Euro auf das vom Empfangsberechtigten benannte 
Bankkonto. Sofern wir auf ein Bankkonto außerhalb des europäi-
schen Wirtschaftsraums überweisen sollen, trägt der Empfänger 
die damit verbundenen Kosten sowie die damit verbundene 
Gefahr.

	 3	Leistungsnachweise
a)	� Die Erbringung von Leistungen können wir von der Vorlage 

des Versicherungsscheins sowie eines amtlichen Zeugnisses 
über den Tag der Geburt der Person/en, auf deren Leben wir 
verpflichtet sind, eine Rente zu zahlen, sowie der Auskunft 
nach § 23 Absatz 2 abhängig machen.

b)	� Sofern Leistungen wegen des Todes der versicherten Per-
son vor aktuellem Rentenbeginn geltend gemacht werden, 
können wir außerdem die Vorlage einer amtlichen Sterbe-
urkunde verlangen.

c)	� Nach dem Tod des Versicherungsnehmers hat derjenige, der 
sich gegenüber uns auf die Rechtsnachfolge des Versiche-
rungsnehmers beruft, uns seine erbrechtliche Berechtigung 
in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird uns zum Beispiel 
ein Erbschein, eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Ab-
schrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) 
nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, dürfen 
wir denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll-
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn ver-
fügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an 
ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn uns bekannt ist, dass der 
dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen 
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist 
oder wenn uns dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt ge-
worden ist. Fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen in 
beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.

d)	� Ab aktuellem Rentenbeginn können wir ferner auf unsere 
Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die 
Person, auf deren Leben wir eine Rente zahlen, noch lebt. 
Der Tod der Person, auf deren Leben wir eine Rente zahlen, 
ist uns unverzüglich anzuzeigen. Zu Unrecht empfangene 
Rentenzahlungen sind an uns zurückzuzahlen.

e)	� Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente oder 
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit vereinbart haben, 
gelten darüber hinaus die §§ 11, 13 und 14 der Anlage BUZ.

f)	� Wir können in Bezug auf alle geltend gemachten Versiche-
rungsfälle außerdem weitere ärztliche Untersuchungen und 
Prüfungen durch von uns Beauftragte verlangen. Wir tragen 
die Kosten dieser weiteren Untersuchungen und Prüfungen, 
es sei denn, die versicherte Person hält sich außerhalb der 
Europäischen Union (EU) – Stand März 2020 – oder des 
Vereinigten Königreichs (UK) auf, und wir verlangen eine 
ärztliche Untersuchung durch einen in der EU qualifizierten 
Arzt; in diesem Fall sind gegebenenfalls anfallende Reise-
kosten von Ihnen zu tragen.

g)	� Qualifizierte Ärzte im Sinne dieser Versicherungsbedingun-
gen sind Ärzte bzw. Fachärzte, die in einem Mitgliedstaat 
der EU eine gültige staatliche Zulassung als Arzt bzw. Fach-
arzt besitzen. Wir können auch auf Antrag Ärzte, die in einem 
anderen Staat eine Zulassung besitzen und Mitglied der ent-
sprechenden Ärztekammer sind, als qualifizierte Ärzte an-
erkennen.

	 4	Leistungen an den Bezugsberechtigten
Die Anzeige- und Auskunftspflichten gemäß den Absätzen 1 
und 3 gelten entsprechend für den Bezugsberechtigten.

§ 27	 Verjährung

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. 
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die Leistung erstmals verlangt werden kann und der Berechtigte 
von den einen Anspruch begründenden Umständen und dem 
Schuldner Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
hätte erlangen müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis verjähren alle Ansprüche in 10 Jah-
ren. Ist der Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wor-
den, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 28	 Wo ist der Gerichtsstand?

		 1
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den 
Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Sie können auch bei 
dem Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz be-
steht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder 
eine parteifähige Personengesellschaft ist, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach deren Geschäftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die 
vertraglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, können Sie 
auch dort Klage erheben.

		 2
Klagen aus dem Versicherungsvertrag müssen wir bei dem Ge-
richt erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
weder Ihr Wohnsitz noch Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort be-
kannt sind, können wir Klage bei dem Gericht erheben, das für 
unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die 
Ihren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder 
eine parteifähige Personengesellschaft ist, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach deren Geschäftssitz.

Ist deren Geschäftssitz unbekannt, können wir Klage bei dem 
Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nieder-
lassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.

		 3
Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts nach Vertragsschluss in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz 
verlegen, können sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Ver-
sicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ausschließ-
lich bei dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder 
die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. 
Das gilt auch, falls Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts nach Vertragsschluss nach Island, Nor-
wegen oder die Schweiz verlegen und der jeweilige Staat nicht 
mehr Mitglied des Übereinkommens über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 
(Luganer Übereinkommen) oder einem ihm nachfolgenden 
Übereinkommen ist.
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§ 29	� Können die Versicherungsbedingungen  
von uns geändert werden?

Ist eine Bestimmung dieser Versicherungsbedingungen durch 
höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir sie 
durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung 
des Vertrages notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem 
Vertrag ohne neue Regelung für Sie oder uns auch unter Be-
rücksichtigung der Interessen der jeweils anderen Vertragspartei 
eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung 
ist nur wirksam, wenn sie die Wahrung des Vertragszieles der 
Versicherungsnehmer des GENERATION business angemessen 
berücksichtigt. Die neue Regelung wird 2 Wochen, nachdem 
Ihnen die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe 
mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

§ 30	� Können wir die Gebühr für die Garantie 
ändern?

	 1	Voraussetzung für die Gebührenanpassung
Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III sind wir 
zu einer Erhöhung der Gebühren für die Garantie berechtigt, 
wenn

a)	� sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht 
voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen der 
vereinbarten Gebühren geändert hat,

b)	� die nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu fest-
gesetzte Gebühr angemessen und erforderlich ist, um die 
dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu gewähr-
leisten, und

c)	� ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen 
und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 überprüft und 
bestätigt hat.

Eine Neufestsetzung der Gebühr ist insoweit ausgeschlossen, 
als die Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder 
Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein ordent-
licher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand 
der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kalkulations-
grundlagen hätte erkennen müssen.

	 2	Herabsetzung der Versicherungsleistung
Sie können verlangen, dass anstelle einer Erhöhung der Gebühr 
nach Absatz 1 die Versicherungsleistung entsprechend herab-
gesetzt wird. Bei einer Beitragsfreistellung sind wir unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 zur Herabsetzung der Versi-
cherungsleistung berechtigt.

	 3	Wirksamkeit der Anpassung
Die Neufestsetzung der Gebühren und die Herabsetzung der 
Versicherungsleistung werden zu Beginn des 2. Monats wirk-
sam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herab-
setzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an Sie folgt.

§ 31	 Welche Abgaben sind zu berücksichtigen?

Sofern aufgrund deutschen oder – falls anwendbar – auslän-
dischen Rechts Steuern oder sonstige Abgaben auf Beiträge 
oder Leistungen erhoben werden und wir verpflichtet sind, diese 
direkt an die Steuerbehörde abzuführen, erhöhen wir bei bei-
tragsbezogenen Steuern die Beiträge bzw. ziehen wir die leis-
tungsbezogenen Steuern vom Auszahlungsbetrag ab.

§ 32	 Welche Schlichtungsstelle gibt es?

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e.V. Damit können Sie regelmäßig nach Erhalt einer 
unserer Entscheidungen ein kostenloses außergerichtliches 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Dazu müss-
ten Sie Ihre Beschwerde telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder 
in jeder anderen geeigneten Form beim Versicherungsombuds-
mann e.V. einlegen. Die Kontaktdaten lauten:

•	� Versicherungsombudsmann e.V. 
	 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
	 Tel.:	 0800-369600
	 Fax:	 0800-3699000
	 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
	 Internetseite: www.versicherungsombudsmann.de

§ 33	 Übersicht der Definitionen

Ohne damit noch zusätzlich etwas regeln zu wollen, führen wir 
nachstehend die wichtigsten Definitionen für die Begriffe auf, 
die wir immer wieder im Rahmen dieser Versicherungsbedin-
gungen sowie auch während der weiteren Vertragslaufzeit ver-
wenden. Wir beschränken uns darauf, auf die Fundstelle in der 
jeweiligen Bestimmung dieser Versicherungsbedingungen zu 
verweisen:

		 A
Aktuelle Beitragszahlungsdauer: § 19 Absatz 5
Aktueller Rentenbeginn: § 5 Absatz 6
Aktueller Rentenfaktor: § 4 Absatz 3
Anteile: § 11
Anteilguthaben: § 14
Aufschubdauer: § 1 Absatz 1
Ausgabekurs: §§ 11, 12, 13
Automatisches Portfolio Management: Anlage 2

		 B
Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit:  
§ 7 und Anlage 3 
Bedingungen für die Zusatzoptionen 
Berufsunfähigkeitsrente und Beitragsbefreiung  
bei Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeitsrente:  
§ 7 und Anlage 3
Bedingungen für die Zusatzoptionen
Berufsunfähigkeitsrente und Beitragsbefreiung  
bei Berufsunfähigkeit
Bezugsberechtigter: § 26 Absatz 2

		 E
Einlösungsbeitrag: § 16 Absatz 1

		 F
Fixkosten: § 22 Absatz 4
Fondsverwaltungsgebühr: § 22 Absatz 7

		 G
Garantierter Rentenfaktor: § 4 Absatz 4
GENERATION business: § 1 Absatz 1
GENERATION business mit Einmalbeitrag: § 1 Absatz 2
GENERATION business mit laufenden Beiträgen: § 1 Absatz 2
GENERATION UWP-Fonds III: Anlage 1 

		 H
Hinausgeschobener Rentenbeginn: § 5 Absatz 4
Hinterbliebene: § 4 Absatz 1 a) Besondere Bedingungen DV
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		 K
Kosten und Gebühren: § 22
Kündigung: § 21

		 M
Monatliche Verwaltungsgebühr: § 22 Absatz 3

		 R
Rentengarantiezeit: § 4 Absatz 8
Rentenvermögen: § 4 Absatz 1
Rückkaufswert: § 21 Absatz 3
Rücknahmekurs: §§ 11, 12, 13

		 T
Teilkündigung: § 21 Absatz 1
Treuebonus: § 15

		 U
Ursprüngliche Beitragszahlungsdauer: § 16 Absatz 1
Ursprünglicher Rentenbeginn: § 5 Absatz 1

		 V
Verbleibende Beitragszahlungsdauer: § 10 Absatz 3
Verlängerte Beitragszahlungsdauer: § 19 Absatz 5
Versicherte Person: § 1 Absatz 3
Versicherungsbeginn: § 2
Versicherungsjahr: § 2 Absatz 3
Vorgezogener Rentenbeginn: § 5 Absatz 2

		 Z
Zusatzoptionen: § 7
Zuteilungssätze: § 10
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Besondere Bedingungen  
Direktversicherung (DV)
Eine Direktversicherung ist eine Lebensversicherung, die vom Arbeit-
geber als Versicherungsnehmer auf das Leben des Arbeitnehmers 
(versicherte Person) abgeschlossen wurde.

Für einen GENERATION business, der als Direktversicherung im Sinne 
von § 1b Abs. 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) abgeschlossen 
wurde, gelten abweichend bzw. ergänzend zu den Allgemeinen Bedin-
gungen für Ihren GENERATION business die nachfolgenden Beson-
deren Bedingungen. 

Querverweise in diesen Besonderen Bedingungen zur Direktversiche-
rung beziehen sich auf diese Besonderen Bedingungen zur Direktversi-
cherung. Querverweise, die sich auf die Allgemeinen Bedingungen, 
andere Besondere Bedingungen oder die Anlagen zum GENERATION 
business beziehen, sind entsprechend kenntlich gemacht.

Einleitung zu den Besonderen Bedingungen Direktversicherung (DV)

Unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 kann die versicherte 
Person die Versicherungsnehmereigenschaft übernehmen.

Die §§ 2 und 3 gelten nicht, soweit sie Leistungen und Rechte betreffen, 
die auf Beiträgen beruhen, die die versicherte Person als Versicherungs-
nehmer gezahlt hat.

§ 7 gilt nur dann, wenn der Versicherungsnehmer der Arbeitgeber der 
versicherten Person ist.

In den §§ 3 und 7 verwenden wir den Begriff des „Arbeitsverhältnisses“ 
im Sinne des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Dieser Begriff um-
fasst beispielsweise auch Dienstverhältnisse von Organpersonen (z. B. 
Geschäftsführer eines Unternehmens), sofern sie nicht zugleich als 
Gesellschafter Leitungsmacht ausüben.

§ 1	� In welche Kapitalanlage werden die Beiträge  
investiert?

		 1
Bei einem GENERATION business mit laufenden Beiträgen und 
einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 12 Jahren 
bzw. bei einem Einmalbeitragsvertrag und einer vereinbarten 
Aufschubdauer von mindestens 10 Jahren werden die einge-
zahlten Beiträge ausschließlich in den GENERATION UWP-
Fonds III angelegt (s. Anlage UWP).

		 2
Bei einem GENERATION business mit laufenden Beiträgen und 
einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 5 und weniger 
als 12 Jahren bzw. bei einem Einmalbeitragsvertrag und einer 
vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 5 und weniger als 
10 Jahren werden die eingezahlten Beiträge ausschließlich in 
das APM (Serie bAV) angelegt (s. Anlage APM). 

§ 2	� Welche Verfügungsbeschränkungen gibt es 
für Ihren GENERATION business?

		 1
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können nicht ab-
getreten, verpfändet oder sonst belastet werden. 

		 2
Abweichend zu § 4 Absatz 10 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business ist eine Teilkapitalauszahlung zum 
Rentenbeginn auf 30 % des Betrags der vollständigen Kapital-
abfindung begrenzt. 

		 3
Eine Auszahlung nach § 21 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business ist nur möglich, soweit arbeits- 
und steuerrechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen. 
Ansonsten wird die Versicherung gemäß § 20 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business beitragsfrei 
fortgeführt.

§ 3	� Welche Besonderheiten bestehen hinsichtlich 
des Bezugsrechts?

		 1
Die versicherte Person hat auf die Versicherungsleistungen für 
den Erlebens- und Todesfall ein nicht übertragbares und nicht 
beleihbares unwiderrufliches Bezugsrecht.

		 2
Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann das 
Bezugsrecht im Erlebens- und/oder im Todesfall mit einem Vor-
behalt versehen sein (eingeschränkt unwiderrufliches Bezugs-
recht). In diesem Fall kann der Arbeitgeber als Versicherungs-
nehmer die entsprechenden Versicherungsleistungen für sich 
in Anspruch nehmen (Widerruf des Bezugsrechts), wenn das 
Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versicherungsfalls und vor Er-
füllung der im Betriebsrentengesetz genannten Unverfallbarkeits-
fristen endet.

Der Widerruf ist ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder im 
Falle eines gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 BetrAVG gleichgestellten 
Sachverhalts ausgeschlossen.

		 3
Bezüglich des Bezugsrechts für eine Todesfallleistung vor oder 
nach Rentenbeginn bestehen weitere Einschränkungen bzw. 
Besonderheiten, welche unter § 4 Absatz 1 und 2 sowie § 5 be-
schrieben sind.

§ 4	� Welche Besonderheiten gelten hinsichtlich 
einzelner Rentenarten?

Zum Rentenbeginn stehen verschiedene Optionen zur Verfü-
gung. Diese sind in § 4 Absatz 8 der Allgemeinen Bedingungen 
für Ihren GENERATION business aufgeführt. Für manche 
Optionen gelten Besonderheiten, die nachfolgend beschrieben 
werden: 
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	 1	Rentengarantiezeit 
a)	� Renten im Rahmen der Garantiezeit gemäß § 4 Absatz 8 c) 

der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION 
business können wir nur an Hinterbliebene erbringen.

	 Hinterbliebene sind 

	 –	� Ehe-, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes (LPartG) oder Lebensgefährte oder

	 –	� Kinder, die gemäß § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
Absatz 5 EStG berücksichtigungsfähig sind. Als Kinder 
gelten neben den eigenen Kindern auch dauerhaft im 
Haushalt des Arbeitnehmers lebende Kinder, die in einem 
Obhuts- und Pflegeverhältnis zu ihm stehen und nicht die 
Voraussetzungen des § 32 EStG zu ihm erfüllen (Pflege-
kind/Stiefkind und faktisches Stiefkind). Es muss jedoch 
spätestens zu Beginn der Auszahlungsphase der Hinter-
bliebenenleistung eine schriftliche Versicherung des 
Arbeitnehmers vorliegen, in der, neben der geforderten 
namentlichen Benennung des Pflegekindes/Stiefkindes 
und faktischen Stiefkindes, bestätigt wird, dass ein ent-
sprechendes Kindschaftsverhältnis besteht. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Enkelkind des Arbeitnehmers auf Dauer 
in seinem Haushalt aufgenommen und versorgt wird.

b)	 �Die garantierte Rente wird für die verbleibende Renten-
garantiezeit in unveränderter Höhe (einschließlich Dynami-
sierungen) an die Hinterbliebenen weitergezahlt.

	� Auf das Leben von Kindern wird eine Rente höchstens so 
lange geleistet, wie sie die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigung als Kind im Sinne des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 und Absatz 5 EStG erfüllen.

	 2	Rente mit Restkapitalisierung
a)	� Die Regelung in § 4 Absatz 8 d) der Allgemeinen Bedingun-

gen für Ihren GENERATION business wird durch folgende 
Regelung ersetzt:

	� Alternativ zu b) und c) kann eine Hinterbliebenenrente aus 
dem Restkapital vereinbart werden. Diese Option kann so-
wohl bei Antragstellung als auch zum Rentenbeginn gewählt 
werden. In diesem Fall zahlen wir eine aus dem Restkapital 
gebildete Hinterbliebenenrente, wenn die versicherte Person 
nach Beginn der Rentenzahlungen stirbt. 

	� Das Restkapital ist das zum Rentenbeginn für die Berechnung 
der Rente unter Anwendung des für diese Option maßgeb-
lichen Rentenfaktors zur Verfügung stehende Kapital ab-
züglich der bis zum Tod der versicherten Person geleisteten 
Rentenzahlungen.

b)	� Das Restkapital wird hierbei in eine Rente auf das Leben 
und zugunsten des/der bezugsberechtigten Hinterbliebenen 
im Sinne von diesem § 4 Absatz 1 a) umgerechnet. Die Hin-
terbliebenenrente aus dem Restkapital errechnet sich aus 
dem jeweils hierfür zur Verfügung stehenden Betrag nach 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter 
Berücksichtigung des rechnungsmäßigen Alters des/der 
Hinterbliebenen zum Zeitpunkt des Todes der versicherten 
Person. Für die Berechnung gelten die Rechnungsgrund-
lagen, die wir zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls für neu 
abzuschließende vergleichbare Rentenversicherungen ver-
wenden.

	 �Wir zahlen die Rente an Hinterbliebene, solange diese leben. 
Auf das Leben von Kindern wird eine Rente jedoch höchstens 
so lange geleistet, wie sie die Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 EStG erfüllen.

	 3	Marktoption 
a)	� Zum Rentenbeginn kann auch die Marktoption beantragt 

werden. In diesem Fall werden wir uns darum bemühen, alter-
native Angebote von für uns verfügbaren ausgewählten Ver-
sicherern für eine entsprechende Rente auf das Leben der 
versicherten Person einzuholen. Die Angebote, die wir erhal-
ten und die unseren Qualitätsanforderungen entsprechen, 
werden wir Ihnen spätestens einen Monat vor dem aktuellen 
Rentenbeginn mitteilen. Die alternativen Angebote unter-
liegen den gleichen bedingungsgemäßen Voraussetzungen 
wie unsere Rente.

b)	� Sofern Sie bzw. die versicherte Person sich dazu entschei-
den, Rentenzahlungen auf der Grundlage des Angebots 
eines anderen Versicherers in Anspruch zu nehmen, wer-
den wir uns darum bemühen, einen entsprechenden Vertrag 
zwischen uns und dem ausgewählten Versicherer zustande 
zu bringen. Falls der ausgewählte Versicherer nicht bereit 
ist, einen Vertrag auf der Grundlage seines Angebots mit 
uns abzuschließen, kann das Angebot eines anderen Ver
sicherers ausgewählt werden; Satz 1 gilt dann entsprechend.

c)	� Alle Absprachen des mit dem anderen Versicherer verein-
barten Versicherungsvertrags gelten auch für die von uns zu 
zahlende Rente.

d)	 �Eine Mitteilung zur Ausübung der unter a) beschriebenen 
Marktoption muss uns spätestens zwei Monate vor aktuel-
lem Rentenbeginn in Textform zugehen. Wenn wir keine 
rechtzeitige Mitteilung erhalten, uns die Wahl hinsichtlich 
der Alternativangebote gemäß der Marktoption nicht bis 
spätestens 2 Wochen vor Rentenbeginn mitgeteilt wurde, 
die Alternativangebote abgelehnt wurden oder keiner der 
anderen Versicherer zur Annahme unseres Antrags bereit ist, 
werden wir eine persönliche Rente gemäß § 4 Absatz 8 a) 
der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION 
business zahlen.

e)	� Durch die Ausübung der Marktoption besteht zu keinem Zeit-
punkt ein Anspruch auf Auszahlung des Anteilguthabens.

	 4	Andere Rentenzahlungsmodelle 
§ 4 Absatz 8 g) der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERA-
TION business gilt nur, soweit andere Rentenmodelle steuerlich 
zulässig sind.

§ 5	� Welche Leistung erbringen wir, wenn die 
versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt?

	 1	Leistung an Hinterbliebene
�Wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir eine laufende Rente gemäß § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business ausschließlich 
auf das Leben des/der in § 4 Absatz 1 a) aufgeführten Hinter-
bliebenen. Die bezugsberechtigten Hinterbliebenen können an-
stelle der Rentenleistung auch eine Kapitalleistung gemäß § 6 
Absatz 2 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION 
business verlangen.

	 2	Sterbegeld
Sollten keine Hinterbliebenen leben, entfällt der Anspruch auf 
eine Hinterbliebenenleistung. In diesem Fall zahlen wir ein ein-
maliges Sterbegeld auf der Grundlage des für die Berechnung 
der Hinterbliebenenrente zur Verfügung stehenden Kapitals, 
das sich aus § 6 Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business ergibt.

Stirbt die versicherte Person während des Beitragsurlaubes oder 
einer Beitragsfreistellung gemäß § 20 der Allgemeinen Bedin-
gungen für Ihren GENERATION business, so ist die Berechnung 



GENERATION business
Versicherungsbedingungen

Seite 24/46

des Sterbegelds auf den Wert des Anteilguthabens bzw. Gesamt-
guthabens beschränkt, auch wenn die Mindesttodesfallleistung 
höher als der Wert des Anteilguthabens bzw. Gesamtguthabens 
sein sollte.

Das Sterbegeld ist jedoch in jedem Fall auf die Höhe der gewöhn-
lichen Beerdigungskosten im Sinne von § 150 Absatz 4 Ver-
sicherungsvertragsgesetz (VVG) begrenzt. Sollte in diesem Fall 
das Rentenvermögen das Sterbegeld übersteigen, verbleibt 

–	� bei einer Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III der 
überschießende Betrag in diesem Fonds und dient der an-
teiligen Erhöhung der Anteilguthaben aller Versicherungs-
nehmer, die an dem GENERATION UWP-Fonds III oder ei-
nem anderen Teilfonds des UWP-Fonds der Canada Life 
Assurance Europe plc beteiligt sind;

–	� bei einer Anlage in das APM (Serie bAV) der überschießende 
Betrag in den entsprechenden Fondsportfolios und dient der 
anteiligen Erhöhung der Anteilguthaben aller Versicherungs-
nehmer, die an dem APM (Serie bAV) beteiligt sind.

Mit Zahlung des Sterbegeldes endet die Versicherung.

§ 6	� Was ist bei einer planmäßigen Erhöhung  
der Beiträge zu beachten?  
Was gilt bei Vereinbarung einer BBG-Dynamik?

		 1
Bitte beachten Sie, dass infolge einer planmäßigen Erhöhung 
um einen frei gewählten Prozentsatz die Höchstgrenzen des § 3 
Nr. 63 EStG überschritten werden könnten, so dass die Steuer-
freiheit der die Höchstgrenzen übersteigenden Beiträge entfällt. 
Auch hinsichtlich der Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge 
bestehen nach § 1 Absatz 1 Nr. 9 SvEV Höchstgrenzen. Für die 
Einhaltung der Höchstgrenzen sind Sie selbst verantwortlich. 
Es liegt daher in Ihrem Interesse, gegebenenfalls der plan-
mäßigen Erhöhung zu widersprechen. Informationen zu den 
Höchstgrenzen finden Sie in Abschnitt II., Teil II Ziffer 9 der 
„Besonderen Informationen für Ihren GENERATION business“.

		 2
Sie können mit uns sowohl bei Antragstellung als auch während 
der Aufschubdauer alternativ zu § 17 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business die planmäßige 
Erhöhung der laufenden Beiträge infolge einer Erhöhung der 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG-Dynamik) vereinbaren. In 
diesem Fall steigen die Beiträge jährlich im selben Verhältnis 
wie die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen deutschen Rentenversicherung für Deutschland West 
gegenüber dem Vorjahr. 

		 3
Die Erhöhung des Beitrags erfolgt ab der ersten Beitragsfällig-
keit in einem Kalenderjahr.

Bei einem nachträglichen Einschluss der planmäßigen Erhöhung 
erfolgt die erste planmäßige Erhöhung zu der ersten Beitrags-
fälligkeit in dem Kalenderjahr, das dem Zugang Ihrer entspre-
chenden Mitteilung folgt.

Eine planmäßige Erhöhung kann nicht nachträglich vereinbart 
werden, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits gemäß § 17 Absatz 4 
der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION business 
keine planmäßige Erhöhung mehr erfolgt.

		 4
§ 17 Absatz 2 bis 4 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business gelten entsprechend. 

		 5
Wenn die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente gemäß § 7 der 
Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION business 
vereinbart ist, erhöht sich die versicherte Berufsunfähigkeits-
rente jedoch abweichend zu § 17 Absatz 2 der Allgemeinen Be-
dingungen für Ihren GENERATION business mit jeder planmä-
ßigen Erhöhung des Beitrags um 1 %.

		 6
Sie können von einer vereinbarten BBG-Dynamik jederzeit zu 
einer planmäßigen Erhöhung um einen festen Prozentsatz gemäß 
§ 17 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION 
business (und umgekehrt) wechseln.

§ 7	� Welche Möglichkeiten bestehen, wenn das 
Arbeitsverhältnis beendet wird?

		 1
Wenn das Beschäftigungsverhältnis vor Eintritt des Versorgungs-
falls endet, kann der Arbeitnehmer die ihm gewährte betrieb-
liche Altersversorgung dennoch weiterführen. Dazu bestehen 
je nach Voraussetzung verschiedene Möglichkeiten, die jeweils 
Auswirkungen auf den GENRATION business haben: 

•	 �Wir übertragen die Versicherung nach Maßgabe von § 2 
Absatz 2 BetrAVG auf den Arbeitnehmer als neuen Ver
sicherungsnehmer. Das ist dann möglich, wenn der Arbeit-
nehmer zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Arbeits-
verhältnis ein unwiderrufliches Bezugsrecht hat. In diesem 
Fall kann er den Direktversicherungsvertrag mit privaten 
Beiträgen fortführen oder beitragsfrei stellen. 

•	� Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses von seinem ehemaligen 
Arbeitgeber verlangen, dass der Wert seiner erworbenen 
unverfallbaren Anwartschaft auf betriebliche Altersversor-
gung (Übertragungswert) auf einen neuen Arbeitgeber oder 
auf eine Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensions-
kasse oder Direktversicherung) des neuen Arbeitgebers 
übertragen wird, wenn der Übertragungswert die Beitrags-
bemessungsgrundlage in der allgemeinen Rentenversiche-
rung nicht übersteigt.

•	 �Unabhängig davon kann der Direktversicherungsvertrag auch 
durch eine Vereinbarung zwischen dem ehemaligen und 
einem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer von dem 
neuen Arbeitgeber weitergeführt oder der Wert der Versiche-
rung unter bestimmten Voraussetzungen in eine Versorgungs-
einrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen werden. 

		 2
Wenn nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Über-
tragung gemäß § 4 Absatz 2 oder 3 BetrAVG erfolgt, können wir 
Kleinstanwartschaften im Sinne des § 3 BetrAVG abfinden.
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Besondere Bedingungen  
Unterstützungskasse (UK)
Für einen GENERATION business, der als Rückdeckungsversicherung 
für eine Unterstützungskasse abgeschlossen wurde, gelten abweichend 
bzw. ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen die nachfolgenden 
Besonderen Bedingungen. 

Querverweise in diesen Besonderen Bedingungen zur Unterstützungs-
kasse beziehen sich auf diese Besonderen Bedingungen zur Unter-
stützungskasse. Querverweise, die sich auf die Allgemeinen Bedin-
gungen, andere Besonderen Bedingungen oder die Anlagen zum 
GENERATION business beziehen, sind entsprechend kenntlich ge-
macht.

§ 1	 Vertragsarten

Abweichend zu § 1 Absatz 2 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business sind Einmalbeitragszahlungen 
oder Zuzahlungen nicht möglich.

§ 2	� In welche Kapitalanlage werden die Beiträge  
investiert?

Die eingezahlten Beiträge werden ausschließlich in den 
GENERATION UWP-Fonds III angelegt (s. Anlage UWP). 
Das APM (Serie bAV) steht für Rückdeckungsversicherungen 
zu einer Unterstützungskasse nicht zur Verfügung. 

§ 3	� Welche Besonderheiten gelten im Fall einer 
Beitragsfreistellung?

Abweichend zu § 20 Absatz 3 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business ist im Fall der Wiederaufnahme 
der Beitragszahlung nach einer Beitragsfreistellung eine Bei-
tragsnachzahlung nicht möglich.

§ 4	 Wer erhält die Leistungen?

Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag stehen dem Ver-
sicherungsnehmer zu, sofern uns keine andere Person als be-
zugsberechtigte Person für die Erlebens- oder Todesfallleistung 
benannt wurde. 

§ 5	� Welche Einschränkungen bestehen für  
eine Beitragserhöhung bei Verträgen mit 
laufenden Beiträgen bei einer Anlage in den 
GENERATION UWP-Fonds III? 

Ergänzend zu § 19 Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business gilt folgende Einschränkung: 

In den letzten neun bis mehr als fünf Jahren vor dem aktuellen 
Rentenbeginn kann der Beitrag insgesamt für diesen Zeitraum 
um maximal 200 % des zu Beginn des neunten Versicherungs-
jahres vor Rentenbeginn vereinbarten Beitrags erhöht werden. 
Eine Beitragserhöhung ist zudem nur unter der Maßgabe mög-
lich, dass die Summe aller Beitragserhöhungen 50 % der Bei-
tragssumme der für Ihren GENERATION business bestimmten 
Beiträge nicht übersteigen darf. Die Beitragssumme ist die 
Summe der im ersten Versicherungsjahr vorgesehenen Beiträge 
multipliziert mit der Anzahl der Jahre der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer, ohne Berücksichtigung einer gegebenenfalls 
gewählten planmäßigen Erhöhung.

Wir haben außerdem das Recht, den genannten Höchstbetrag für 
eine Beitragserhöhung zu reduzieren oder eine Beitragserhöhung 
abzulehnen, wenn dies im Interesse der anderen Versicherungs-
nehmer unter Berücksichtigung versicherungsmathematischer 
Grundsätze notwendig ist. Wir teilen Ihnen gerne auf Anfrage 
mit, ob die Möglichkeit, eine Beitragserhöhung durchzuführen, 
besteht. Auch den jeweils gültigen Höchstbetrag teilen wir Ihnen 
gerne auf Wunsch mit.

Unabhängig davon kann der jeweilige Jahresbeitrag in den 
letzten neun Jahren vor dem aktuellen Rentenbeginn immer bis 
zu einem Betrag von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung erhöht werden.

§ 6	� Welche Besonderheiten gelten, wenn die 
versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt?

Wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir eine laufende Rente gemäß § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business auf das Leben 
der Person, die uns als Hinterbliebener benannt wurde.
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Besondere Bedingungen  
Pensionszusage (PZ)
Für einen GENERATION business, der als Rückdeckungsversicherung 
für eine Pensionszusage abgeschlossen wurde, gelten abweichend 
bzw. ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen die nachfolgenden 
Besonderen Bedingungen. 

Querverweise in diesen Besonderen Bedingungen zur Pensionszusage 
beziehen sich auf diese Besonderen Bedingungen zur Pensionszusage. 
Querverweise, die sich auf die Allgemeinen Bedingungen, andere Be-
sondere Bedingungen oder die Anlagen zum GENERATION business 
beziehen, sind entsprechend kenntlich gemacht.

§ 1	� In welche Kapitalanlage werden die Beiträge  
investiert?

		 1
Bei einem GENERATION business mit laufenden Beiträgen und 
einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 12 Jahren 
bzw. bei einem Einmalbeitragsvertrag und einer vereinbarten 
Aufschubdauer von mindestens 10 Jahren werden die einge-
zahlten Beiträge ausschließlich in den GENERATION UWP-
Fonds III angelegt (s. Anlage UWP).

		 2
Bei einem GENERATION business mit laufenden Beiträgen und 
einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 5 und weniger 
als 12 Jahren bzw. bei einem Einmalbeitragsvertrag und einer 
vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 5 und weniger als 
10 Jahren werden die eingezahlten Beiträge ausschließlich in 
das APM (Serie bAV) angelegt (s. Anlage APM). 

§ 2	� Welche weitere Option steht Ihnen zum 
Rentenbeginn zur Verfügung?

Marktoption 

		 1
Ergänzend zu den in § 4 Absatz 8 der Allgemeinen Bedingun-
gen für Ihren GENERATION business aufgeführten Rentenarten 
kann zum Rentenbeginn auch die Marktoption beantragt werden. 
In diesem Fall werden wir uns darum bemühen, alternative An-
gebote von für uns verfügbaren ausgewählten Versicherern für 
eine entsprechende Rente auf das Leben der versicherten Per-
son einzuholen. Die Angebote, die wir erhalten und die unseren 
Qualitätsanforderungen entsprechen, werden wir Ihnen spätes-
tens einen Monat vor dem aktuellen Rentenbeginn mitteilen. Die 
alternativen Angebote unterliegen den gleichen bedingungs-
gemäßen Voraussetzungen wie unsere Rente.

		 2
Sofern Sie sich dazu entscheiden, Rentenzahlungen auf der 
Grundlage des Angebots eines anderen Versicherers in An-
spruch zu nehmen, werden wir uns darum bemühen, einen ent-
sprechenden Vertrag zwischen uns und dem ausgewählten Ver-
sicherer zustande zu bringen. Falls der ausgewählte Versicherer 
nicht bereit ist, einen Vertrag auf der Grundlage seines Ange-
bots mit uns abzuschließen, kann das Angebot eines anderen 
Versicherers ausgewählt werden; Satz 1 gilt dann entsprechend.

		 3
Alle Absprachen des mit dem anderen Versicherer vereinbarten 
Versicherungsvertrags gelten auch für die von uns zu zahlende 
Rente.

		 4
Eine Mitteilung zur Ausübung der unter Absatz 1 beschriebenen 
Marktoption muss uns spätestens zwei Monate vor aktuellem 
Rentenbeginn in Textform zugehen. Wenn wir keine rechtzeitige 
Mitteilung erhalten oder Sie uns die Wahl hinsichtlich der Alter-
nativangebote gemäß dieser unter Absatz 1 beschriebenen 
Marktoption nicht bis spätestens 2 Wochen vor Rentenbeginn mit-
geteilt haben, die Alternativangebote abgelehnt haben oder kei-
ner der anderen Versicherer zur Annahme unseres Antrags be-
reit ist, werden wir eine persönliche Rente gemäß § 4 Absatz 8 a) 
der Allgemeinen Bedingungen für Ihren GENERATION business 
zahlen.

		 5
Durch die Ausübung der Marktoption besteht zu keinem Zeitpunkt 
ein Anspruch auf Auszahlung des Anteilguthabens.

§ 3	� Wer erhält die Leistungen?

Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag stehen dem Ver-
sicherungsnehmer zu, sofern uns keine andere Person als be-
zugsberechtigte Person für die Erlebens- oder Todesfallleistung 
benannt wurde. 

§ 4	� Welche Einschränkungen bestehen für  
eine Beitragserhöhung bei Verträgen mit 
laufenden Beiträgen bei einer Anlage in den 
GENERATION UWP-Fonds III? 

Ergänzend zu § 19 Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business gilt folgende Einschränkung: 

In den letzten neun bis mehr als fünf Jahren vor dem aktuellen 
Rentenbeginn kann der Beitrag insgesamt für diesen Zeitraum 
um maximal 200 % des zu Beginn des neunten Versicherungs-
jahres vor Rentenbeginn vereinbarten Beitrags erhöht werden. 
Eine Beitragserhöhung ist zudem nur unter der Maßgabe mög-
lich, dass die Summe aller Beitragserhöhungen 50 % der Bei-
tragssumme der für Ihren GENERATION business bestimmten 
Beiträge nicht übersteigen darf. Die Beitragssumme ist die 
Summe der im ersten Versicherungsjahr vorgesehenen Beiträge 
multipliziert mit der Anzahl der Jahre der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer, ohne Berücksichtigung einer gegebenenfalls 
gewählten planmäßigen Erhöhung.

Wir haben außerdem das Recht, den genannten Höchstbetrag 
für eine Beitragserhöhung zu reduzieren oder eine Beitragser-
höhung abzulehnen, wenn dies im Interesse der anderen Versi-
cherungsnehmer unter Berücksichtigung versicherungsmathe-
matischer Grundsätze notwendig ist. Wir teilen Ihnen gerne auf 
Anfrage mit, ob die Möglichkeit, eine Beitragserhöhung durch-
zuführen, besteht. Auch den jeweils gültigen Höchstbetrag teilen 
wir Ihnen gerne auf Wunsch mit.

Unabhängig davon kann der jeweilige Jahresbeitrag in den letzten 
neun Jahren vor dem aktuellen Rentenbeginn immer bis zu einem 
Betrag von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung erhöht werden.

Wenn eine Beitragserhöhung nicht möglich ist, können Sie den 
erhöhten Beitragsanteil in einen neuen Einmalbeitragsvertrag 
unter Beachtung der erforderlichen Mindestaufschubdauer 
investieren.
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§ 5	� Welche Besonderheiten gelten, wenn die 
versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt?

Wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir eine laufende Rente gemäß § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business auf das Leben 
der Person, die uns als Hinterbliebener benannt wurde.
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ANLAGE 1 
GENERATION UWP-Fonds III 
(kurz: Anlage UWP)

Diese Anlage ist Bestandteil der Versicherungsbedingungen des 
GENERATION business von Canada Life.

Bei einem GENERATION business mit laufenden Beiträgen und einer 
vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 12 Jahren bzw. bei einem 
Einmalbeitragsvertrag und einer vereinbarten Aufschubdauer von min-
destens 10 Jahren werden die eingezahlten Beiträge ausschließlich in 
den GENERATION UWP-Fonds III angelegt. 

Die Funktionsweise des GENERATION UWP-Fonds III entspricht dem 
Unitised-With-Profits-Prinzip, einer nach besonderen Prinzipien funk-
tionierenden Anlageform, die stetes Kapitalwachstum zum Ziel hat und 
dies mit Garantiekomponenten verbindet. Die Eigenschaften sowie be-
stehenden Einschränkungen dieses Fonds werden ergänzend zu den 
übrigen Regelungen der vorliegenden Versicherungsbedingungen in 
dieser Anlage geregelt.

Zur besseren Übersichtlichkeit dieser Anlage 1 haben wir Querverweise 
nur dann gesondert bezeichnet, wenn sie sich außerhalb dieser Anlage 1 
befinden. Querverweise, die nicht gesondert bezeichnet sind, beziehen 
sich auf diese Anlage.

§ 1	� Was ist der GENERATION UWP-Fonds III? 
Wie sind Sie an ihm beteiligt?

	 1	�Die Anlagegrundsätze des  
GENERATION UWP-Fonds III
Der GENERATION UWP-Fonds III ist ein interner Fonds, der den 
Versicherungsnehmern des GENERATION business zur Ver-
fügung steht und der ein Teilfonds des UWP-Fonds der Canada 
Life Assurance Europe plc ist. Der UWP-Fonds und seine Teil-
fonds partizipieren untereinander an den durch das Ausscheiden 
der an ihnen beteiligten Versicherungsnehmer entstehenden 
Gewinnen und Verlusten entsprechend der jeweils für die Ver-
sicherungsnehmer geltenden Versicherungsbedingungen. Der 
GENERATION UWP-Fonds III ist ein interner, in gleichwertige 
Anteile aufgeteilter Fonds, der nicht öffentlich an einer Börse 
gehandelt wird. Er wird in Euro geführt.

Wir investieren die von Ihnen erhaltenen Beiträge, soweit sie 
nicht zur Abdeckung von Kosten und Gebühren oder für die 
mögliche Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit 
verwendet werden, in den GENERATION UWP-Fonds III und 
teilen hierfür Ihrem GENERATION business Anteile an dem 
GENERATION UWP-Fonds III zu. Sie werden an den Erträgen 
des GENERATION UWP-Fonds III nach Maßgabe dieser Anlage 
beteiligt. Sie haben kein unmittelbares Anrecht auf die Anteile 
oder die in dem GENERATION UWP-Fonds III enthaltenen Ver-
mögenswerte und können die Übertragung der Anteile nicht ver-
langen. Sie haben im Rahmen Ihres GENERATION business 
weiterhin nicht das Recht, sich an anderen Canada Life Fonds 
zu beteiligen.

Der GENERATION UWP-Fonds III wird durch einen Fonds-
manager verwaltet. Den Namen des Fondsmanagers teilen wir 
Ihnen bei Übersendung des Versicherungsscheins sowie bei 
späteren Änderungen mit. Die Auswahl des Fondsmanagers 
werden wir mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns tref-
fen.

Folgende Anlagegrundsätze gelten für den GENERATION UWP-
Fonds III:

a)	 �Maximal 90 % des Vermögens des Fonds werden zeitgleich in 
nationale und internationale Aktien und Grundstücke inves-
tiert.

b)	� Mindestens 10 % des Vermögens des Fonds müssen aus 
festverzinslichen Wertpapieren, Bargeld oder Depositen-
geldern bestehen.

c)	� Mindestens 10 % des Vermögens müssen in Euro notiert sein.

Die Anlagegrundsätze stellen nur einen Rahmen für die Investi-
tionsmöglichkeiten des GENERATION UWP-Fonds III dar. 
Die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Fondsvermögens 
finden Sie in unserem Internetauftritt oder erhalten Sie auf An-
frage.

	 2	�Wie sind Sie am GENERATION UWP-Fonds III 
beteiligt?
Der GENERATION UWP-Fonds III hat drei unterschiedliche 
Werte, den Wert des geglätteten Anteilguthabens gemäß § 4 
dieser Anlage, den tatsächlichen Wert des Anteilguthabens ge-
mäß § 5 dieser Anlage und den UWP-Wert des Anteilguthabens 
gemäß § 6 dieser Anlage.

§ 2	� Welche Einschränkungen bestehen bei einer 
Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III?

Zuzahlungen in den GENERATION UWP-Fonds III können Sie 
grundsätzlich bis zu zehn Jahre vor dem aktuellen Renten
beginn leisten. 

Wir behalten uns vor, dass wir keine weiteren Zuzahlungen zu 
Einmalbeitragsverträgen in den GENERATION UWP-Fonds III 
zulassen. 

Wenn wir zum Zeitpunkt einer Zuzahlung einen Nachfolgefonds 
zum GENERATION UWP-Fonds III anbieten, werden wir Ihnen 
anbieten, dass Sie Zuzahlungen in diesen dann verfügbaren 
Teilfonds des UWP-Fonds leisten können. Hierfür wird gegebe-
nenfalls ein neuer Vertrag mit einer neuen Versicherungsschein-
nummer erstellt.

Für diesen neuen Vertrag gelten die für den GENERATION 
business oder, sollte dieser Vertragstyp zum Zeitpunkt der Zu-
zahlung nicht mehr angeboten werden, die für einen vergleich-
baren Vertragstyp zum Zeitpunkt der Zuzahlung verwendeten 
Versicherungsbedingungen. Diese für die Zuzahlung geltenden 
Versicherungsbedingungen werden Sie mit dem Versicherungs-
schein für den neuen Vertrag erhalten. 

Wenn eine Zuzahlung in den GENERATION UWP-Fonds III 
nicht mehr möglich ist, können Sie für die Investition Ihrer Zu-
zahlung einen neuen Einmalbeitragsvertrag unter Beachtung 
der erforderlichen Mindestaufschubdauer abschließen.
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§ 3	� Welche Garantien hat der  
GENERATION UWP-Fonds III? 
Welche Garantien bieten wir bei einer Anlage 
in den GENERATION UWP-Fonds III?

	 1	�Garantien des GENERATION UWP-Fonds III 
bei Verträgen mit laufenden Beiträgen
a)	 GENERATION UWP-Fonds III bezogene Garantie
	� Wir garantieren Ihnen, wenn die unter Buchstabe c) i) ge-

nannten Garantievoraussetzungen erfüllt sind, dass wir bei 
Ihrem GENERATION business gegen laufende Beiträge zum 
Zeitpunkt des aktuellen Rentenbeginns oder zum Zeitpunkt 
einer Kündigung vor ursprünglichem Rentenbeginn keine 
Wertangleichung Ihres geglätteten Anteilguthabens vorneh-
men werden, so dass Sie in vollem Umfang den geglätteten 
Wertzuwachs der Ihrem GENERATION business zuste-
henden Anteile im GENERATION UWP-Fonds III genießen.

b)	 Beitragsgarantie
	� Wir garantieren Ihnen, wenn die unter Buchstabe c) genann-

ten Garantievoraussetzungen erfüllt sind, ausschließlich zum 
Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns, dass das ge-
glättete Anteilguthaben mindestens 90 % der Summe aller 
für den GENERATION business gezahlten Beiträge, reduziert 
um die in Ansatz zu bringenden bereits angefallenen Risiko-
kosten für eine gegebenenfalls vereinbarte Zusatzoption und 
Werte getätigter Teilkündigungen, entspricht. Wenn Sie Ihre 
Beiträge für mehr als zwölf Monate reduzieren, gilt die Bei-
tragsgarantie von Beginn an nur in Höhe des insoweit nach-
träglich reduzierten Beitragsanteils.

c)	 Garantievoraussetzungen
	 i)	� Gemeinsame Voraussetzung für die unter a) und b) ge-

nannten Garantien ist, dass der GENERATION business
		  •	 �bis mindestens fünf Jahre vor dem ursprünglichen 

Rentenbeginn und
		  •	� mindestens zwölf Jahre insgesamt bestanden hat.
	 ii)	� Weitere Voraussetzung für die unter b) genannte Bei-

tragsgarantie ist darüber hinaus, dass der Versiche-
rungsvertrag nicht beitragsfrei gestellt oder kein mehr 
als zwölfmonatiger Beitragsurlaub genommen wurde. 
Andernfalls gewähren wir nur die in Absatz 3 beschrie-
benen Garantien bei Beitragsfreistellung. 

 d)	Folgen des Garantieverlusts
	� Wenn Sie zum maßgeblichen Stichtag die Garantievoraus-

setzungen gemäß diesem Absatz 1 c) i) nicht erfüllen, ist es 
möglich, dass wir eine Wertangleichung gemäß § 6 dieser 
Anlage vornehmen müssen oder Sie diesbezüglich keinen 
Schlussbonus gemäß § 6 dieser Anlage erhalten. Dadurch 
würden Sie am maßgeblichen Stichtag ein geringeres Renten-
vermögen bzw. einen geringeren Rückkaufswert erhalten.

	 2	�Garantien des GENERATION UWP-Fonds III 
bei Verträgen mit Einmalbeiträgen 
a)	 GENERATION UWP-Fonds III bezogene Garantie
	� Wir garantieren Ihnen, wenn die unter Buchstabe c) genann-

ten Garantievoraussetzungen erfüllt sind, dass wir bei Ihrem 
GENERATION business mit Einmalbeitrag zum Zeitpunkt 
des ursprünglichen oder des hinausgeschobenen Renten-
beginns keine Wertangleichung Ihres geglätteten Anteilgut-
habens vornehmen werden, so dass Sie in vollem Umfang 
den geglätteten Wertzuwachs der Ihrem GENERATION 
business zustehenden Anteile im GENERATION UWP-
Fonds III genießen.

b)	 Beitragsgarantie
	� Wir garantieren Ihnen, wenn die unter Buchstabe c) genann-

ten Garantievoraussetzungen erfüllt sind, ausschließlich 
zum Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns, dass 

das geglättete Anteilguthaben mindestens 90 % des dem für 
den GENERATION business gezahlten Einmalbeitrag, redu-
ziert um die in Ansatz zu bringenden bereits angefallenen 
Risikokosten für eine gegebenenfalls vereinbarte Zusatz-
option und Werte getätigter Teilkündigungen, entspricht.

	� Diese unter a) und b) genannten Garantien gelten nicht im 
Fall des vorgezogenen Rentenbeginns gemäß § 5 Absatz 2 
der Versicherungsbedingungen oder einer Kündigung.

c)	 Garantievoraussetzungen
	� Voraussetzung für die unter a) und b) genannten Garantien 

ist, dass der GENERATION business
	 •	� mindestens zehn Jahre bestanden hat und
	 •	 �in den letzten zehn Jahren keine weiteren Einmalbeiträge 

bzw. Zuzahlungen eingezahlt wurden.

d)	 Folgen des Garantieverlusts
	� Wenn Sie zum maßgeblichen Stichtag die Garantievoraus-

setzungen nicht erfüllen, ist es möglich, dass wir eine Wert-
angleichung gemäß § 6 dieser Anlage vornehmen müssen 
oder Sie diesbezüglich keinen Schlussbonus gemäß § 6 
dieser Anlage erhalten. Dadurch würden Sie am maßgeb-
lichen Stichtag ein geringeres Rentenvermögen bzw. einen 
geringeren Rückkaufswert erhalten.

	 3	�Unsere Garantien bei Beitragsfreistellung
a)	� für Direktversicherungen und rückgedeckte Pensions

zusagen
	� Wenn der Versicherungsvertrag während der Aufschubdau-

er beitragsfrei gestellt oder ein mehr als zwölfmonatiger Bei-
tragsurlaub genommen wurde, gilt Folgendes:

	� Wir garantieren, dass das Rentenvermögen nach § 4 Absatz 1 
der Versicherungsbedingungen zum aktuellen Rentenbeginn 
dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen geglätteten Anteilgut-
haben, jedoch mindestens 50 % der für den GENERATION 
business gezahlten Beiträge, reduziert um die in Ansatz zu 
bringenden bereits angefallenen Risikokosten für eine ge-
gebenenfalls vereinbarte Zusatzoption und Werte getätigter 
Teilkündigungen, entspricht.

b)	 für Unterstützungskassen
	� Wenn der Versicherungsvertrag während der Aufschubdauer 

beitragsfrei gestellt oder ein mehr als zwölfmonatiger Bei-
tragsurlaub genommen wurde, gilt Folgendes:

	� Wir garantieren, dass der Wert des geglätteten Anteilgut-
habens zum aktuellen Rentenbeginn mindestens dem Wert 
des geglätteten Anteilguthabens zum Zeitpunkt der letzten 
Beitragsfreistellung vor Rentenbeginn entspricht. 

	� Wenn dieser Wert des geglätteten Anteilguthabens nach 
dem Zeitpunkt der letzten Beitragsfreistellung steigt, so wird 
dieser höhere Wert des geglätteten Anteilguthabens zum 
Ende eines jeden Monats bis zum aktuellen Rentenbeginn 
garantiert.

	� Sollte der tatsächliche Wert (bzw. Gesamtwert) des Anteil-
guthabens zum aktuellen Rentenbeginn höher sein als der 
geglättete Wert des Anteilguthabens, ist der tatsächliche 
Wert garantiert. 

	 4	�Garantie bei vorzeitiger Altersleistung  
gemäß § 6 BetrAVG
In den Fällen der berechtigten Inanspruchnahme einer vor-
zeitigen Altersleistung gemäß § 6 des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG) werden wir für GENERATION business mit laufen-
dem Beitrag oder Einmalbeitrag
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a)	� keine Wertangleichung Ihres geglätteten Anteilguthabens 
vornehmen, so dass Sie in vollem Umfang den geglätteten 
Wertzuwachs der Ihrem GENERATION business zustehen-
den geglätteten Anteile genießen, und

b)	� Ihnen einen Schlussbonus gewähren, soweit ein solcher vor-
handen ist.

§ 4	� Was ist der Wert Ihres geglätteten  
Anteilguthabens?

	 1	�Geglättetes Anteilguthaben und geglätteter 
Wertzuwachs des GENERATION UWP-Fonds III
Der geglättete Wertzuwachs ist, sobald er von uns festgesetzt 
wurde, unabhängig von dem tatsächlichen Wert des GENE-
RATION UWP-Fonds III gemäß § 5 dieser Anlage und dessen 
Schwankungen. Der geglättete Wertzuwachs kann nicht negativ 
sein. Er wird nach Maßgabe der nachstehenden Absätze ermittelt 
und gemäß § 3 dieser Anlage garantiert. Der Kurs der geglätte-
ten Anteile kann nicht fallen.

Wir haben bei Aufstellung des GENERATION UWP-Fonds III 
einen Wertzuwachs für den Kurs der geglätteten Anteile fest-
gesetzt. Danach setzen wir am ersten Werktag im April eines 
jeden Jahres den jährlichen Wertzuwachs fest, der bis zum ersten 
Werktag des folgenden Aprils wirksam bleibt.

Diesen Wertzuwachs nennen wir den geglätteten Wertzuwachs.

Bei Festsetzung des geglätteten Wertzuwachses berücksichti-
gen wir die bisherige Entwicklung des tatsächlichen Wertes des 
GENERATION UWP-Fonds III und unsere Einschätzung, welche 
Rendite voraussichtlich langfristig mit den Vermögenswerten 
des GENERATION UWP-Fonds III erzielt werden kann. Ferner 
berücksichtigen wir die Fondsverwaltungsgebühren gemäß § 22 
Absatz 7 der Versicherungsbedingungen.

Eine unterjährige Neubestimmung des geglätteten Wertzuwach-
ses bis zum dann folgenden ersten Werktag eines Aprils ist 
möglich, wenn dies im Interesse der anderen Versicherungs-
nehmer unter Berücksichtigung versicherungsmathematischer 
Grundsätze notwendig ist, soweit deren Beiträge ganz oder teil-
weise in den GENERATION UWP-Fonds III oder andere Teilfonds 
des UWP-Fonds der Canada Life investiert werden.

Wir teilen Ihnen gerne auf Anfrage den jeweils gültigen geglät-
teten Wertzuwachs mit.

	 2	�Wert der geglätteten Anteile am  
GENERATION UWP-Fonds III
Der Kurs der geglätteten Anteile wird dem geglätteten Wertzu-
wachs entsprechend angepasst. Die Häufigkeit der Kursanpas-
sung kann von uns geändert werden. Sie muss jedoch mindes-
tens monatlich und darf höchstens täglich (Bewertungsstichtag) 
erfolgen.

Bei Ermittlung des Wertes der Anteile des geglätteten Anteilgut-
habens wird zwischen Ausgabe- und Rücknahmekurs der Anteile 
des geglätteten Anteilguthabens unterschieden. Der Rücknahme-
kurs der Anteile am geglätteten Anteilguthaben entspricht dem 
Wert der geglätteten Anteile. Der Ausgabekurs der Anteile am 
geglätteten Anteilguthaben wird berechnet, indem der Rück-
nahmekurs mit 100/95 multipliziert wird.

	 3	�Ermittlung des Wertes des geglätteten 
Anteilguthabens
Der Wert Ihres geglätteten Anteilguthabens am GENERATION 
UWP-Fonds III wird bestimmt durch die Zuweisung von geglät-
teten Anteilen zum geglätteten Ausgabekurs und der Auflösung 
von geglätteten Anteilen zum geglätteten Rücknahmekurs.

	 4	Wert des geglätteten Anteilguthabens
Der Wert Ihres geglätteten Anteilguthabens errechnet sich 
aus der Multiplikation der Ihrem GENERATION business zum 
gegebenen Zeitpunkt zustehenden geglätteten Anteile im 
GENERATION UWP-Fonds III mit dem geglätteten Rücknahme-
kurs. Wir nennen den geglätteten Wert Ihres geglätteten Anteil-
guthabens Ihr geglättetes Anteilguthaben.

§ 5	� Wie wird der Fondswert des  
GENERATION UWP-Fonds III berechnet? 
Wie wird der tatsächliche Wert des  
Anteilguthabens berechnet?

	 1	Fondswert des GENERATION UWP-Fonds III
Der Fondswert wird zunächst gemäß § 13 der Versicherungs-
bedingungen zu Ihrem GENERATION business bestimmt. Zu-
sätzlich hängt der Fondswert von den Gegebenheiten bei unseren 
anderen Versicherungsnehmern bei deren aktuellem Renten-
beginn, Tod der versicherten Person, Umschichtung von Antei-
len aus dem GENERATION UWP-Fonds III oder Kündigung ab, 
die an dem GENERATION UWP-Fonds III oder einem anderen 
Teilfonds des UWP-Fonds der Canada Life Assurance Europe plc 
beteiligt sind. Wenn bei den anderen Versicherungsnehmern zum 
maßgeblichen Stichtag der tatsächliche Wert ihrer UWP-Anteil
guthaben über deren geglätteten UWP-Anteilguthaben liegt und 
wir keinen vollständigen Schlussbonus gewähren, erhöht sich der 
Fondswert des jeweiligen UWP-Fonds. Wenn bei den anderen 
Versicherungsnehmern zum maßgeblichen Stichtag der tatsäch-
liche Wert ihrer UWP-Anteilguthaben unter deren geglätteten 
UWP-Anteilguthaben liegt und die anderen Versicherungsnehmer 
die ihren Versicherungsverträgen zugrunde liegenden Garantie-
voraussetzungen erfüllen bzw. die versicherte Person stirbt, ver-
ringert sich der Fondswert des jeweiligen UWP-Fonds.

	 2	Der tatsächliche Wert Ihres Anteilguthabens
Nachdem der Fondswert des GENERATION UWP-Fonds III ge-
mäß des vorstehenden Absatz 1 bestimmt wurde, werden die 
Kurse der Anteile, die Zuweisung von Anteilen, die Auflösung 
von Anteilen und daher der tatsächliche Wert des Anteilgutha-
bens berechnet wie der Fondswert gemäß § 13 der Versiche-
rungsbedingungen für Ihren  GENERATION business.

Der tatsächliche Wert Ihres Anteilguthabens ergibt sich aus der 
Summe aller zu dem jeweiligen Zeitpunkt zugewiesenen Anteile 
multipliziert mit dem jeweiligen Rücknahmekurs.

§ 6	� Welche Bedeutung hat die Wertangleichung 
für Ihr Anteilguthaben? 
Was ist der Schlussbonus?  
Was ist der UWP-Wert?

	 1	Wesen der Wertangleichung
Die von uns garantierte geglättete Wertentwicklung der geglät-
teten Anteile und damit Ihres geglätteten Anteilguthabens be-
ruht auf der Erwartung, dass Ihr GENERATION business bis 
zum ursprünglichen Rentenbeginn unverändert fortbesteht. Wir 
können jedoch das geglättete Anteilguthaben im Fall einer Kün-
digung oder zum aktuellen Rentenbeginn nach Maßgabe des 
nachstehenden Absatzes 2 reduzieren, sofern die Garantie-
voraussetzungen gemäß § 3 dieser Anlage zum maßgeblichen 
Stichtag nicht erfüllt sind. Unter diesen Umständen ist die Mög-
lichkeit einer Wertangleichung im Interesse aller Versicherungs-
nehmer, die am GENERATION UWP-Fonds III oder einem an-
deren Teilfonds des UWP-Fonds der Canada Life beteiligt sind.
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	 2	Was ist die Wertangleichung?
		� Wann wird eine Wertangleichung  

durchgeführt?
Für die Wertangleichung vergleichen wir zum maßgeblichen 
Stichtag Ihr geglättetes Anteilguthaben mit dem tatsächlichen 
Wert Ihres Anteilguthabens.

Die Wertangleichung werden wir nur dann vornehmen, wenn zum 
Stichtag der tatsächliche Wert Ihres Anteilguthabens geringer 
ist als Ihr geglättetes Anteilguthaben. In diesem Fall bedeutet 
die Wertangleichung zunächst die Ermittlung des Differenz-
betrages zwischen dem geglätteten Wert Ihres geglätteten An-
teilguthabens und dem tatsächlichen Wert Ihres tatsächlichen 
Anteilguthabens. Wird die Wertangleichung durchgeführt, werden 
wir diesen Differenzbetrag von dem Wert Ihres geglätteten Anteil-
guthabens abziehen und Sie tragen dadurch das volle Kapital-
marktrisiko.

	 3	Wesen des Schlussbonus
Bei Erreichen des aktuellen Rentenbeginns, bei vorherigem Tod 
der versicherten Person oder bei Ihrer Kündigung vergleichen 
wir zum maßgeblichen Stichtag Ihr geglättetes Anteilguthaben 
mit dem tatsächlichen Wert Ihres Anteilguthabens. Wir können 
nur dann einen vollständigen oder teilweisen Schlussbonus nach 
den Absätzen 4 oder 7 gewähren, wenn zum Stichtag der tat-
sächliche Wert Ihres Anteilguthabens höher als Ihr geglättetes 
Anteilguthaben ist.

	 4	�Voller Schlussbonus bei Erreichen der 
Voraussetzung für den Schlussbonus
Wenn Sie zum maßgeblichen Stichtag die Voraussetzungen der 
nachfolgenden Absätze 5 und 6 dieser Anlage erfüllen, gewähren 
wir als Schlussbonus den gesamten Differenzbetrag zwischen 
Ihrem geglätteten Anteilguthaben und dem höheren tatsäch-
lichen Wert Ihres Anteilguthabens. Wir nennen diesen Diffe-
renzbetrag den vollen Schlussbonus. Wir gewähren den vollen 
Schlussbonus auch bei Tod der versicherten Person vor Renten-
beginn. 

	 5	�Voraussetzungen für den Schlussbonus für 
Ihren GENERATION business mit laufenden 
Beiträgen
Damit Sie den vollen Schlussbonus erhalten, muss Ihr GENE-
RATION business
•	� bis mindestens fünf Jahre vor dem ursprünglichen Renten-

beginn und
•	� mindestens zwölf Jahre insgesamt bestanden haben.

	 6	�Voraussetzungen für den Schlussbonus  
für Ihren GENERATION business mit  
Einmalbeitrag
Voraussetzung für den Erhalt des Schlussbonus ist, dass Ihr 
GENERATION business
•	� mindestens zehn Jahre bestanden hat und
•	� mindestens in den letzten zehn Jahren keine weiteren Ein-

malbeiträge bzw. Zuzahlungen eingezahlt wurden.

Der Schlussbonus wird nicht geleistet im Falle des vorgezo
genen Rentenbeginns gemäß § 5 Absatz 2 der Versicherungs-
bedingungen zu Ihrem GENERATION business oder bei Kündi-
gung des Vertrages.

	 7	�Möglicher Schlussbonus bei Nichterreichen 
der Voraussetzungen 
Wenn Sie zum maßgeblichen Stichtag die Voraussetzungen ge-
mäß § 6 Absatz 5 und 6 dieser Anlage nicht erfüllen, haben Sie 
keinen Anspruch auf einen Schlussbonus. Wenn Sie die Voraus-
setzungen für den zuvor beschriebenen Schlussbonus nicht er-
füllen, können wir einen anteiligen Schlussbonus gewähren. Ob 

und unter welchen Voraussetzungen wir einen anteiligen Schluss-
bonus gewähren und die Art und Weise der Gewährung eines 
anteiligen Schlussbonus für das kommende Jahr, legen wir jedes 
Jahr am ersten Werktag im April fest.

Die getroffenen Festlegungen zur Gewährung eines anteiligen 
Schlussbonus und bezüglich der Art und Weise der Gewährung 
eines anteiligen Schlussbonus können wir im laufenden Jahr bis 
zur neuen Festlegung dann ändern, wenn die anderen Versi-
cherungsnehmer die ganz oder teilweise in den GENERATION 
UWP-Fonds III oder einen anderen Unterfonds des UWP-Fonds 
der Canada Life investiert sind, durch die getroffene Festlegung 
unangemessen benachteiligt werden.

	 8	UWP-Wert
Wir nennen Ihr geglättetes Anteilguthaben zuzüglich des mög-
lichen Schlussbonus oder abzüglich der möglichen Wertanglei-
chung UWP-Wert.

§ 7	� Wann kann der Rentenbeginn vorgezogen 
werden?  
Welche Folgen hat der vorgezogene oder der 
hinausgeschobene Rentenbeginn auf die 
Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III?

		 1
Sie können gemäß § 5 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business Ihren Rentenbeginn vorziehen bzw. 
hinausschieben. Bei einer Anlage in den GENERATION UWP-
Fonds III ist eine Vorverlegung jedoch nur möglich, wenn

a)	� bei Ihrem GENERATION business mit laufenden Beiträgen 
mindestens 12 Jahre zwischen dem Versicherungsbeginn 
und dem vorgezogenen Rentenbeginn liegen oder

b)	� bei Ihrem GENERATION business mit Einmalbeitrag mindes-
tens 10 Jahre zwischen dem zuletzt gezahlten Einmalbeitrag 
und dem vorgezogenen Rentenbeginn liegen.

		 2
Bitte beachten Sie, dass der vorgezogene Rentenbeginn Ein-
fluss auf Ihr Anteilguthaben haben kann. Bei einem Vorziehen 
des Rentenbeginns entfällt die Beitragsgarantie gemäß § 3, da 
diese nur zum ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn gilt.

Bei einem Vertrag gegen laufende Beiträge verlieren Sie zudem 
die weiteren Garantien des § 3 dieser Anlage und den Anspruch 
auf einen möglichen Schlussbonus nach § 6 Absatz 7 dieser 
Anlage, wenn Ihre Anlage in den GENERATION UWP-Fonds III 
zum maßgeblichen Stichtag die Garantievoraussetzungen nach 
§ 3 dieser Anlage nicht erfüllt.

Bei Ihrem GENERATION business mit Einmalbeitrag gelten die 
weiteren Garantien des § 3 dieser Anlage nicht im Fall des vor-
gezogenen Rentenbeginns. Wir können Ihnen allenfalls unter 
den in § 6 Absatz 7 der Anlage beschriebenen Voraussetzungen 
einen Schlussbonus gewähren.

In den Fällen der berechtigten Inanspruchnahme einer vor-
zeitigen Altersleistung gemäß § 6 des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG) bleibt jedoch die Garantie gemäß § 3 Absatz 4 be-
stehen.
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§ 8	� Welcher Wert steht im Fall des Todes  
der versicherten Person vor Rentenbeginn 
zur Berechnung der Todesfallleistung zur 
Verfügung? 

Die Todesfallleistung, die wir nach § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business erbringen, wird 
entsprechend § 4 Absatz 2 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business auf der Grundlage der dem Vertrag 
zum maßgeblichen Stichtag (§ 12 Absatz 2 a) der Allgemeinen 
Bedingungen zu Ihrem GENERATION business) zugewiesenen 
Anteile des Gesamtguthabens (geglättetes Anteilguthaben zu-
züglich des möglichen Schlussbonus), mindestens jedoch auf 
Grundlage der eingezahlten Beiträge abzüglich der bereits an-
gefallenen Risikokosten für Zusatzoptionen (falls vereinbart) 
und des Wertes getätigter Teilkündigungen (Mindesttodesfall-
leistung), ermittelt. 

Wir verzichten in diesem Fall darauf, eine Wertangleichung vor-
zunehmen. 

Stirbt die versicherte Person während des Beitragsurlaubes oder 
einer Beitragsfreistellung gemäß § 20 der Allgemeinen Bedin-
gungen für Ihren GENERATION business, so ist die Todesfall-
leistung auf den Wert des Gesamtguthabens beschränkt, auch 
wenn die Summe der eingezahlten Beiträge höher als der Wert 
des Gesamtguthabens sein sollte.

Sollte es mehr als einen Anspruchsberechtigten geben, wird der 
anteilige Anspruch auf das Gesamtguthaben bei der Ermittlung 
der Todesfallleistung berücksichtigt.
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ANLAGE 2
AUTOMATISCHES PORTFOLIO MANAGEMENT (APM (SERIE BAV)) 
(kurz: Anlage APM)

Diese Anlage ist Bestandteil der Versicherungsbedingungen des 
GENERATION business von Canada Life.

Das APM (Serie bAV) steht für einen GENERATION business im 
Durchführungsweg Direktversicherung sowie als Rückdeckungsversiche-
rung für Pensionszusagen wie folgt zur Verfügung: Bei einem Vertrag 
mit laufenden Beiträgen und einer vereinbarten Aufschubdauer von 
mindestens 5 und weniger als 12 Jahren bzw. bei einem Einmalbei-
tragsvertrag und einer vereinbarten Aufschubdauer von mindestens 5 
und weniger als 10 Jahren werden die eingezahlten Beiträge ausschließlich 
in das APM (Serie bAV) angelegt.

Die Funktionsweise sowie die Eigenschaften und ggf. bestehende Ein-
schränkungen des APM werden ergänzend zu den übrigen Regelungen der 
vorliegenden Versicherungsbedingungen in dieser Anlage geregelt.

Querverweise in dieser Anlage 2 beziehen sich auf diese Anlage 2. 
Querverweise, die sich auf die Allgemeinen Bedingungen, Besondere 
Bedingungen oder andere Anlagen zum GENERATION business be-
ziehen, sind entsprechend kenntlich gemacht.

§ 1	� Wie funktioniert das APM (Serie bAV)?

Im Automatischen Portfolio Management wird in zwei verschie-
dene Fondsportfolios, das renditeorientierte APM A und das 
sicherheitsorientierte APM B, investiert. Die Portfolios werden 
von Canada Life zusammengestellt.

Die Zusammensetzung der beiden Portfolios können Sie den 
„Besonderen Informationen zu Ihrem GENERATION business“ 
entnehmen.

Die anfängliche Gewichtung der beiden Portfolios, die einem 
Vertrag individuell zugrunde liegt, ist abhängig von der verein-
barten Aufschubdauer.

Danach erfolgt bis zum vereinbarten Rentenbeginn jährlich 
schrittweise eine Umschichtung des Anteilguthabens aus dem 
APM A in das risikoärmere APM B. Die Umschichtung erfolgt 
automatisch zu jedem Jahrestag des Versicherungsbeginns 
ohne individuelle Überprüfung des jeweiligen Vertrags gemäß 
folgender Tabelle:

Verbleibende 
Aufschubdauer  
bis zum 
vereinbarten  
Rentenbeginn  
in Jahren

Anteil APM A
in %

Anteil APM B
in %

11 50,00 50,00

10 45,00 55,00

9 40,00 60,00

8 35,00 65,00

7 30,00 70,00

6 25,00 75,00

5 20,00 80,00

Aufgrund der automatischen Umschichtung können bei sinken-
den Märkten Verluste realisiert werden.

Die Zusammensetzung der für das Automatische Portfolio 
Management ausgewählten Fonds wird regelmäßig, mindestens 
aber alle drei Jahre, von uns überprüft. Kriterium für die Über-
prüfung ist, ob mit den ausgewählten Fonds langfristig das be-
absichtigte Anlageziel erreicht werden kann. Kurzfristige Schwan-
kungen werden in Kauf genommen.

Sie nehmen an der Wertentwicklung der dem jeweiligen APM 
zugrunde liegenden Fonds mit ihren Renditeaussichten direkt 
teil, aber – je nach Ausrichtung des jeweiligen Fonds – entspre-
chend auch an den hiermit verbundenen Risiken der Kapital-
anlage. Das Erreichen einer bestimmten Wertentwicklung kann 
nicht garantiert werden. Wir übernehmen daher keine Haftung 
für das Erreichen der Anlageziele bzw. -erwartungen der dem 
jeweiligen APM zugrunde liegenden Fonds. Diese direkte Be-
teiligung an den Fonds bietet die Chance auf Wachstum, birgt 
aber auch das Risiko eines möglichen Kapitalverlustes. Das be-
deutet, dass der Wert Ihres GENERATION business sowohl 
steigen als auch fallen kann. 

Ihrem Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen ein 
garantierter Wert zustehen (siehe § 3).

§ 2	� Welche Einschränkungen bestehen bei einer 
Anlage in das APM (Serie bAV)?

Zuzahlungen in das APM (Serie bAV) können Sie jederzeit bis 
zu fünf Jahre vor dem aktuellen Rentenbeginn leisten. Wenn 
eine Zuzahlung in das APM (Serie bAV) nicht mehr möglich ist, 
können Sie für die Investition Ihrer Zuzahlung einen neuen Ein-
malbeitragsvertrag unter Beachtung der erforderlichen Mindest-
aufschubdauer abschliessen.

§ 3	� Welche Garantien bieten wir bei einer Anlage 
in das APM (Serie bAV)?

	 1	�Garantie zum ursprünglichen oder  
hinausgeschobenen Rentenbeginn
Wir garantieren, ausschließlich zum Zeitpunkt des ursprünglichen 
oder eines hinausgeschobenen Rentenbeginns, dass das Anteil-
guthaben mindestens 80 % der für den GENERATION business 
gezahlten Beiträge, reduziert um die in Ansatz zu bringenden 
bereits angefallenen Risikokosten für eine gegebenenfalls ver-
einbarte Zusatzoption und Werte getätigter Teilkündigungen, 
entspricht.

Diese Garantie gilt nicht im Fall des vorgezogenen Rentenbe-
ginns gemäß § 5 Absatz 2 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business oder einer Kündigung.

Voraussetzung für diese Garantie ist, dass der Versicherungs-
vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder kein mehr als zwölfmona-
tigen Beitragsurlaub genommen wurde. Andernfalls gewähren 
wir nur die in Absatz 2 beschriebenen Garantien bei Beitrags-
freistellung.

Wenn das zum Zeitpunkt des ursprünglichen oder eines hinaus-
geschobenen Rentenbeginns tatsächlich vorhandene Anteilgut-
haben höher als der garantierte Wert ist, zählt der höhere Wert. 
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	 2	�Garantie bei Beitragsfreistellung 
Wenn der Versicherungsvertrag während der Aufschubdauer 
beitragsfrei gestellt oder ein mehr als zwölfmonatiger Beitrags-
urlaub genommen wurde, gilt Folgendes:

Wir garantieren, dass das Anteilguthaben zum aktuellen Renten-
beginn mindestens 50 % der für den GENERATION business 
gezahlten Beiträge, reduziert um die in Ansatz zu bringenden 
bereits angefallenen Risikokosten für eine gegebenenfalls ver-
einbarte Zusatzoption und Werte getätigter Teilkündigungen, 
entspricht.

Wenn das zum Zeitpunkt des aktuellen Rentenbeginns tatsäch-
lich vorhandene Anteilguthaben höher als der garantierte Wert 
ist, zählt der höhere Wert. 

§ 4	� Wann kann der Rentenbeginn vorgezogen 
werden?  
Welche Folgen hat der vorgezogene  
Rentenbeginn auf die Anlage in das APM 
(Serie bAV)?

		 1
Sie können gemäß § 5 der Allgemeinen Bedingungen für Ihren 
GENERATION business Ihren Rentenbeginn vorziehen bzw. 
hinausschieben.

Die Vorverlegung ist bei einer Anlage in das APM (Serie bAV) 
jedoch nur möglich, wenn bei Ihrem GENERATION business 
mindestens 5 Jahre zwischen dem Versicherungsbeginn und 
dem vorgezogenen Rentenbeginn liegen.

		 2
Bei einer Vorverlegung des Rentenbeginns besteht keine Bei-
tragsgarantie gemäß § 3 Absatz 1. Dies gilt auch für den Fall der 
berechtigten Inanspruchnahme einer vorzeitigen Altersleistung 
gemäß § 6 BetrAVG. 

§ 5	� Welcher Wert steht im Fall des Todes  
der versicherten Person vor Rentenbeginn 
zur Berechnung der Todesfallleistung zur 
Verfügung? 

Die Todesfallleistung, die wir nach § 6 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für Ihren GENERATION business erbringen, wird 
entsprechend § 4 Absatz 2 der Allgemeinen Bedingungen für 
Ihren GENERATION business auf der Grundlage der dem Vertrag 
zum maßgeblichen Stichtag (§ 12 Absatz 2 a) der Allgemeinen 
Bedingungen zu Ihrem GENERATION business) zugewiesenen 
Anteile des Anteilguthabens, mindestens jedoch auf Grundlage 
von 80 % der eingezahlten Beiträge abzüglich der bereits an-
gefallenen Risikokosten für Zusatzoptionen (falls vereinbart) 
und des Wertes getätigter Teilkündigungen (Mindesttodesfall-
leistung), ermittelt. 

Stirbt die versicherte Person während des Beitragsurlaubes 
oder einer Beitragsfreistellung gemäß § 20 der Allgemeinen Be-
dingungen für Ihren GENERATION business, so ist die Todes-
fallleistung auf den Wert des Anteilguthabens beschränkt, auch 
wenn die Summe der Mindesttodesfallleistung höher als der 
Wert des Anteilguthabens sein sollte.

Sollte es mehr als einen Anspruchsberechtigten geben, wird der 
anteilige Anspruch auf das Anteilguthaben bei der Ermittlung 
der Todesfallleistung berücksichtigt.

§ 6	� Können die in den Fondsportfolios enthaltenen 
Fonds geändert werden?

Wir behalten uns bezüglich der Zusammensetzung der in den 
Portfolios APM A und APM B enthaltenen Fonds das Recht vor, 
weitere Fonds einzurichten oder vorhandene Fonds zu unter-
teilen, vollständig oder für die Investition neuer Beiträge zu 
schließen, zusammenzulegen, die Anlagegrundsätze zu ändern 
oder die betreuende Fondsgesellschaft zu wechseln. Eine 
Änderung ist nur dann möglich, wenn nach der Änderung die 
Risikoklasse des Fondsportfolios unverändert bleibt.



GENERATION business
Versicherungsbedingungen

Seite 35/46

ANLAGE 3
BEDINGUNGEN FÜR DIE ZUSATZOPTIONEN  
BERUFSUNFÄHIGKEITSRENTE UND BEITRAGSBEFREIUNG  
BEI BERUFSUNFÄHIGKEIT (kurz: Anlage BUZ) 

Für den GENERATION business mit laufender Beitragszahlung kann 
die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente (inklusive Beitragsbefreiung) 
oder die Zusatzoption Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit verein-
bart werden.

Bei einem GENERATION business gegen Einmalbeitrag kann nur die 
Berufsunfähigkeitsrente als Zusatzoption vereinbart werden.

Zur besseren Übersichtlichkeit dieser Anlage 3 haben wir Querverweise 
nur dann gesondert bezeichnet, wenn sie sich außerhalb dieser Anlage 3 
befinden. Querverweise, die nicht gesondert bezeichnet sind, beziehen 
sich auf diese Anlage.

Bei der Zusatzoption handelt es sich nicht um eine selbstständige Zu-
satzversicherung, sondern um einen unselbstständigen Teil Ihres 
Vertrags. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die Regelungen in den Versicherungsbedingungen für den 
GENERATION business (im Weiteren „Versicherungsbedingungen“).

§ 1	� Welche Leistungen erbringen wir im Falle der 
Berufsunfähigkeit? 
Wann entsteht und endet der Anspruch?

		 1
Wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer 
der vereinbarten Zusatzoption gemäß §§ 2 bis 4 dieser Bedingun-
gen berufsunfähig wird, erbringen wir folgende Versicherungs-
leistungen während der Leistungsdauer:
•	 �Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht in Höhe des 

zum Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit für Ihren 
GENERATION business vereinbarten Beitrags und über-
nehmen für Sie die Beitragszahlung, längstens für die ver-
einbarte Beitragszahlungsdauer (Beitragsbefreiung). Eine 
gegebenenfalls gemäß § 17 der Versicherungsbedingungen 
vereinbarte planmäßige Erhöhung der Beiträge für Ihren 
GENERATION business findet während der Dauer des Ver-
sicherungsfalls nicht statt.

•	� Wenn Sie eine Dynamik der Beitragsbefreiung gemäß § 9 
vereinbart haben, wird eine jährliche Erhöhung der Beiträge, 
die wir im Versicherungsfall für Sie zahlen, durchgeführt. 
Die Erhöhung erfolgt zu jedem Jahrestag des Versicherungs-
beginns, der dem Beginn unserer Leistungspflicht folgt, in 
Höhe des von Ihnen bei Vertragsabschluss gewählten 
Prozentsatzes.

•	� Wenn Sie mit uns auch die Zahlung einer Berufsunfähigkeits-
rente vereinbart haben, zahlen wir Ihnen eine monatliche 
versicherte Rente in der mit uns vereinbarten Höhe jeweils 
am Monatsanfang, längstens für die vereinbarte Leistungs-
dauer. Die mit uns vereinbarte Höhe Ihrer monatlichen ver-
sicherten Rente können Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. Die versicherte Rente kann sich, wenn Sie das mit 
uns gesondert vereinbart haben, nach näherer Maßgabe von 
§ 8 erhöhen. Bitte beachten Sie, dass wir keine oder nur eine 
deutlich reduzierte Berufsunfähigkeitsrente zahlen, wenn Ihre 
Berufsunfähigkeit während der Dauer eines Beitragsurlaubs 

eingetreten ist. Bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung 
nach dem Ende eines Beitragsurlaubs kann die versicherte 
Berufsunfähigkeitsrente angepasst werden. Näheres dazu 
finden Sie in Absatz 4 und Absatz 5.

•	� Wir zahlen Ihnen die in diesen Bedingungen bestimmten 
einmaligen Leistungen.

Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen bei 
Eintritt eines Versicherungsfalls Versicherungsschutz besteht. 
Die Leistungsdauer ist der Zeitraum, bis zu dessen Ablauf eine 
während der Versicherungsdauer anerkannte Leistung längstens 
erbracht wird. Die Leistungsdauer entspricht grundsätzlich der 
Versicherungsdauer, sofern nicht eine abweichende Leistungs-
dauer vereinbart wurde. Die Versicherungs- und Leistungsdauer 
sind in Ihrem Versicherungsschein angegeben.

		 2
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, entsteht 
der Anspruch auf die versicherten Leistungen mit Ablauf des 
Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Eine früh-
zeitige Meldung erleichtert die Prüfung Ihrer Ansprüche.

		 3
Ist eine Karenzzeit vereinbart, entsteht der Anspruch auf die 
Rente erst ab Beginn des auf den Ablauf der Karenzzeit folgen-
den Kalendermonats. Die Karenzzeit beginnt mit Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit. Während der Karenzzeit bis zum Beginn unserer 
Leistungspflicht muss die Berufsunfähigkeit ununterbrochen 
bestanden haben.

Endet die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der vereinbarten Versi-
cherungsdauer und wird die versicherte Person danach erneut 
aus dem gleichen medizinischen Grund berufsunfähig, so werden 
bereits zurückgelegte Karenzzeiten angerechnet.

Die vereinbarte Karenzzeit gilt nicht für die Leistung aus der 
Beitragsbefreiung und für die einmaligen Leistungen. 

		 4
Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente vereinbart 
haben, zahlen wir keine oder nur eine deutlich reduzierte Be-
rufsunfähigkeitsrente, wenn Ihre Berufsunfähigkeit während der 
Dauer eines Beitragsurlaubs für Ihren GENRATION business 
gemäß § 20 Absatz 6 der Versicherungsbedingungen eintritt. 
Diese reduzierte Berufsunfähigkeitsrente liegt zwischen null 
Prozent und höchstens 15 Prozent der zu Beginn des Beitrags-
urlaubs vereinbarungsgemäß mitversicherten Berufsunfähig-
keitsrente. Wir berechnen die konkrete Höhe dieser reduzierten 
Berufsunfähigkeitsrente, indem wir den Betrag der zu Beginn 
der Beitragsbefreiung vereinbarungsgemäß mitversicherten 
Berufsunfähigkeitsrente mit dem in Prozent angegebenen maß-
geblichen Reduktionsfaktor multiplizieren. Den maßgeblichen 
Reduktionsfaktor können Sie der folgenden Tabelle entnehmen, 
wobei es darauf ankommt, in welchem Versicherungsjahr die 
Berufsunfähigkeit eintritt:
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Versicherungsjahr bei 
Eintritt Berufsunfähigkeit

Reduktionsfaktor

1. bis 5. Versicherungsjahr 0,00 %

6. bis 10.  
Versicherungsjahr

5,00 %

11. bis 15.  
Versicherungsjahr

10,00 %

16. oder späteres 
Versicherungsjahr

15,00 %

Die Auswirkungen eines Beitragsurlaubs auf die Höhe der ver-
sicherten Berufsunfähigkeitsrente können Sie der in Abschnitt II. 
Teil I Ziffer 3 der „Besonderen Informationen für Ihren 
GENERATION business“ dargestellten Tabelle entnehmen.

		 5
Wenn Sie die Beitragszahlung zu Ihrem GENERATION business 
nach Ablauf des Beitragsurlaubs wieder aufnehmen, überprüfen 
wir, ob und inwieweit die Höhe der zuvor versicherten Berufs-
unfähigkeitsrente in Ansehung der ausgesetzten Beitragszahlung 
angepasst werden muss. Wenn sich im Rahmen der jeweiligen 
Überprüfung die Höhe der versicherten Berufsunfähigkeitsrente 
reduzieren sollte, teilen wir Ihnen dies in Textform mit.

		 6
Wird uns die Berufsunfähigkeit nicht unverzüglich (d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern) angezeigt, erbringen wir gemäß § 11 Ab-
satz 1 unsere Leistungen für maximal 36 Monate rückwirkend 
ab dem Zeitpunkt der Meldung bis zum Eintritt der Berufsunfä-
higkeit.

		 7
Der Anspruch auf die versicherten Leistungen endet,
•	 �wenn unsere Überprüfung gemäß § 13 ergibt, dass eine 

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr 
vorliegt, mit Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer 
Erklärung,

•	� wenn die versicherte Person stirbt,
•	� bei Ablauf der für diese Zusatzoption vereinbarten Versiche-

rungsdauer bzw. Leistungsdauer, oder
•	� zum ursprünglichen oder vorgezogenen Rentenbeginn Ihres 

GENERATION business.

Der Anspruch auf die versicherte Leistung aus der Beitragsbe-
freiung endet darüber hinaus spätestens zum Ende der für Ihren 
GENERATION business vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

		 8
Der Versicherungsschutz für die vereinbarte Zusatzoption be-
steht weltweit sowie bei jeder Gelegenheit, insbesondere auch 
während der Berufsausübung und in der Freizeit.

		 9
Fälle, in denen der Versicherungsschutz für die vereinbarte Zu-
satzoption ausgeschlossen ist, sind in § 6 dieser Bedingungen 
geregelt.

§ 2	� Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen?

		 1
a)	� Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person in-

folge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, was 
ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich mindestens 6 Mo-
nate ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesund-
heitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, zu mindestens 
50 % nicht ausüben können wird.

b)	 �Ist die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung 
oder Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, mindes-
tens 6 Monate ununterbrochen außerstande gewesen, ihren 
zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung ausgestaltet war, zu mindestens 50 % aus-
zuüben, gilt die Fortdauer dieses Zustands ebenfalls als Be-
rufsunfähigkeit.

c)	� Als Eintritt der Berufsunfähigkeit nach a) und b) sehen wir 
dabei jeweils den Beginn des 6-monatigen Zeitraums an.

		 2
Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung, d. h., wir prüfen 
nicht, ob die versicherte Person noch eine beliebige andere 
Tätigkeit ausüben könnte.

Berufsunfähigkeit liegt aber nicht vor, wenn die versicherte Per-
son in zumutbarer Weise eine andere Tätigkeit konkret ausübt, 
die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden 
kann und ihrer bisherigen Lebensstellung hinsichtlich Vergütung 
und sozialer Wertschätzung vor Eintritt der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung (siehe Absatz 1) entspricht (konkrete Verwei-
sung).

Eine andere Tätigkeit ist für die versicherte Person dann als nicht 
zumutbar anzusehen, wenn die Tätigkeit zu einer Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes oder zu einer spürbaren Redu-
zierung des jährlichen Bruttoeinkommens (bei Selbstständigen 
des Gewinns vor Steuern) gegenüber dem Bruttoeinkommen im 
zuletzt ausgeübten Beruf vor Eintritt der Berufsunfähigkeit führt. 
Als eine spürbare Einkommensreduzierung sehen wir grund-
sätzlich einen Prozentsatz von 20 % oder mehr an. Sollte eine 
höchstrichterliche Entscheidung einen geringeren Prozentsatz 
als nicht zumutbare Einkommensminderung festlegen, ist dieser 
auch für uns maßgeblich. Im begründeten Einzelfall kann aber 
auch bereits heute eine unter 20 % liegende Einkommensminde-
rung unzumutbar in diesem Sinn sein. Wir prüfen jedoch immer, 
ob im begründeten Einzelfall auch eine unter 20 % liegende Ein-
kommensminderung unzumutbar sein kann. Für die Überprüfung 
legen wir das durchschnittliche Bruttoeinkommen der letzten 
3 Jahre vor Eintritt der Berufsunfähigkeit zugrunde.

		 3
Scheidet die versicherte Person vorübergehend oder endgültig 
aus ihrer Erwerbstätigkeit aus, besteht während der restlichen 
Versicherungsdauer weiterhin Versicherungsschutz für die zu-
letzt vor Ausscheiden ausgeübte berufliche Tätigkeit gemäß 
Absatz 1. Berufsunfähigkeit liegt in diesem Fall aber nicht vor, 
wenn die versicherte Person in zumutbarer Weise eine andere 
Tätigkeit konkret ausübt, die aufgrund der Ausbildung und Erfah-
rung ausgeübt werden kann und ihrer Lebensstellung hinsicht-
lich Vergütung und sozialer Wertschätzung zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus der Erwerbstätigkeit entspricht.

	 4	Sonderfälle der Berufsunfähigkeit
Als berufsunfähig gelten versicherte Personen auch in den 
nachfolgend geregelten Sonderfällen.

a)	 Berufsunfähigkeit von Schülern
	� War die versicherte Person bei Eintritt des Versicherungs-

falls Schülerin/Schüler, so legen wir diese Tätigkeit bei der 
Beurteilung der Berufsunfähigkeit gemäß Absatz 1 als Beruf 
zugrunde.

b)	� Berufsunfähigkeit während eines Vollzeitstudiums oder 
während der Berufsausbildung

	 aa)	�Während eines Vollzeitstudiums liegt Berufsunfähigkeit 
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kör-
perverletzung oder Kräfteverfalls, was ärztlich nachzu-
weisen ist, 6 Monate ununterbrochen außerstande war 
oder voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen außer-
stande sein wird, ihr zuletzt betriebenes Studium fortzu-
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setzen. Voraussetzung ist darüber hinaus, dass die ver-
sicherte Person auch kein anderes Studium betreibt, das 
ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Als Studium 
gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule (Universität, Fachhochschule, 
Duale Hochschule). Der angestrebte akademische Stu-
dienabschluss muss in Deutschland anerkannt sein.

	 bb)	�Während der Berufsausbildung in einem staatlich aner-
kannten Ausbildungsberuf liegt Berufsunfähigkeit vor, 
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körper-
verletzung oder Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen 
ist, 6 Monate ununterbrochen außerstande war oder 
voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen außerstande 
sein wird, ihre zuletzt betriebene Ausbildung fortzusetzen. 
Voraussetzung ist darüber hinaus, dass die versicherte 
Person auch keine andere berufliche oder schulische 
Ausbildung absolviert, die ihrer bisherigen Lebensstellung 
entspricht, sowie keine berufliche Tätigkeit ausübt, die 
ihrer Ausbildung und Erfahrung sowie ihrer bisherigen 
Lebensstellung entspricht.

	 cc)	�Ist die versicherte Person bei Eintritt der Krankheit, der 
Körperverletzung oder des Kräfteverfalls noch in einem 
Studium oder in einer Berufsausbildung (Fälle der Buch-
staben aa) und bb)) und hat sie mindestens die Hälfte der 
gesetzlich vorgeschriebenen oder im Durchschnitt üb-
lichen Studien- bzw. Ausbildungszeit absolviert, gilt Fol-
gendes: Im Rahmen der konkreten Verweisung (vgl. § 2 
Absatz 2) wird auf die Lebensstellung hinsichtlich Ver-
gütung und sozialer Wertschätzung abgestellt, die regel-
mäßig mit dem erfolgreichen Abschluss eines solchen 
Studiums oder einer solchen Berufsausbildung erreicht 
wird.

	 dd)	�Kann die versicherte Person als Student oder Auszubil-
dender in den Fällen der Buchstaben aa) und bb) auf-
grund einer im letzten Ausbildungsjahr eingetretenen 
Berufsunfähigkeit diese Ausbildung nicht beenden und 
beginnt daher aus medizinischen Gründen, die ärztlich 
nachzuweisen sind, ein neues Studium oder eine neue 
Berufsausbildung, erbringen wir Leistungen für maximal 
die ersten 4 Jahre der neuen Ausbildung. Für Studenten 
gilt als letztes Ausbildungsjahr das letzte Jahr der Regel-
studienzeit, sofern die Zulassungskriterien zur Teilnahme 
an den Abschlussprüfungen erfüllt sind.

		�  Voraussetzung ist, dass die versicherte Person ihren 
Ausbildungsverpflichtungen während der neuen Ausbil-
dung in vollem Umfang nachkommt. Das Recht auf 
Nachprüfung der Berufsunfähigkeit (§ 13) bleibt hiervon 
unberührt.

c)	� Berufsunfähigkeit von Hausfrauen/-männern
	 �Bei Hausfrauen/-männern orientiert sich die Feststellung der 

Berufsunfähigkeit allein an den von ihr/ihm bei Eintritt der 
Berufsunfähigkeit als Hausfrau/-mann in ihrem/seinem Haus-
halt konkret ausgeübten Aufgaben und Tätigkeitsfeldern. Hat 
die Hausfrau/der Hausmann nach Abschluss der Versiche-
rung eine anderweitige Berufstätigkeit ausgeübt oder übt 
sie/er eine solche noch bei Eintritt der Berufsunfähigkeit 
aus, so erfolgt die Prüfung der Berufsunfähigkeit auf Basis 
dieses Berufes nach den Absätzen 1 bis 3.

d)	� Berufsunfähigkeit bei Freiwilligem Wehrdienst (FWD) 
oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

	� Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD) oder 
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) ableisten, liegt Berufs-
unfähigkeit vor, wenn die versicherte Person infolge Krank-
heit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, was ärztlich nach-
zuweisen ist, voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen 
außerstande sein wird oder 6 Monate ununterbrochen außer-
stande war, ihre vorherige Tätigkeit auszuüben, und, wenn 
die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen 
ist, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

e)	� Berufsunfähigkeit bei Selbstständigen
	 �Die Berufsunfähigkeit bei Selbstständigen richtet sich grund-

sätzlich nach den Absätzen 1 und 2. Die Berufsunfähigkeit 
liegt jedoch nicht vor, wenn die versicherte Person in zumut-
barer Weise als Selbstständiger nach betrieblich sinnvoller 
Umorganisation ohne erheblichen Kapitaleinsatz innerhalb 
ihres Betriebs noch eine Tätigkeit ausüben könnte, die ihrer 
Stellung als Betriebsinhaber angemessen ist.

	� Wir verzichten auf die Prüfung einer Umorganisationsmög-
lichkeit,

	 –	� wenn der versicherte Selbstständige eine akademische 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in seiner 
täglichen Arbeitszeit zu Beginn der Berufsunfähigkeit 
mindestens zu 90 Prozent kaufmännische, planerische, 
leitende oder organisatorische Tätigkeiten ausübt, und

	 –	� bei Betrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern.

	� Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente verein-
bart haben, leisten wir im Fall einer Umorganisation jedoch 
als besondere Umorganisationshilfe den sechsfachen Betrag 
der zu diesem Zeitpunkt gültigen monatlichen Berufsun-
fähigkeitsrente. Die Zahlung erfolgt als einmalige Kapital-
leistung. Voraussetzung für die Zahlung der Umorganisa-
tionshilfe ist, dass bei Entstehen des Anspruchs auf 
Umorganisationshilfe die verbleibende Versicherungsdauer 
noch mindestens 12 Monate beträgt. Sollte nach dem Zeit-
punkt der Leistung der Umorganisationshilfe aus gleichem 
medizinischem Grund innerhalb von 6 Monaten Berufsun-
fähigkeit eintreten, wird die Umorganisationshilfe auf neu 
entstehende Rentenansprüche angerechnet.

f)	� Tätigkeitsverbot nach dem Bundesinfektionsschutz-
gesetz

	� Berufsunfähigkeit liegt auch vor, wenn die versicherte Person 
aufgrund eines Tätigkeitsverbots, das von der zuständigen 
Gesundheitsbehörde ausschließlich aus medizinischen Grün-
den nach § 31 Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG) ausge-
sprochen wurde, voraussichtlich mindestens 6 Monate außer-
stande sein wird, ihren Beruf auszuüben, und sie auch keine 
andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung 
im Sinne von Absatz 2 entspricht.

§ 3	� Wann liegt Berufsunfähigkeit wegen  
Pflegebedürftigkeit vor?

		 1
Berufsunfähigkeit liegt auch bei Pflegebedürftigkeit der versicher-
ten Person vor. Pflegebedürftigkeit besteht, wenn mindestens 
eine der in den Buchstaben a) bis c) aufgeführten Vorausset-
zungen erfüllt ist.

a)	� Pflegebedürftigkeit des gesetzlichen Pflegegrades 2
	� Der versicherten Person wurde mindestens Pflegegrad 2 im 

sozialrechtlichen Sinne gemäß den Definitionen in den §§ 14 
und 15 Sozialgesetzbuch (SGB) XI in der zum 01. 01. 2017 
geltenden Fassung zuerkannt.

	� Bitte beachten Sie, dass Änderungen des SGB XI zu keiner 
Änderung des Versicherungsschutzes führen.

b)	 �Pflegebedürftigkeit aufgrund des Hilfebedarfs bei Aktivi-
täten des täglichen Lebens

	� Die versicherte Person ist infolge Krankheit, Körperverletzung 
oder Kräfteverfalls so hilflos, dass sie für mindestens 3 der 
folgenden gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens – auch bei Ein-
satz technischer und medizinischer Hilfsmittel – jeden Tag in 
erheblichem Umfang Hilfe durch eine andere Person benötigt.
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•	� Mobilität
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 

Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls – 
sich nicht ohne zusätzliche Unterstützung einer anderen 
Person von einem Zimmer zum anderen bewegen kann.

•	� Aufstehen und Zubettgehen
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit-

hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das 
Bett gelangen kann.

•	� An- und Auskleiden
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 

Benutzung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne Hilfe 
einer anderen Person an- oder auskleiden kann.

•	� Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei 

Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken 
kann.

•	� Körperpflege
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer 

anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden 
muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür notwendigen 
Körperbewegungen auszuführen.

•	� Verrichten der Notdurft
	� Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unter-

stützung einer anderen Person benötigt, weil
	 •	� sie sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
	 •	� sie ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-

schüssel verrichten kann oder
	 •	� der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 

werden kann.

	� Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, 
die durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Ein-
lagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Ver-
richtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor.

c)	� Pflegebedürftigkeit aufgrund einer Demenz
	� Bei der versicherten Person wurde durch einen Facharzt der 

Neurologie oder Psychiatrie die Diagnose Demenz nach fol-
genden Kriterien gestellt:

	 aa)	�„Mittelschwere kognitive Leistungseinbußen“ ab dem 
Schweregrad 5, bei der Ermittlung des Schweregrades 
der Demenz über die Global Deterioration Scale nach 
Reisberg oder

	 bb)	�durch eine körperliche und psychopathologische Unter-
suchung inklusive Hirnleistungstest (Minimal-Mental-
Status-Test). Dabei müssen mindestens 4 der folgenden 
6 Punkte erfüllt sein:

		  •	� Depression, unkontrollierte Aggressivität, 
		  •	� Verkennung von Alltagssituationen mit Selbst- oder 

Fremdgefährdung,
		  •	� unkontrolliertes, wiederholtes Verlassen des Wohn-

bereichs,
		  •	� Gedächtnis- und Denkstörung mit herabgesetztem 

Urteilsvermögen,
		  •	� Störung des Tag-Nacht-Rhythmus,
		  •	 �im Hirnleistungstest werden weniger als 50 % der 

möglichen Punkte erreicht.

		 2
Die Pflegebedürftigkeit muss voraussichtlich für mindestens  
6 Monate bestehen oder mindestens 6 Monate ununterbrochen 
bestanden haben. Sie ist ärztlich nachzuweisen.

Als Eintritt der Pflegebedürftigkeit sehen wir dabei jeweils den 
Beginn des 6-monatigen Zeitraums an. Wir erbringen die versi-
cherten Leistungen gemäß § 1.

§ 4	� Wann liegt Berufsunfähigkeit wegen  
Erwerbsunfähigkeit vor?

		 1
Berufsunfähigkeit liegt außerdem vor, wenn die versicherte 
Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, 
was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich mindestens 6 Mo-
nate außerstande war oder sein wird, einer Erwerbstätigkeit von 
mehr als 3 Stunden täglich nachzugehen.

Als Erwerbstätigkeit gelten alle Tätigkeiten, die auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt üblich sind, und alle selbstständigen Tätig-
keiten. Der zuletzt ausgeübte Beruf, die erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die bisherige Lebensstellung, insbesondere 
das bisherige berufliche Einkommen, und die jeweilige Arbeits-
marktlage bleiben unberücksichtigt.

Als Eintritt der Erwerbsunfähigkeit sehen wir dabei jeweils den 
Beginn des 6-monatigen Zeitraums an.

Der Rentenbescheid eines Sozialversicherungsträgers reicht als 
Nachweis nicht aus und begründet noch keine Leistungspflicht.

		 2
Die versicherte Person gilt ebenfalls als berufsunfähig, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

–	� die versicherte Person erhält eine unbefristete Rente von 
der Deutschen Rentenversicherung. Diese Rente erhält sie 
wegen voller Erwerbsminderung ausschließlich aus medizi-
nischen Gründen (dabei legen wir den Begriff der vollen Er-
werbsminderung nach § 43 Sozialgesetzbuch VI in der Fas-
sung vom 01. 08. 2018 zugrunde),

–	� die versicherte Person ist bei Eintritt der vollen Erwerbsmin-
derung mindestens 50 Jahre alt und

–	� der Versicherungsvertrag besteht bei Eintritt der vollen Er-
werbsminderung seit mindestens 10 Jahren.

Auf Verlangen ist uns nachweisen, dass die Erwerbsminderung 
allein aus medizinischen Gründen bedingt ist. Die für Ihren Ver-
trag geltenden Einschränkungen, Ausschlüsse sowie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht gelten auch für Leistungen wegen 
voller Erwerbsminderung.

		 3
In den Fällen des Absatz 1 oder Absatz 2 erbringen wir die ver-
sicherten Leistungen gemäß § 1.

§ 5	� Wann beginnt und endet Ihr  
Versicherungsschutz aus der Zusatzoption?

		 1
Der Versicherungsschutz der gewählten Zusatzoption beginnt 
mit dem Beginn des Versicherungsschutzes Ihres GENERATION 
business gemäß § 2 Absatz 1 der Versicherungsbedingungen.

		 2
Der Versicherungsschutz der Zusatzoptionen Berufsunfähigkeits-
rente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit endet
•	� wenn wir von Ihrem GENERATION business zurücktreten 

oder ihn anfechten (in diesen Fällen entfällt der Versiche-
rungsschutz gegebenenfalls sogar rückwirkend, siehe § 3 der 
Versicherungsbedingungen),
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•	� bei Beitragsfreistellung Ihres GENERATION business,
•	� bei Kündigung Ihres GENERATION business,
•	 �bei ursprünglichem Rentenbeginn (§ 5 Absatz 1 Versiche-

rungsbedingungen) bzw. bei vorgezogenem Rentenbeginn 
(§ 5 Absatz 2 Versicherungsbedingungen) Ihres GENERA-
TION business,

•	� mit Ablauf der für diese Zusatzoption vereinbarten Versiche-
rungsdauer,

•	� bei Tod der versicherten Person oder
•	� spätestens mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die 

versi	cherte Person ihr 67. Lebensjahr vollendet.
•	 �Der Versicherungsschutz für die Beitragsbefreiung endet mit 

dem Ende der für Ihren GENERATION business vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer.

Wenn Sie ausschließlich die Zusatzoption Beitragsbefreiung bei 
Berufsunfähigkeit vereinbart haben, endet der Versicherungs-
schutz aus dieser Zusatzoption zudem bei einem Beitragsurlaub.

Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente gewählt ha-
ben, besteht während der Dauer eines Beitragsurlaubs kein 
Versicherungsschutz für die Beitragsbefreiung.

		 3
Im Fall einer Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetz
lichen Rentenversicherung können Sie den Versicherungsschutz 
aus der gewählten Zusatzoptionen einmalig verlängern. Dies 
führt dazu, dass sich auch die ursprünglich vereinbarte Auf-
schubdauer für den GENERATION business um den entspre-
chenden Zeitraum verlängert und der ursprünglich vereinbarte 
Rentenbeginn hinausgeschoben wird. Eine derartige Verlänge-
rung können Sie innerhalb von 12 Monaten verlangen, nach-
dem die gesetzliche Änderung in Kraft getreten ist.

Der neue Beitrag nach einer Verlängerung wird unter Berück-
sichtigung folgender Tatsachen errechnet:
•	 �dem für Ihren Vertrag zum Zeitpunkt der Ausübung der Ver-

längerungsoption gültigen Tarif,
•	 �dem zu diesem Zeitpunkt erreichten Alter der versicherten 

Person,
•	 �der verbleibenden Versicherungsdauer (inklusive Verlänge-

rungslaufzeit)
	 und
•	 �einem eventuell bei Vertragsabschluss vereinbarten Bei-

tragszuschlag.

§ 6	 �In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
für die Zusatzoption ausgeschlossen?

		 1
Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, 
wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist.

Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in Absatz 2 geregelt.

		 2
Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht 
ist:

a)	� durch innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf 
Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

b)	� unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Unsere 
Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn die versicherte 
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
mit kriegerischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie 
während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt 
war. Außerdem werden wir leisten, wenn die Berufsunfähig-

keit während eines Aufenthalts außerhalb der territorialen 
Grenzen der NATO Mitgliedstaaten verursacht wurde und 
die versicherte Person als Mitglied der deutschen Bundes-
wehr, Polizei oder Bundespolizei mit Mandat der NATO, 
UNO, EU oder OSZE an deren humanitären Hilfeleistungen 
oder friedenssichernden Maßnahmen teilgenommen hat;

c)	� durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Versuch 
eines Verbrechens oder Vergehens durch die versicherte 
Person. Fahrlässige und grob fahrlässige Verstöße sind von 
diesem Ausschluss nicht betroffen;

d)	� durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräf-
teverfall, absichtliche Selbstverletzung oder versuchte 
Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass 
diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistes-
tätigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;

e)	� durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versi-
cherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der ver-
sicherten Person herbeigeführt haben;

f)	� durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die 
Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden oder 
schädigen, dass zu deren Abwehr und Bekämpfung der Ein-
satz der Katastrophenschutzbehörden der Bundesrepublik 
Deutschland bzw. der Bundesländer oder vergleichbarer 
Einrichtungen anderer Länder notwendig ist.

§ 7	� Müssen Sie uns eine nachträgliche Erhöhung 
des Risikos mitteilen?

Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns eine Erhöhung des Risikos 
(z. B. durch die Ausübung eines neuen Berufs, die Aufnahme des 
Rauchens oder einer neuen Freizeitaktivität) nach Versiche-
rungsbeginn Ihres GENERATION business gemäß § 20 bis 23 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) mitzuteilen. Unsere Befug-
nis in den mit Ihnen vereinbarten Fällen, bei Vertragsänderung, 
sowie bei Abschluss eines neuen Vertrags eine erneute Risiko-
prüfung durchführen zu dürfen, bleibt jedoch unberührt.

§ 8	� Was gilt, wenn Sie eine planmäßige Erhöhung 
der Berufsunfähigkeitsrente im Rahmen  
der Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente  
mit uns vereinbart haben?

Wenn Sie im Rahmen der vorliegenden Zusatzoption eine plan-
mäßige Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente mit uns verein-
baren, unterliegt die planmäßig erhöhte Rente insgesamt, also 
auch hinsichtlich des auf die Erhöhung entfallenden Teils, den 
allgemeinen Bestimmungen dieser Zusatzoption und ergänzend 
den Bestimmungen Ihres GENERATION business.

	 A)	�Regelungen für die planmäßige Erhöhung  
der Berufsunfähigkeitsrente vor dem  
Versicherungsfall bei Verträgen mit laufenden 
Beiträgen

		 1
Wenn Sie mit uns eine planmäßige Erhöhung der Beiträge für 
Ihren GENERATION business um einen festen Prozentsatz ge-
mäß § 17 Absatz 1 a) der Versicherungsbedingungen vereinbart 
haben, steigt die versicherte Berufsunfähigkeitsrente vor Eintritt 
eines Versicherungsfalls zu jedem Jahrestag des im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns um jeweils die 
Hälfte des für die planmäßige Erhöhung der Beiträge vereinbar-
ten Prozentsatzes.
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		2
Wenn Sie mit uns eine planmäßige Erhöhung der Beiträge im 
Rahmen der BBG-Dynamik gemäß § 6 der Besonderen Bedin-
gungen DV vereinbart haben, steigt die versicherte Berufsun-
fähigkeitsrente vor Eintritt eines Versicherungsfalls zu jedem 
Jahrestag des im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns um jeweils 1 %.

		3
Wir verlangen keine erneute Risikoprüfung für den dadurch 
erhöhten Schutz. Durch die Erhöhung beginnen die Fristen für 
eine etwaige Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht 
erneut.

		4
Wir werden Sie rechtzeitig vor jedem Jahrestag zusammen mit 
der Information über die planmäßige anstehende Erhöhung der 
Beiträge über die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente sowie 
Ihr Recht zum Widerspruch gegen die jeweilige Erhöhung in 
Textform informieren.

		5
Die jeweilige planmäßige Erhöhung der Beiträge und der Be-
rufsunfähigkeitsrente entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr innerhalb 
von 2 Wochen nach dem jeweiligen Jahrestag widersprechen. 
Sie können den Erhöhungen beliebig oft widersprechen. Wenn 
Sie der planmäßigen Erhöhung der Beiträge widersprechen oder 
diese auch für die Zukunft ausschließen, wird die versicherte 
Berufsunfähigkeitsrente angepasst. Hierüber werden wir Sie 
informieren.

		6
Bei Eintritt eines Versicherungsfalls findet die planmäßige Er-
höhung der Berufsunfähigkeitsrente während der Dauer unserer 
Leistungspflicht nicht statt. Erhöhungen der Rente, die theore-
tisch während der Dauer unserer Leistungspflicht eingetreten 
wären, bleiben unberücksichtigt. Vereinbarte Erhöhungen der 
Berufsunfähigkeitsrente nach dem Versicherungsfall nach § 8 B 
bleiben unberührt. Endet unsere Leistungspflicht, besteht Ver-
sicherungsschutz zunächst in der Höhe, wie er im Zeitpunkt des 
Eintritts des Versicherungsfalls bestanden hat. Nehmen Sie 
nach dem Ende unserer Leistungspflicht die Beitragszahlung zu 
Ihrem GENERATION business wieder auf, erfolgt die nächste 
planmäßige Erhöhung der Beiträge und der versicherten Berufs-
unfähigkeitsrente zum nächsten Jahrestag des Versicherungs-
beginns, der der Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt.

		7
Wenn der für eine planmäßige Erhöhung der Berufsunfähigkeits-
rente maßgebliche Jahrestag des Versicherungsbeginns in den 
Zeitraum eines Beitragsurlaubs gemäß § 20 Absatz 5 und 6 der 
Versicherungsbedingungen fällt, findet zu diesem Jahrestag 
keine planmäßige Erhöhung statt. Bei Wiederaufnahme der 
Beitragszahlung nach dem Ende des Beitragsurlaubs erfolgt die 
nächste planmäßige Erhöhung der Beiträge und der versicher-
ten Berufsunfähigkeitsrente zum nächsten Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns, der auf die Wiederaufnahme der Beitrags-
zahlung folgt, aber nicht rückwirkend für den Zeitraum des 
Beitragsurlaubs.

		8
Die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente endet, wenn die plan-
mäßige Erhöhung der Beiträge vollständig ausgeschlossen wird. 
In den letzten fünf Jahren vor dem ursprünglichen oder vorge-
zogenen Rentenbeginn findet keine planmäßige Erhöhung der 
Berufsunfähigkeitsrente mehr statt. Die letzte planmäßige Er-
höhung erfolgt somit spätestens zum fünftletzten Jahrestag des 
Versicherungsbeginns vor dem ursprünglichen bzw. vorgezo-
genen Rentenbeginn Ihres GENERATION business.

B) 	�Regelungen für die planmäßige Erhöhung
der Berufsunfähigkeitsrente nach Eintritt
des Versicherungsfalls
1
Wenn Sie mit uns die planmäßige Erhöhung der Berufsunfähig-
keitsrente nach Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart haben,
steigt die versicherte Berufsunfähigkeitsrente zu jedem Jahres-
tag des Leistungsbeginns der Berufsunfähigkeitsrente um den
von Ihnen gewählten Prozentsatz. Sie können bei Abschluss
der Zusatzoption zwischen einer jährlichen Erhöhung um 1 %
oder um 3 % wählen und mit uns vereinbaren. Den mit uns ver-
einbarten und für Ihren Vertrag geltenden Prozentsatz können
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

2
Endet die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der Versicherungsdauer, 
besteht Versicherungsschutz in der Höhe, wie er im Zeitpunkt
des Eintritts des Versicherungsfalls bestanden hat. Erhöhungen 
der Rente, die während der Dauer unserer Leistungspflicht ein-
getreten sind, bleiben unberücksichtigt. Sie können jedoch be-
antragen, dass die versicherte Rente auch nach dem Ende der
Berufsunfähigkeit bei dem Betrag verbleibt, welchen wir zuletzt
an Sie ausgezahlt haben. In diesem Fall erhöhen sich die für die 
Berufsunfähigkeitsrente kalkulierten Risikokosten und gegebe-
nenfalls auch der Beitrag für Ihren GENERATION business. Ein 
entsprechender Antrag muss innerhalb von einem Monat nach
unserer Leistungseinstellung bei uns eingegangen sein.

3
Der Anspruch auf die während der Leistungspflicht erreichte er-
höhte Berufsunfähigkeitsrente bleibt bei einem erneuten Eintritt 
der Berufsunfähigkeit in voller Höhe erhalten, wenn diese inner-
halb von 12 Monaten nach Genesung von der vorherigen Berufs-
unfähigkeit eintritt. In diesem Fall errechnen sich die weiteren
Erhöhungen nach der während der Dauer unserer vorausgehen-
den Leistungspflicht zuletzt erreichten Berufsunfähigkeitsrente.

4
Die Regelungen in Absatz 2 und 3 gelten auch, wenn Sie die plan-
mäßige Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente vor und nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls gleichzeitig mit uns vereinbart haben.

§ 9	� Was gilt, wenn Sie die Dynamik der Beitrags-
befreiung nach dem Versicherungsfall bei 
Verträgen mit laufenden Beiträgen mit uns 
vereinbart haben?

		1
Wenn Sie eine Dynamik der Beitragsbefreiung vereinbart  
haben, wird eine jährliche Erhöhung der Beiträge, die wir im 
Versicherungsfall für Sie zwecks Beitragsbefreiung für Ihren 
GENERATION business zahlen, durchgeführt. Die Erhöhung 
erfolgt zu jedem Jahrestag des Versicherungsbeginns, der dem 
Beginn unserer Leistungspflicht folgt, in Höhe des von Ihnen bei 
Vertragsabschluss gewählten Prozentsatzes.

Wenn Sie bei Vertragsabschluss eine planmäßige Erhöhung 
der Beiträge für Ihren GENERATION business um einen festen 
Prozentsatz vereinbart haben, können Sie bei Abschluss der 
Zusatzoption eine jährliche Dynamik der Beitragsbefreiung nach 
dem Versicherungsfall in Höhe von 1 %, 3 %, 5 %, 7 % und 10 %, 
maximal jedoch bis zu dem für die planmäßige Erhöhung der 
Beiträge für Ihren GENERATION business vereinbarten Pro-
zentsatz wählen.

Wenn Sie bei Vertragsabschluss eine planmäßige Erhöhung 
der Beiträge für Ihren GENERATION business im Rahmen der 
BBG-Dynamik gemäß § 6 der Besonderen Bedingungen DV 
vereinbart haben, können Sie eine jährliche Dynamik der Bei-
tragsbefreiung nach dem Versicherungsfall in Höhe von 1 % 
oder entsprechend der BBG-Dynamik wählen.
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Wenn Sie keine planmäßige Erhöhung der Beiträge für Ihren 
GENERATION business vereinbart haben, können Sie eine 
Dynamik der Beitragsbefreiung nach dem Versicherungsfall in 
Höhe von 1 % oder 3 % wählen.

		2
In den letzten fünf Jahren vor dem ursprünglichen oder vorge-
zogenen Rentenbeginn findet keine Dynamik der Beitragsbe-
freiung nach dem Versicherungsfall mehr statt. Die Dynamik der 
Beitragsbefreiung nach dem Versicherungsfall endet somit spä-
testens zum fünftletzten Jahrestag des Versicherungsbeginns 
vor dem zu Ihrem GENERATION business vereinbarten ur-
sprünglichen bzw. vorgezogenen Rentenbeginn.

		3
Endet die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der Versicherungsdauer, 
lebt Ihre Beitragszahlungspflicht wieder in der Höhe auf, in der 
sie im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls bestanden 
hat. Erhöhungen des Beitrags, die während der Dauer unserer 
Leistungspflicht gemäß Absatz 1 eingetreten sind, bleiben un-
berücksichtigt. Wenn eine planmäßige Erhöhung der Beiträge 
vereinbart ist, erfolgt die nächste planmäßige Erhöhung der 
Beiträge zum nächsten Jahrestag des Versicherungsbeginns, 
der der Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt.

		4
Der Anspruch auf Übernahme der Leistung in Höhe des während 
der Dauer unserer Leistungspflicht erreichten erhöhten Beitrags 
durch uns bleibt bei einem erneuten Eintritt der Berufsunfähigkeit 
in voller Höhe erhalten, wenn diese innerhalb von 12 Monaten 
nach Genesung eintritt. In diesem Fall errechnen sich die weite-
ren Erhöhungen gemäß Absatz 1 nach der während der Dauer 
unserer Leistungspflicht zuletzt erreichten Beitragshöhe.

§ 10	� Wann können Sie Ihren Versicherungsschutz
für die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente 
erhöhen?

A) 	�Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne
erneute Risikoprüfung (Nachversicherungs-
garantie)

1
Sie können die versicherte Berufsunfähigkeitsrente während
der mit uns für die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente verein-
barten Versicherungsdauer beliebig oft pro Ereignis ohne er-
neute Risikoprüfung erhöhen (Nachversicherungsgarantie) bei:

a)	� Heirat der versicherten Person, wobei die Heirat mit einem
früheren Ehepartner bzw. Lebenspartners im Fall einer frü-
heren Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz (LPartG) ausgeschlossen ist. Als Nachweis ist die
Heiratsurkunde einzureichen.

b)	� Geburt eines Kindes der versicherten Person. Als Nachweis
ist die Geburtsurkunde einzureichen.

c) 	�Adoption eines Kindes durch die versicherte Person. Als
Nachweis ist der amtliche Adoptionsbeschluss einzureichen.

d) 	�rechtskräftiger Scheidung oder Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft nach dem LPartG der versicherten Person. Als
Nachweis ist die Scheidungs- bzw. Aufhebungsurkunde ein-
zureichen.

e) 	�Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person.

f) 	�Aufnahme einer Finanzierung durch die versicherte Person
für ihre freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit in Höhe
von mindestens 50.000 €. Dies ist durch Vorlage des ent-
sprechenden Vertrags nachzuweisen.

g) 	�Erwerb von Eigentum an einer Immobilie zu eigenen Wohn-
zwecken durch die versicherte Person. Als Nachweis ist ein 
amtlicher Grundbuchauszug einzureichen.

h) 	�Abschluss einer beruflichen Qualifikation (z. B. Abschluss
eines anerkannten Ausbildungsberufs, Meisterbrief, Promo-
tion) der versicherten Person. Dies ist durch Vorlage der
entsprechenden Urkunde nachzuweisen.

i) 	�erstmalige Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch
die versicherte Person, sofern die Mitgliedschaft in einer
entsprechenden Kammer nachgewiesen wird.

j) 	�Wegfall der Versicherungspflicht in einem berufsständischen
Versorgungswerk, sofern dies durch entsprechende Unter-
lagen nachgewiesen wird.

k) 	�Wegfall oder Kürzung einer berufsständischen oder betrieb-
lichen Altersversorgung für die versicherte Person, sofern
dies durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen wird.

l) 	�nachhaltiger Steigerung des Bruttojahreseinkommens bei
nicht selbstständigen Versicherten um mindestens 10 % im
Vergleich zum Vorjahreseinkommen. Als Nachweis sind die
Bestätigung durch den Arbeitgeber hinsichtlich des Zeit-
punkts und der Höhe der Gehaltssteigerung sowie eine Ge-
haltsabrechnung einzureichen.

m) 	�Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners der
versicherten Person. Als Nachweis ist die Sterbeurkunde
einzureichen.

n) �Erhalt einer Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung aufgrund Pflegebedürftigkeit des Ehepartners oder
eingetragenen Lebenspartners der versicherten Person.
Geeignete Nachweise sind vorzulegen.

o) 	�unabhängig von einem der zuvor genannten Ereignisse zum 
fünften sowie zum zehnten Jahrestag des Versicherungs-
beginns.

		2
Die zusätzliche versicherte monatliche Berufsunfähigkeitsrente 
darf pro Ereignis maximal 1.000 €, jedoch nicht mehr als 50 % 
der bislang versicherten monatlichen Berufsunfähigkeitsrente 
betragen. Zudem darf der Gesamtbetrag der versicherten monat-
lichen Berufsunfähigkeitsrente nach erfolgter Anpassung den 
Betrag von 10.000 € nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die 
Summe aller versicherten Renten aus sämtlichen für die versi-
cherte Person bei Canada Life bestehenden Berufsunfähig-
keits- und Grundfähigkeitsversicherungen nicht mehr als 70 % 
des jährlichen Bruttoeinkommens der versicherten Person be-
tragen.

		3
Sie können die jeweilige Nachversicherungsgarantie innerhalb 
von 6 Monaten nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses ausüben. 
Den Eintritt des jeweiligen Ereignisses und die Einkommensver-
hältnisse der letzten 3 Kalenderjahre müssen Sie in geeigneter 
Form nachweisen (beglaubigte Kopie). Wir können außerdem 
weitere notwendige Auskünfte und Nachweise verlangen.

		4
Die Nachversicherungsgarantie für die Berufsunfähigkeitsrente 
besteht nur, wenn

a) �das Alter der versicherten Person zum Zeitpunkt der
Ausübung der Nachversicherungsgarantie nicht höher als
50 Jahre ist,
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b) 	�die versicherte Person noch nicht berufsunfähig im Sinne
der §§ 2 bis 4 ist bzw. der Eintritt einer solchen Berufsun-
fähigkeit nach Ihrer Kenntnis oder nach Kenntnis der versi-
cherten Person nicht vorhersehbar ist,

c) 	�noch keine Leistungen aus der Zusatzoption Berufsunfähig-
keitsrente beantragt wurden,

d) 	�alle bis zum Zeitpunkt der Anpassung für Ihren GENERATION 
business fälligen Beiträge bezahlt sind und zu diesem Zeit-
punkt kein Beitragsurlaub bestand.

		5
Für die Erhöhung werden die gleichen Versicherungsbedingun-
gen und Besonderen Bedingungen, Rechnungsgrundlagen und 
alle sonstigen für den bereits bestehenden Vertragsteil gelten-
den Vereinbarungen zugrunde gelegt. Für den zu erhöhenden 
Vertrag vereinbarte Risikozuschläge oder besondere Vereinba-
rungen gelten somit auch für die aus der Erhöhung resultieren-
den Vertragsteile.

		6
Durch die Erhöhung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente 
werden sich die für die Berufsunfähigkeitsrente kalkulierten 
Risikokosten und gegebenenfalls auch der Beitrag für Ihren 
GENERATION business erhöhen. Über eine gegebenenfalls 
erforderliche Beitragserhöhung werden wir Sie informieren.

		7
Wenn im Zusammenhang mit einem persönlichen Ereignis 
gleichzeitig mehrere der unter Absatz 1 aufgeführten Ereignisse 
zutreffen, kann die Nachversicherungsgarantie trotzdem nur 
einmal für dieses persönliche Ereignis in Anspruch genommen 
werden.

B) 	�Erhöhung des Versicherungsschutzes
in sonstigen Fällen

1
Auch wenn Sie die Voraussetzungen unserer Nachversiche-
rungsgarantie nicht erfüllen, können Sie jederzeit eine Erhöhung
des Versicherungsschutzes bis zu einem Höchstbetrag der ver-
sicherten monatlichen Berufsunfähigkeitsrente von 10.000 € be-
antragen. Darüber hinaus darf die Summe aller versicherten
Renten aus sämtlichen für die versicherte Person bei Canada
Life bestehenden Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsver-
sicherungen nicht mehr als 60 % des jährlichen Bruttoeinkom-
mens der versicherten Person betragen.

2
Unsere Zustimmung zu einer beantragten Erhöhung der Berufs-
unfähigkeitsrente hängt von unserer Einschätzung nach einer
erneuten Risikoprüfung ab.

3
Für den erhöhten Vertragsteil gelten die zum Erhöhungszeit-
punkt gültigen Rechnungsgrundlagen, Versicherungsbedin-
gungen und Besondere Bedingungen. Für den zu erhöhenden 
Vertrag vereinbarte Risikozuschläge oder besondere Vereinba-
rungen gelten auch für die aus der Erhöhung resultierenden
Vertragsteile.

4
Durch die Erhöhung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente 
werden sich die für die Berufsunfähigkeitsrente kalkulierten
Risikokosten und gegebenenfalls auch der Beitrag für Ihren
GENERATION business erhöhen. Über eine gegebenenfalls
erforderliche Beitragserhöhung werden wir Sie informieren.

§ 11	� Was ist zu beachten, wenn Sie eine Leistung
aufgrund einer Berufsunfähigkeit erhalten 
möchten?

		1
Eine Meldefrist ist nicht zu beachten. Wir bitten Sie jedoch, in 
Ihrem eigenen Interesse, uns einen möglichen Versicherungsfall 
unverzüglich anzuzeigen. Eine frühzeitige Meldung erleichtert 
die Prüfung Ihrer Ansprüche.

		2
Zum Nachweis des Versicherungsfalls sind uns auf Kosten des 
Anspruchstellers folgende Unterlagen einzureichen:

a) 	�eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsun-
fähigkeit;

b) 	�ausführliche Berichte der Ärzte (z. B. Arztbriefe), die die ver-
sicherte Person gegenwärtig behandeln bzw. behandelt
oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über den Grad 
der Berufsunfähigkeit oder über die Pflegebedürftigkeit;

c) 	�Unterlagen über den zuletzt ausgeübten Beruf der versi-
cherten Person, ihre Stellung und Tätigkeit im Zeitpunkt des 
Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen
Veränderungen;

d) 	�bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich
eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit 
der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der Pflege.

e) 	�Im Fall einer Erwerbsunfähigkeit nach § 4 Absatz 2 ist uns
der vollständige Erwerbsminderungsrentenbescheid der ge-
setzlichen Rentenversicherung vorzulegen.

		3
Wir können außerdem – auf unsere Kosten – weitere ärztliche 
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwen-
dige Nachweise – auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
(z. B. Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnun-
gen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen) und ihre Veränderun-
gen – verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Auf-
klärungen. Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, 
können wir verlangen, dass die erforderlichen medizinischen 
Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden. Notwen-
dige Reise- und Übernachtungskosten übernehmen wir. Von 
den Reisekosten werden jedoch höchstens die Kosten der 
Bahnfahrt 2. Klasse bzw. die Flugkosten für Flüge in der Eco-
nomyklasse erstattet. Übernachtungskosten werden von uns 
höchstens bis zu einem Betrag von 75 € pro Übernachtung 
übernommen. Auf Untersuchungen in Deutschland können wir 
verzichten, wenn diese Untersuchungen vor Ort nach den von 
uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen.

		4
Grundsätzlich sind uns Originale oder beglaubigte Kopien der 
jeweiligen Unterlagen vorzulegen. Fremdsprachige Urkunden 
sind auf Verlangen in beglaubigter deutscher Übersetzung vor-
zulegen. Zusätzlich können wir die Zahlung einer Leistung von 
der Vorlage des Versicherungsscheins abhängig machen.

		5
Die Befolgung von ärztlichen Anordnungen ist nicht Vorausset-
zung für die Anerkennung der Leistungen aus der Zusatzoption. 
Ausgenommen sind der Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen 
Lebens (z. B. Verwendung von Prothesen, Seh- und Hörhilfen) 
sowie Heilbehandlungen, die gefahrlos und nicht mit besonde-
ren Schmerzen verbunden sind und sichere Aussicht auf Bes-
serung des Gesundheitszustands bieten. Lässt der Versicherte 
darüber hinausgehende ärztlich angeordnete, insbesondere 
operative Behandlungsmaßnahmen zur Heilung oder Minde-
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rung der Berufsunfähigkeit nicht durchführen, steht dies einer 
Anerkennung der Leistungen aus dieser Versicherung nicht ent-
gegen.

		6
Zur Erteilung der erforderlichen Auskünfte hat die versicherte 
Person die Möglichkeit, eine allgemeine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung oder für die jeweiligen Anfragen einzelfallbezo-
gene Entbindungserklärungen abzugeben.

		7
Wenn eine der in den Absätzen 2 bis 6 genannten Pflichten 
nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht fest-
stellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig 
sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, 
dass unsere Leistung nicht fällig wird.

		8
Wir können einmalig für längstens 12 Monate ein zeitlich befris-
tetes Anerkenntnis unter einstweiliger Zurückstellung der Frage 
aussprechen, ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit 
im Sinne von § 2 Absatz 2 konkret ausübt. Bis zum Ablauf der 
Frist ist das zeitlich befristete Anerkenntnis für uns bindend.

		9
Bis zu unserer Entscheidung über die Leistungspflicht müssen 
Sie die Beiträge zu Ihrem GENERATION business in voller Höhe 
weiter entrichten. Bei Anerkennung unserer Leistungspflicht 
zahlen wir Ihnen die zu viel entrichteten Beiträge zurück. Sie 
können jedoch gemäß § 15 eine Stundung der Beiträge bis zu 
unserer endgültigen Entscheidung über unsere Leistungspflicht 
beantragen.

		10
Wir unterstützen und beraten Sie gerne im Versicherungsfall. 
Insbesondere bei Fragen

–	� zur Beantragung von Leistungen,

–	� zum Verfahren der Leistungsprüfung,

–	� zum Umfang der Leistungen,

– 	�zum Nachweis der Berufsunfähigkeit und der Pflegebedürf-
tigkeit,

–	� zu den beizubringenden Unterlagen,

– 	�zur Beschreibung der ausgeübten beruflichen Tätigkeit im
Rahmen des Leistungsantrags sowie

– 	�zur betrieblichen Umgestaltung bei Selbstständigen.

Gerne können Sie uns hierzu auch anrufen. Alle erforderlichen 
Formulare, mit denen Sie Leistungen beantragen können, er-
halten Sie direkt von uns. Sofern möglich und mit uns vereinbart 
können Sie auch ein Tele-Interview durchführen, um Leistungen 
zu beantragen.

§ 12	� Wann geben wir eine Erklärung über unsere
Leistungspflicht ab?

Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der von Ihnen je-
weils zur Prüfung vorgelegten Unterlagen erhalten Sie von uns 
eine Entscheidung über die Leistungspflicht oder eine Mittei-
lung darüber, welche weiteren Unterlagen von Ihnen nachzu-
reichen sind bzw. welche weiteren Schritte (z. B. neutrales Gut-
achten) wir einleiten werden. Während der Prüfung werden wir 
Sie regelmäßig – mindestens alle 6 Wochen – über den aktuel-
len Bearbeitungsstand informieren.

§ 13	� Was gilt für die Nachprüfung der Berufs
unfähigkeit und in welchen Fällen zahlen wir 
eine Wiedereingliederungshilfe?

		1
Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht 
sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit im 
Sinne der §§ 2 bis 4 nachzuprüfen und zu überprüfen, ob die 
versicherte Person noch lebt. Dabei sind insbesondere Gesund-
heitsveränderungen (abgesehen von vorübergehenden Ände-
rungen) sowie das konkrete Ausüben einer zumutbaren ande-
ren Tätigkeit im Sinne von § 2 Absatz 2 zu berücksichtigen. 
Vorübergehende Besserungen bleiben dabei unberücksichtigt. 
Eine Besserung gilt dann nicht als vorübergehend, wenn sie 
nach 3 Monaten noch anhält.

		2
Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sach-
dienliche Auskünfte anfordern und einmal jährlich umfassende 
Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen. Die Bestimmung des § 11 Absatz 3 
gilt entsprechend. Wir können vor Zahlung einer einmaligen 
Leistung oder vor jeder Rentenzahlung (in der Regel jährlich) 
ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte 
Person noch lebt.

		3
Sie sind nicht verpflichtet, uns von sich aus eine Besserung Ihres 
Gesundheitszustands oder die Aufnahme einer Berufstätigkeit 
nach Eintritt einer Berufsunfähigkeit, sei es in Ihrem bisherigen 
oder in einem anderen (neuen) Beruf, anzuzeigen. Erst wenn 
wir Sie im Rahmen einer Nachprüfung Ihrer Berufsunfähigkeit 
gemäß den vorherigen Absätzen 1 und 2 danach fragen, sind 
Sie zur Auskunft verpflichtet. Der Zeitpunkt der Nachprüfung 
wird individuell nach Sachverhalt (z. B. Beruf, Alter der versi-
cherten Person, Krankheitsbild) festgelegt. Wir werden zu ge-
gebener Zeit auf Sie zukommen. Die Einstellung der Leistung 
aufgrund einer Nachprüfung erfolgt frühestens nach 6 Monaten 
gerechnet ab dem Beginn unserer Leistungspflicht.

		4
Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass die bedingungs-
gemäßen Voraussetzungen unserer Leistungspflicht entfallen 
sind und wir Ihnen diese Veränderung in Textform darlegen. 
Unsere Leistungen können wir mit Ablauf des dritten Monats 
nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen einstellen.

		5
Wenn Sie die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente vereinbart 
haben und unsere Leistungspflicht endet, weil die versicherte 
Person aufgrund neu erworbener beruflicher Fähigkeiten wie-
der eine Tätigkeit konkret ausübt, die ihrer Lebensstellung vor 
Eintritt der Berufsunfähigkeit entspricht, zahlen wir als besondere 
Wiedereingliederungshilfe einen einmaligen Betrag in Höhe des 
6-fachen der zuletzt gezahlten monatlichen Berufsunfähigkeits-
rente. Voraussetzung ist, dass bei Entstehen des Anspruchs auf 
Wiedereingliederungshilfe die verbleibende Leistungsdauer für
die Rente noch 12 Monate beträgt. Bei Wiedereintritt der Be-
rufsunfähigkeit aus gleichem medizinischem Grund innerhalb von 
6 Monaten wird die Wiedereingliederungshilfe auf neu entste-
hende Rentenansprüche angerechnet. Die Wiedereingliede-
rungshilfe kann während der Versicherungsdauer mehrmals
beansprucht werden. Wir zahlen keine Wiedereingliederungs-
hilfe, wenn Ihr GENERATION business als Rückdeckungsver-
sicherung für eine Unterstützungskasse oder Pensionszusage
abgeschlossen wurde.

		6
Endet unsere Leistungspflicht aus der gewählten Zusatzoption, 
muss die Beitragszahlung in gleicher Höhe wie vor Eintritt der 
Berufsunfähigkeit wieder aufgenommen werden. Nur wenn Sie 
die planmäßige Erhöhungder Berufsunfähigkeitsrente nach dem 
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Versicherungsfall vereinbart und nach § 8 B Absatz 2 die Bei-
behaltung der zuletzt gezahlten Rente als Versicherungssumme 
beantragt haben, müssen Sie gegebenenfalls einen höheren 
Beitrag zahlen.

§ 14	� Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs
pflichten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit?

		1
Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 11 oder § 13 von Ihnen, 
der versicherten Person oder dem Anspruchsteller vorsätzlich 
nicht erfüllt wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie einer Auskunftserhe-
bung, die für die Leistungsprüfung erforderlich ist, widerspre-
chen oder eine Einzeleinwilligung nicht erteilen. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechendem Verhältnis zu kürzen.

		2
Weisen Sie uns nach, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt unsere Leistungspflicht beste-
hen.

		3
Die Ansprüche aus der vereinbarten Zusatzoption bleiben auch 
bestehen, soweit Sie uns nachweisen, dass die Verletzung 
ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ist. Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht 
arglistig verletzt wird.

		4
Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir erst ab 
Beginn des laufenden Monats, in dem die Mitwirkungspflicht 
erfüllt wird, nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung 
verpflichtet.

		5
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben.

§ 15	� Mögliche Beitragsstundung während
der Versicherungsfallprüfung

		1
Haben Sie eine Leistung beantragt, müssen Sie die Beiträge zu 
Ihrem GENERATION business in voller Höhe bis zu unserer 
Leistungsentscheidung weiter entrichten. Auf Ihren Antrag kön-
nen wir die Beiträge ab dem Zeitpunkt der Leistungsmeldung 
bis zur endgültigen Entscheidung über unsere Leistungspflicht 
gemäß den folgenden Absätzen 2 bis 4 zinslos stunden. Wird ein 
Versicherungsfall durch uns anerkannt und ist keine Stundung 
vereinbart worden, zahlen wir die ab Beginn unserer Leistungs-
pflicht von Ihnen entrichteten Beiträge ohne Verzinsung an Sie 
zurück.

		2
Voraussetzung für eine Stundung oder Teilstundung ist, dass Ihr 
GENERATIONbusiness bereits ein Jahr bestanden hat und alle 
bis zum Zeitpunkt der Stundung fälligen Beiträge vollständig 
gezahlt wurden. Die Stundung ist zinslos. Während der Zeit der 
Beitragsstundung besteht voller Versicherungsschutz.

		3
Während der Beitragsstundung werden vereinbarte planmäßige 
Beitragserhöhungen ausgesetzt und es wird kein Treuebonus 
gewährt. Es fallen weiterhin alle für Ihren GENERATION business 
mit laufenden Beiträgen geltenden Kosten und Gebühren an.

		4
Wird der Versicherungsfall von uns nicht anerkannt, müssen Sie 
die gestundeten Beiträge nachzahlen. Die gestundeten Beiträge 
können in einem Betrag nachgezahlt werden. Zudem haben Sie 
aber auch die Möglichkeit die gestundeten Beiträge in einem 
Zeitraum von bis zu 24 Monaten in monatlichen Raten nachzu-
zahlen.

Eine erneute Stundung ist frühestens nach vollständigem Aus-
gleich gestundeter Beiträge möglich.

		5
Erkennen wir den Versicherungsfall an, verrechnen wir die bis 
zum Beginn unserer Leistungspflicht fälligen und gestundeten 
Beiträge mit Rentenleistungen.

§ 16	� Wie ist das Verhältnis zu
Ihrem GENERATION business?

		1
Die gewählte Zusatzoption bildet mit Ihrem GENERATION 
business eine Einheit; sie kann ohne diese Versicherung nicht 
fortgesetzt werden. Spätestens mit dem vereinbarten Rentenbe-
ginn oder wenn der Versicherungsschutz aus dem GENERATION 
business zu einem früheren Zeitpunkt endet, endet auch die Zu-
satzoption.

		2
Ansprüche aus der Zusatzoption, die auf einer Berufsunfähig-
keit beruhen, die bereits vor der Kündigung oder Beitragsfrei-
stellung Ihres GENERATION business bzw. vor Beginn eines 
Beitragsurlaubs eingetreten ist, werden durch Kündigung oder 
Beitragsfreistellung des GENERATION business bzw. durch 
einen Beitragsurlaub nicht berührt.

		3
Der Versicherungsschutz aus diesen Zusatzoptionen endet, 
wenn Sie Ihren GENERATION business beitragsfrei stellen 
oder kündigen. Wenn Sie die Beitragszahlung zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufnehmen, können Sie die Zusatzoptionen 
unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 20 Absatz 3 der 
Versicherungsbedingungen wieder einschließen.

		4
Bei einer Erhöhung des Beitrags zu Ihrem GENERATION 
business erhöht sich der Versicherungsschutz aus der Zusatz-
option Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit entsprechend. 
Eine mitversicherte Berufsunfähigkeitsrente erhöht sich hier-
durch jedoch nicht.

		5
Bei einer Reduzierung des Beitrags zu Ihrem GENERATION 
business reduziert sich der Versicherungsschutz aus der Zusatz-
option Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit entsprechend. 
Eine mitversicherte Berufsunfähigkeitsrente wird angepasst.

		6
Eine gegebenenfalls gemäß § 17 der Versicherungsbedin
gungen vereinbarte planmäßige Erhöhung der Beiträge für Ihren 
GENERATION business endet grundsätzlich, wenn die Beitrags-
zahlungspflicht aufgrund eines Versicherungsfalls im Rahmen der 
Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente oder Beitragsbefreiung 
bei Berufsunfähigkeit ruht. Endet die Berufsunfähigkeit vor Ab-
lauf der Versicherungsdauer, besteht Ihre Beitragszahlungs-
pflicht wieder in der Höhe, in der sie im Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalls bestanden hat. Die nächste planmäßige 
Erhöhung der von Ihnen zu zahlenden Beiträge erfolgt dann 
zum nächsten Jahrestag des Versicherungsbeginns, der der 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt.
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		7
Während eines Beitragsurlaubs gemäß § 20 Absatz 5 und 6 der 
Versicherungsbedingungen gilt Folgendes:
•	� Wenn der für eine planmäßige Erhöhung der Berufsunfähig-

keitsrente gemäß § 8 A maßgebliche Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns in den Zeitraum eines Beitragsurlaubs fällt,
findet zu diesem Jahrestag keine planmäßige Erhöhung statt.
Bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung erfolgt die nächste
planmäßige Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente zum
nächsten Jahrestag des Versicherungsbeginns, der der
Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt, aber nicht rück-
wirkend für den Zeitraum des Beitragsurlaubs.

• 	�Ihr Recht, von der Nachversicherungsgarantie gemäß § 10
Gebrauch zu machen, entfällt während der Dauer des Bei-
tragsurlaubs und lebt erst bei Wiederaufnahme der Beitrags-
zahlung wieder auf.

		8
Wenn Sie den Rentenbeginn Ihres GENERATION business 
hinaussschieben, ist eine Verlängerung des Versicherungs-
schutzes über den ursprünglichen Rentenbeginn hinaus für die 
gewählte Zusatzoption ausgeschlossen. Wenn zum Zeitpunkt des 
ursprünglichen Rentenbeginns ein Versicherungsfall im Rahmen 
der Zusatzoptionen Berufsunfähigkeitsrente oder Beitragsbefrei-
ung bei Berufsunfähigkeit bestand, werden die hieraus resultie-
renden Leistungen zum ursprünglichen Rentenbeginn einge-
stellt, sofern nicht vereinbart worden ist, dass diese Leistungen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt enden.

		9
Der Anspruch auf Treueboni gemäß § 15 der Versicherungs-
bedingungen bleibt auch bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
bestehen.

		10
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
finden die Versicherungsbedingungen für Ihren GENERATION 
business Anwendung.

§ 17	� Wechseloption in eine selbstständige
Berufsunfähigkeitsversicherung

		1
Wenn die Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente vereinbart  
ist, kann von dem für die versicherte Person bestehenden 
GENERATION business mit laufenden Beiträgen ohne erneute 
Risikoprüfung in eine von uns angebotene private selbstständige 
Berufsunfähigkeitsversicherung in gleichem Versicherungs-
schutzumfang gewechselt werden, wenn die nachstehenden 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Voraussetzungen für die Wechseloption sind,
• 	�dass Ihr GENERATION business beitragsfrei gestellt oder

gekündigt wurde oder der Versicherungsvertrag ohne die 
Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente auf einen neuen Arbeit-
geber übertragen wurde;

• 	�dass zum Zeitpunkt des beantragten Wechsels keine An-
sprüche für die versicherte Person wegen Berufsunfähigkeit, 
Erwerbsunfähigkeit, Beeinträchtigung der Grundfähigkeiten, 
Pflegebedürftigkeit oder Erwerbsminderung bei der Canada 
Life, einem anderen Personenversicherer oder Sozialver-
sicherungsträger geltend gemacht wurden bzw. bestehen;

• 	�dass zum Zeitpunkt des Wechsels eine Berufsunfähigkeits-
versicherung von Canada Life mit einem entsprechenden
Versicherungsschutzumfang angeboten wird.

		2
Sie können die Wechseloption innerhalb von drei Monaten nach 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung bzw. nach Auf-
hebung des GENERATION business aufgrund einer Kündigung 
oder Übertragung auf einen neuen Arbeitgeber in Textform be-
antragen.

		3
Bei einem Wechsel kann eine Berufsunfähigkeitsrente maximal 
bis zu dem Betrag der über die Zusatzoption versicherten 
Berufsunfähigkeitsrente vereinbart werden. Die anderen Ver-
einbarungen im Rahmen des GENERATION business und der 
Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente wie Zahlungsweise, End-
alter, Karenzzeit usw. werden für die neue Berufsunfähigkeits-
versicherung übernommen, soweit dies nach den von Canada 
Life bei Ausübung des Wechselrechts angebotenen Tarif
bedingungen möglich ist. Sind innerhalb der Zusatzoption 
Berufsunfähigkeitsrente zusätzliche Leistungseinschränkungen 
vereinbart, gelten diese auch für die neue selbstständige Be-
rufsunfähigkeitsversicherung.

		4
Für die Berechnung des neuen Beitrags werden die neuen, zum 
Zeitpunkt des Wechselwunsches geltenden, Versicherungsbe-
dingungen, Rechnungsgrundlagen und alle sonstigen geltenden 
Vereinbarungen der jeweiligen Berufsunfähigkeitsversicherung, 
in die gewechselt werden soll, zugrunde gelegt. Die Höhe des 
Beitrags des neuen Versicherungsvertrags richtet sich nach dem 
dann erreichten Eintrittsalter und der Berufsklasse der versicher-
ten Person.

		5
Im Einzelfall kann es vorkommen, dass Beitragszahlungsdauer 
und Versicherungs- oder Leistungsdauer nicht beibehalten 
werden können.

Nach Ausübung der Wechseloption übersenden wir Ihnen ein 
Angebot für eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit allen nöti-
gen Informationen. Es wird dann ein neuer Versicherungsver-
trag vereinbart. Eine Übertragung oder Anrechnung der für Ihren 
GENERATION business bereits geleisteten Beiträge findet nicht 
statt.

		6
Den neuen Versicherungsvertrag gewähren wir im Vertrauen 
darauf, dass Sie bei Abschluss Ihres GENERATION business 
die vorvertragliche Anzeigepflicht ordnungsgemäß erfüllt haben. 
Wenn wir eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
feststellen, gilt § 3 der Versicherungsbedingungen.

§ 18	� Keine Überschussbeteiligung

Eine Überschussbeteiligung ist auch ausgeschlossen, soweit die 
Zusatzoption Berufsunfähigkeitsrente oder Beitragsbefreiung bei 
Berufsunfähigkeit vereinbart ist.
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